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 Planungsgrundlagen 

1.1. Lage und Abgrenzung des Plangebietes 

Das Gebiet der 131. Flächennutzungsplanänderung befindet sich am nord-östlichen Rand des Stadtbezirks 
Blumenviertel (siehe Abbildung 1). Begrenzt wird der Änderungsbereich im Norden und im Osten durch den 
Verlauf der Augustastraße bzw. der Ziegelstraße. Die westliche und südliche Grenze der Flächennutzungs-
planänderung ergibt sich aus der bereits vorhandenen Wohnbebauung im Bereich der Straßen Hülsemanns-
hof, Staudenweg und Blumenanger. Die im Flächennutzungsplan als sonstige überörtliche und örtliche Haupt-
verkehrsstraße dargestellte Hünxer Straße (L1) ist nicht Bestandteil des Planbereiches. Die Größe des Ände-
rungsbereiches beträgt in etwa 3,9 ha. 
 

 
Abbildung 1: Übersichtskarte des Plangebietes 
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1.2. Planungsanlass, Planungsziele und Planverfahren 

In Dinslaken besteht Bedarf an neuen Wohnbauflächen. Dies wird im Rahmen der ruhrFIS-Siedlungsflächen-
bedarfsberechnung1 sowie im Handlungskonzept Wohnen der Stadt Dinslaken bestätigt und quantifiziert. Ge-
mäß dem Handlungskonzept Wohnen werden bis zum Jahr 2030 etwa 1.850 neue Wohneinheiten benötigt. 
Um diese zu realisieren, besteht ein Flächenbedarf vom 63 ha (brutto). 
 
Zur Deckung des prognostizierten Bedarfes werden Potenzialflächen, die sich grundsätzlich für eine Wohnbe-
bauung eignen, benannt. Eines der ermittelten Potenziale befindet sich südlich der Augustastraße, westlich 
der Ziegelstraße, beidseitig der Hünxer Straße (siehe Abbildung 1). Auf dieser, zurzeit größtenteils landwirt-
schaftlich genutzten Fläche, können überschlägig zwischen 95 und 120 Wohneinheiten, mit Schwerpunkt im 
Mehrfamilienhaussegment, errichtet werden. 
 
Das Ziel der 131. Flächennutzungsplanänderung besteht darin, die ermittelte Potenzialfläche für eine Wohn-
nutzung vorzubereiten, indem die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden. Dazu ist es not-
wendig, die Darstellung des Flächennutzungsplanes von Grünfläche in Wohnbaufläche zu ändern (siehe Ka-
pitel 5). Im Zuge des Planverfahrens werden alle relevanten Grundlagen inklusive möglicher Restriktionen 
bzw. Einschränkungen ermittelt. 
 
Da die grundsätzliche Nutzbarkeit der Fläche geprüft und sichergestellt werden soll, wird zunächst nur die 
Flächennutzungsplanänderung durchgeführt (kein Parallelverfahren). Nach erfolgreichem Abschluss dieses 
Planverfahrens ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes in Zusammenarbeit mit dem Flächeneigentümer 
vorgesehen. 
  

                                                      
1 ruhrFIS – Flächeninformationssystem Ruhr: Ermittlung der zukünftigen Siedlungsflächenbedarfe für Wohnen und Gewerbe 
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 Planungsrechtliche Situation 

2.1. Regional- und Landesplanerische Vorgaben 

Im derzeit gültigen Regionalplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf (GEP99) wird das Plangebiet teilweise 
als allgemeiner Siedlungsbereich (ASB) und teilweise als allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich (AFAB) 
sowie überlagernd regionaler Grünzug dargestellt. 
Seit dem Erarbeitungsbeschluss der Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr am 06.07.2018 be-
findet sich der Regionalplan Ruhr in Aufstellung. In Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen sind in Auf-
stellung befindliche Ziele der Raumordnung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 4 Raumordnungsgesetz (ROG) i. V. m. § 4 
Abs. 1 ROG zu berücksichtigen. Der Entwurf des Regionalplanes Ruhr stellt den Bereich vollständig als allge-
meinen Siedlungsbereich (ASB) dar. 
 
Diese Flächennutzungsplanänderung ist, unter Berücksichtigung der Ziele 2.3 und 7.1-5 des Landesentwick-
lungsplanes Nordrhein-Westfalen (LEP NRW), mit den Darstellungen des aktuellen Regionalplanes (GEP99) 
vereinbar. Die im Rahmen der Änderung des LEP NRW neu aufgenommene Ausnahmeregelung in Ziel 2.3 
ermöglicht ausnahmsweise eine Darstellung von Bauflächen im regionalplanerisch festgelegten Freiraum, so-
fern diese unmittelbar an den Siedlungsraum anschließen und die Festlegung des Siedlungsraumes nicht auf 
einer deutlich erkennbaren Grenze beruht. Die genannte Ausnahmekonstellation trifft auf die vorgesehene 
Flächennutzungsplanänderung zu. Ziel 7.1-5 LEP NRW ermöglicht ausnahmsweise siedlungsräumliche Ent-
wicklungen in regionalen Grünzügen, sofern für die Entwicklung keine Alternativen außerhalb des betroffenen 
Grünzuges bestehen und die Funktionsfähigkeit des Grünzuges erhalten bleibt. Ein alternativer Standort au-
ßerhalb eines Grünzuges ist nicht möglich, da der gesamte Dinslakener Siedlungsraum von regionalen Grün-
zügen umgeben ist und bisher dargestellte, ungenutzte Siedlungsbereiche nicht zur Verfügung stehen bzw. 
nicht entwickelbar sind. Durch die geringe Größe der zu entwickelnden Flächen (ca. 3,9 ha) und dem städti-
schen Ziel den Grünzug zwischen dem Ortsteil Bruch und Lohberg (Kleingartenanlage Fischerbusch, Freizeit-
anlage Lohberg, Bezirkssportanlage an der Augustastraße) dauerhaft zu erhalten, bleibt die Funktionsfähigkeit 
des Grünzuges bestehen. Im zukünftigen Regionalplan Ruhr wird der regionale Grünzug aufgegeben. 
 
Vor dem Einstieg in das Planverfahren wurde die grundsätzliche Vereinbarkeit der Flächennutzungsplanän-
derung mit den regional- und landesplanerischen Vorgaben mit dem Regionalverband Ruhr (RVR) und dem 
Kreis Wesel thematisiert. Als Ergebnis wurde die landesplanerische Zustimmung in Aussicht gestellt. Die lan-
desplanerische Anfrage (nach § 34 Abs. 1 Landesplanungsgesetz Nordrhein-Westfalen (LPlG)) wurde am 
09.01.2020 gestellt. Mit Schreiben vom 13.02.2020 hat der Regionalverband Ruhr die Vereinbarkeit der vor-
gelegten Flächennutzungsplanänderung mit den Zielen der Raumordnung und den in Aufstellung befindlichen 
Zielen in Aussicht gestellt. Im Rahmen der landesplanerischen Anfragen nach § 35 Abs. 5 LPlG wurde vom 
RVR bestätigt, dass die 131. Flächennutzungsplanänderung an die Ziele der Raumordnung und Landespla-
nung angepasst ist (Schreiben vom 18.03.2021). 

2.2. Landschaftsplan 

Der Planbereich befindet sich außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des Landschaftsplanes des Krei-
ses Wesel, Raum Dinslaken / Voerde (April 2009), daher sind keine Maßnahmen beschrieben oder dargestellt. 

2.3. Verbandsgrünflächen 

Der Änderungsbereich liegt vollständig innerhalb der vom Regionalverband Ruhr eingetragenen Verbands-
grünfläche Nr. 86. Aufgrund der geringen Größe des Planbereiches sowie dem städtischen Ziel, die Sport-, 
Freizeit-, und Erholungsnutzungen zwischen den Ortsteilen Bruch und Lohberg dauerhaft zu erhalten, wird die 
Funktionsfähigkeit nicht beeinträchtigt. Zur ausführlichen Begründung siehe Kapitel 2.1. 

2.4. Bestehende Bebauungspläne 

Innerhalb des Änderungsbereiches existieren keine rechtskräftigen oder im Verfahren befindlichen Bebau-
ungspläne. Die Aufstellung eines Bebauungsplanes ist erst im Anschluss an die Flächennutzungsplanände-
rung vorgesehen (siehe Kapitel 1.2). 
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 Räumliche und strukturelle Ausgangssituation 

3.1. Aktueller Zustand der Fläche 

Gegenwärtig wird das Plangebiet größtenteils landwirtschaftlich genutzt (siehe Abbildung 2). Am westlichen 
Rand des Plangebietes (Hülsemannshof 26b) befindet sich die Kaninchenfarm des Kaninchenzuchtvereins 
„R341 Dinslaken-Lohberg“. Damit dieser Bereich als Wohnbaufläche genutzt werden kann, muss für den Ka-
ninchenzuchtverein ein Alternativstandort, möglichst im direkten Umfeld, gefunden werden. Östlich der Kanin-
chenfarm befindet sich ein Spielplatz mit einer Größe von etwa 1.000 m². Der Spielplatz wird im Flächennut-
zungsplan als Spielbereich C (Versorgungsfunktion für einen Wohnblock oder eine Hausgruppe) gekennzeich-
net und ist für die Versorgung der bestehenden und zukünftigen Wohnbebauung sinnvoll und erforderlich. 
Allerdings ist eine Verlagerung zur besseren baulichen Nutzbarkeit des Gebietes möglich. 
Im südlichen Teil des Planbereiches (im Bereich der Ziegelstraße) befindet sich eine Obstwiese, die gemäß 
Informationslage der Stadt dem Lions Club zum Anpflanzen der Bäume überlassen wurde. 
 

 
Abbildung 2: Luftbild des Plangebietes 2019 

3.2. Stadträumliche Einbindung 

Im Norden grenzt die Augustastraße an das Plangebiet. Nördlich der Augustastraße befinden sich die Dinsla-
kener Tafel sowie verschiedene Vereine (u.a. das Vereinsgelände des dort ansässigen Teckelklubs). Nord-
westlich des Planbereiches bieten die Bezirkssportanlage an der Augustastraße (Dorotheen Kampfbahn) und 
die Freizeitanlage Lohberg wohnortnahe Spiel-, Sport- und Naherholungsmöglichkeiten. An das Plangebiet 
grenzt im Osten die Ziegelstraße. Östlich der Ziegelstraße befinden sich größtenteils landwirtschaftliche Nut-
zungen, eine Shisha-Bar (Hünxer Straße 286) sowie die Trasse der ehemaligen Zechenbahn. Hinter der Ze-
chenbahn sind einige gewerbliche Nutzungen vorhanden (Gewerbegebiet Ziegeleiweg). In südlicher und west-
licher Richtung grenzt die vorhandene Wohnbebauung der Straßen Hülsemannshof, Staudenweg und Blu-
menanger an das Plangebiet.  
Der Planbereich befindet sich in räumlicher Nähe zum Nahversorgungszentrum Augustastraße (Richtung 
Westen). Dort gibt es Einkaufsmöglichkeiten, Dienstleistungsangebote sowie medizinische Versorgung. Dar-
über hinaus sind Kindergärten (KiTa Talstraße / KiTa Fröbelweg) und Grundschulen (Gemeinschaftsgrund-
schule Lohberg / Klaraschule) im direkten Umfeld vorhanden. 

© 2019 Regionalverband Ruhr, CC-BY 4.0 
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3.3. Erschließung und Verkehr 

Die Erschließung des Plangebietes über die Hünxer Straße ist aufgrund der Nähe zum Kreuzungsbereich 
Augustastraße / Hünxer Straße / Ziegelstraße (Beginn des Aufweitungsbereiches der Abbiegespuren) sowie 
der hohen Verkehrsbelastung nicht möglich bzw. nicht genehmigungsfähig (siehe dazu Kapitel 7.3.2). Der 
westliche Teilbereich könnte von innen, über die vorhandene Straße „Hülsemannshof“ erschlossen werden. 
Allerdings handelt es sich bei der Straße „Hülsemannshof“ um eine schmale Erschließungsstraße. Daher 
kommt für den westlichen Teilbereich auch eine Erschließung über die Augustastraße in Frage. Eine Anbin-
dung an die Augustastraße ist allerdings nur außerhalb des Rückstaubereiches des Knotenpunktes L 1 / L 4 / 
Augustastraße möglich (siehe dazu Kapitel 7.3.2). Für den südlichen Teilbereich ist eine innere Erschließung 
über den „Staudenweg“ aufgrund der Anordnung der Bestandsgebäude nicht möglich. Demnach kann die 
Erschließung nur über die Ziegelstraße (L4) erfolgen. Die Erschließung ist aufgrund der Betroffenheit von 
Landesstraßen mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW abzustimmen. 
 
Die finale Erschließungsplanung erfolgt erst bei der nachgelagerten Aufstellung eines Bebauungsplanes. Auf-
grund der zuvor skizzierten Rahmenbedingen ist im Bebauungsplanverfahren die Erarbeitung eines Verkehrs-
gutachtens erforderlich (siehe auch Kapitel 7.1.4 und 7.3.2). 
 
Direkt an der Augustastraße sowie an der Hünxer Straße befinden sich die Bushaltstellen „Zum Fischerbusch“ 
und „Augustastraße“. Über die dort verkehrenden Buslinien (Linie 19, Linie 71, Linie 75, Linie 915, SB3) 
können die Dinslakener Innenstadt, die Dinslakener Ortsteile Averbruch und Lohberg, Hünxe, Wesel und 
Schermbeck erreicht werden. Ein Anschluss an das ÖPNV-Netz ist somit gegeben. 

3.4. Straßenverkehrslärm und Abstände zu Landesstraßen 

Bei den an das Plangebiet angrenzenden Straßen handelt es sich um örtliche und überörtliche Hauptverkehrs-
straßen. Dort sind täglich zwischen 9.2002 und 20.0003 Kraftfahrzeuge unterwegs. Aufgrund der Verkehrs-
stärke sowie der Lage des Gebietes am Kreuzungsbereich der Augustastraße / Hünxer Straße / Ziegelstraße 
sind vom Straßenverkehr ausgehende Immissionen zu erwarten. Diese Annahme wird durch die Lärmkarten, 
die im Rahmen der Umgebungslärmrichtlinie erstellt werden, bestätigt4. Der 24h-Pegel (L-den) liegt im gesam-
ten Plangebiet zwischen 55 und 70 dB(A) (Zunahme der Werte in Richtung Straßen). Der Nachtpegel (L-night) 
liegt an den straßenzugewandten Bereichen der Flächen zwischen 50 und 60 dB(A). 
 
Zur Einschätzung der auf das Plangebiet einwirkenden Verkehrslärmimmissionen wurde eine schalltechnische 
Untersuchung durch das Büro Peutz Consult erarbeitet (siehe Anlage 4). Im Gutachten wurden basierend auf 
einem Simulationsmodell flächenhafte Berechnungen der Verkehrslärmimmissionen durchgeführt und an-
schließend anhand der schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 beurteilt. Die Zusammenfassung 
mit Fazit wird im Folgenden wiedergegeben: 
 

„Wie den Isophonenkarten […] entnommen werden kann, liegen im Plangebiet höhere Verkehrslärmim-
missionen, mit Beurteilungspegeln von ca. 68 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts, vor. Die schalltechni-
schen Orientierungswerte der DIN 18005 für Allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) tags und 45 dB(A) 
nachts werden demnach im Tageszeitraum um bis zu 13 dB(A) und im Nachtzeitraum um bis zu 15 
dB(A) überschritten. Aufgrund dieser Überschreitungen sind bei Bebauung dieser Flächen aktive Schall-
schutzmaßnahmen, z. B. in Form einer Riegelbebauung entlang der Straßen, zu empfehlen. 
 
Zur Ersteinschätzung der für den passiven Schallschutz notwendigen Schalldämmmaße, wurden zu-
dem die Außenlärmpegel nach DIN 4109:2018 für die Bestandssituation ermittelt. Bei einem maßgebli-
chen Außenlärmpegel von ca. 73 dB(A) ergibt sich hier, überschlägig gerechnet, ein mindestens einzu-
haltendes Schalldämmmaß der Außenbauteile bei einer Wohnnutzung von R‘w,res = 43 dB. Im Inneren 
des Plangebietes liegen geringere Anforderungen vor. Insbesondere bei Errichtung einer schützenden 
Blockrandbebauung würden sich hier nochmals deutlich geringere Anforderungen ergeben. Diese An-
gaben sind jedoch rein informativ und sollen nur als erste Orientierungshilfe dienen. 
 
Aus immissionsschutztechnischer Sicht ist, auf Basis der vorliegenden Erkenntnisse, die Entwicklung 
von Wohnbebauung an diesem Standort, bei Berücksichtigung entsprechender Maßnahmen zum 

                                                      
2 Augustastraße, Stand: 2016, Quelle: kommunale Daten 
3 Hünxer Straße, höhe Planbereich, Quelle: VM NRW, Straßenverkehrszählung 2015, abgerufen von: www.nwsib-online.nrw.de/, zuletzt 
aktualisiert: 2015, zugegriffen am: 22.01.2020 
4 siehe MULNV NRW, Aktuelle Lärmkarten, abgerufen von: www.umgebungslaerm-kartierung.nrw.de, zuletzt aktualisiert: 2017, zuge-
griffen am: 22.01.2020 

http://www.nwsib-online.nrw.de/
http://www.umgebungslaerm-kartierung.nrw.de/
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Schutz vor Verkehrslärm, grundsätzlich möglich. Im Rahmen eines nachfolgenden Bebauungsplanver-
fahrens ist dies detaillierter zu untersuchen. (Peutz Consult, 2020)“ 

 
Die Ergebnisse zeigen, dass eine Änderung des Flächennutzungsplanes in Wohnbaufläche möglich ist, da 
grundsätzlich Wohnbebauung realisiert werden kann. Bei der späteren Aufstellung eines Bebauungsplanes 
sind allerdings Maßnahmen zum Schutz vor Verkehrslärm vorzusehen. 
 
Der Abschnitt der Hünxer Straße in Höhe des Plangebietes befindet sich außerhalb der Ortsdurchfahrt. Gemäß 
§ 25 Abs. 1 Straßen- und Wegegesetz Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) bedürfen bauliche Anlagen, die in 
einer Entfernung bis zur 40 m längs der Landesstraßen (gemessen vom äußeren Fahrbahnrand) errichtet 
werden, der Zustimmung der Straßenbaubehörde. 
 
Zwischen Straßenrand und vorgesehener Wohnbebauung stehen aus den oben aufgeführten Gründen ggf. 
einige Bereiche nicht für eine bauliche Nutzung zur Verfügung. Diese könnten zur Realisierung benötigter 
Schallschutzmaßnahmen, als Ausgleichsflächen oder für notwendige wasserwirtschaftliche Maßnahmen ge-
nutzt werden. 
 
Trotz der möglichen Einschränkungen soll der gesamte Änderungsbereich als Wohnbaufläche dargestellt wer-
den. Dies ergibt sich zum einen aus dem Darstellungsmaßstab des Flächennutzungsplanes, zum anderen ist 
noch unklar, für welche Bereiche Einschränkungen bestehen. 

3.5. Technische Infrastruktur 

Schmutzwasserbeseitigung: 
Anschlussmöglichkeiten an bestehende Schmutzwasserkanäle gibt es im Bereich der Augustastraße, der Kru-
senstraße und der Straße Hülsemannshof. Das Schmutzwasser der möglichen Anschlussstellen Augusta-
straße und Hülsemannshof wird über das städtische Pumpwerk Fischerbusch und anschließend über das 
Pumpwerk Lohberggraben (Lippeverband) zur Kläranlage Dinslaken gefördert. Das Schmutzwasser der An-
schlussstelle Krusenstraße wird über das städtische Pumpwerk Krusenstraße ebenfalls der Kläranlage Dinsla-
ken zugeführt. 
Für alle Anschlussmöglichkeiten ist eine Überprüfung der Hydraulik (Kanäle und Pumpwerke) erforderlich. Da 
die Kläranlage Dinslaken ihre Belastungsgrenze erreicht hat, ist die beabsichtigte zusätzliche Abwassermenge 
mit dem Lippeverband abzustimmen (siehe Kapitel 7.1.6). Vorbehaltlich der Prüf- und Abstimmungsergeb-
nisse ist aufgrund des relativ geringen Abwasseranfalls aus dem Plangebiet ein Anschluss an die bestehende 
Kanalisation möglich. 
 
Schwieriger gestalten sich die erforderlichen Überdeckungs- bzw. Geländehöhen im Plangebiet. Aufgrund der 
vorhandenen Kanalanschlusshöhen wird eine Geländehöhe im Plangebiet von ca. 26 m NHN benötigt. Da 
kein Höhenaufmaß vorliegt ist zurzeit eine verlässliche Aussage über die erforderliche Auffüllung nicht mög-
lich. Diese wird sich voraussichtlich im Bereich von 1,50 m bis 2,20 m bewegen. 
Falls eine derartige Auffüllung nicht möglich ist, wäre in den beiden Planbereichen der Bau von Schmutzwas-
serpumpwerken zur Förderung des Abwassers erforderlich. Die neuen Kanäle könnten dann tiefer eingebracht 
werden und das Abwasser zur bestehenden Kanalisation gehoben werden. Alternativ ist denkbar, das vorhan-
dene städtische Pumpwerk Krusenstraße, das ohnehin zur Erneuerung ansteht, tiefer zu errichten um somit 
einen Anschluss der neuen Kanäle an die vorhandene städtische Kanalisation ohne erhebliche Geländeauf-
füllungen zu ermöglichen. Eine Option zur Entlastung der Kläranlage Dinslaken besteht darin, beim Neubau 
des Pumpwerks Krusenstraße eine Druckrohrleitung mit Anschluss an das Kanalnetz in Hiesfeld zu verlegen. 
Dadurch ließe sich ein Anschluss an die Kläranlage Emschermündung der Emschergenossenschaft herstel-
len. 
 
Die beschriebenen Varianten zeigen, dass die Schmutzwasserbeseitigung technisch möglich ist. Eine kon-
krete Entwässerungsplanung inklusive der erforderlichen Abstimmungen mit dem Lippeverband und der Em-
schergenossenschaft ist bei der späteren Aufstellung des Bebauungsplanes zu erarbeiten. 
 
Niederschlagswasserbeseitigung: 
Gemäß den wasserrechtlichen Vorgaben ist eine ortsnahe Versickerung des Niederschlagswassers grund-
sätzlich zu favorisieren (§ 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sowie § 44 Abs. 1 Wassergesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (LWG)). Im Plangebiet ist allerdings mit einem hohen Grundwasserstand zu rech-
nen (siehe Kapitel 5.3 und 7.1.7). Gegebenenfalls kann durch Auffüllungen des Geländes ein ausreichender 
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Abstand zum Grundwasser realisiert werden. Da für das Plangebiet keine Bodenuntersuchungen und detail-
lierte Aussagen zum Grundwasserstand vorliegen, können zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussagen zu den 
Versickerungsmöglichkeiten getroffen werden. 
Alternativ ist ein Anschluss an die vorhandenen Regenwasserkanäle in der Augustastraße, in der Straße Hül-
semannshof und in der Krusenstraße möglich. Das Niederschlagswasser der Anschlussstellen Augustastraße 
und Hülsemannshof gelangt über die Regenwasserkanalisation und dem Regenwasserpumpwerk Dorotheen-
straße in einen Klärteich und anschließend in den Lohberger Entwässerungsgraben. Über die Anschlussstelle 
Krusenstraße wird das Niederschlagswasser einem Versickerungsbecken zugeführt. Aufgrund der hohen Aus-
lastung der bestehenden Regenwasserkanalisation sind für den Anschluss weiterer Flächen umfangreiche 
Berechnungen sowohl für die Kanäle und Pumpwerke als auch für die Regenwasserbehandlungsanlagen er-
forderlich. Zum Anschluss des Plangebietes an die bestehende Regenwasserkanalisation wären der Bau von 
Rückhalteräumen und die Auffüllung des Geländes zur Gewährleistung einer ausreichenden Überdeckung 
erforderlich (siehe dazu Schmutzwasserbeseitigung). 
 
Aufgrund der beschriebenen Möglichkeiten ist davon auszugehen, dass die Beseitigung des Niederschlags-
wassers technisch lösbar ist. Die notwendigen Gutachten, Untersuchungen und Berechnungen sind im Rah-
men einer Entwässerungsplanung bei der späteren Aufstellung eines Bebauungsplanes zu erstellen. 

3.6. Eigentumsverhältnisse 

Das gesamte Plangebiet befindet sich im Besitz eines einzelnen Eigentümers. 

3.7. Denkmalschutz 

Im Plangebiet befinden sich keine denkmalgeschützten Gebäude oder Ensembles. Nördlich des Plangebietes 
befindet sich das ehemalige Bauerngehöft Hülsemannshof (Gemarkung Dinslaken, Flur 11, Flurstück 273). 
Das Gehöft ist seit dem 29. Juni 1990 in die Liste der Baudenkmäler eingetragen. 

3.8. Überschwemmungsgebiete, Hochwassergefahren, Hochwasserrisiken und Starkregene-
reignisse 

Im Änderungsbereich sowie in räumlicher Nähe befinden sich keine ordnungsbehördlich festgesetzten Über-
schwemmungsgebiete (ÜSG). 
 
Die Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten der Bezirksregierung Düsseldorf beinhalten Informati-
onen für Hochwasserszenarien unterschiedlicher Wahrscheinlichkeiten. Dabei informieren Hochwassergefah-
renkarten über das Ausmaß möglicher Überflutungen (siehe Abbildung 3), Hochwasserrisikokarten informie-
ren über mögliche nachteilige Auswirkungen für potentiell betroffene Einwohner, wirtschaftliche Tätigkeit und 
Natur-, Sach- und Kulturgüter (siehe Abbildung 4). In Extremszenarien soll dargestellt werden, mit welchen 
Möglichkeiten gerechnet werden muss, falls es nicht nur zu einem extremen Hochwasser, sondern zusätzlich 
auch zu Dammbrüchen und zum Ausfall der Pumpwerke kommt. 
 
Das gesamte Plangebiet befindet sich innerhalb eines Hochwasserrisikogebietes gemäß § 78b WHG des Rot-
bach-Systems. Bei einem extremen Hochwasserereignis kann das Plangebiet überflutet werden. Für die Flä-
che nordwestlich der Hünxer Straße besteht die Gefahr von Überflutungen bis zu 2 m Höhe. Auf dem Areal 
südöstlich der Hünxer Straße besteht die Gefahr von Überflutungen bis zu 4 m Höhe (siehe Abbildung 3). 
Bei der nachgelagerten Aufstellung eines Bebauungsplans ist der Umgang mit den erkannten Hochwasserge-
fahren zu konkretisieren. Aufgrund der Höhe der potenziell zu erwartenden Überflutungen (bis 4 m Höhe) sind 
Festsetzungen zum Schutz von Leben und Gesundheit sowie zur Vermeidung erheblicher Sachschäden zu 
treffen. 
 
Gemäß § 5 Abs. 4a BauGB (Baugesetzbuch) sind Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten 
im Sinne des § 78b Abs. 1 WHG nachrichtlich in den Flächennutzungsplan zu übernehmen (siehe Kapitel 5.3). 
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Land NRW (2018), Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0) 

Land NRW (2018), Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0) 

Abbildung 3: Auszug aus der Hochwassergefahrenkarte Rotbach-System; Szenario: niedrige Wahrscheinlichkeit 

Abbildung 4: Auszug aus der Hochwasserrisikokarte Rotbach-System; Szenario: niedrige Wahrscheinlichkeit 
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Aufgrund der allgemein zunehmenden Starkregenereignisse und in diesem Zusammenhang auftretenden 
Überflutungen wurde für das Stadtgebiet eine Überflutungsanalyse erarbeitet (siehe Dr. Pecher AG, 2016). 
Die Analyse ermittelt bei Starkregenereignissen besonders betroffene Schwerpunktgebiete. Für diese können 
in Planungsprozessen Maßnahmen zur Überflutungsvorsorge getroffen werden. Abbildung 5 zeigt das grafi-
sche Analyseergebnis für das Plangebiet bei einem Niederschlagsereignis welches auf dem niedergegangen 
Regen vom 30. Mai 2016 basiert (Naturregen). Es zeigt, dass nahezu die gesamte südliche Teilfläche und 
Teile des westlichen Teilbereiches mit einem Wasserstand von mehr als 0,5 m überflutet werden. Aufgrund 
der Analyseergebnisse sollten bei der Entwicklung von Wohnnutzungen Maßnahmen zur Starkregenvorsorge 
erarbeitet werden. Detaillierte Aussagen sind, da die genaue bauliche Nutzung und Flächenversiegelung noch 
nicht bekannt ist, auf Ebene des Flächennutzungsplanes nicht möglich. Verbindliche Vorsorgemaßnahmen 
sind bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes zu treffen. 
 

 
Abbildung 5: Auszug Starkregenanalysekarte – Szenario Naturregen vom 30.05.2016 (Quelle: Dr. Pecher AG, 2016) 

3.9. Klima 

Die Klimaanalyse der Stadt Dinslaken (Klimafunktionskarte) identifiziert für den Großteil des Plangebietes 
Parkklima sowie am Randbereich (der Bebauung zugewandte Seite) Stadtrandklima. Parks und parkähnliche 
Strukturen (aufgelockerte Vegetationsstruktur, Rasenflächen, lockere Baumbestände) werden aus bioklimati-
scher Sicht günstig als wohnumfeldnahe Ausgleichs- und Naherholungsflächen eingeschätzt. Flächen mit 
Parkklima können tagsüber und nachts als Kälteinseln („Klimaoasen“) hervortreten. Die klimatische Bedeutung 
ist abhängig von der Größe der Parkflächen sowie der Anbindung an die Bebauung. Stadtrandklima ist im 
besiedelten Bereich mit einem hohen Grünflächenanteil und einer eher geringeren Versiegelung (offene, auf-
gelockerte Bauweise) vorzufinden. Durch die Bebauungsstruktur entstehen gute wohnklimatische Bedingun-
gen. Diese äußern sich durch lediglich schwach ausgeprägte Wärmeinseln sowie ausreichenden Luftaus-
tausch. Häufig befinden sich lokale und regionale Grünräume in fußläufiger Entfernung zu Bereichen mit Stadt-
randklima. 
 
Für den Planbereich enthält die Klimaanalyse Planungshinweise. Der Bereich in dem Parkklima vorzufinden 
ist, sollte von Bebauung oder Versiegelung freigehalten werden. Vorhandene Vegetationsstrukturen sollten 
erhalten und ausgebaut werden. Eine Vernetzung der Grünflächen sowie eine Förderung des Luftaustausches 
sind anzustreben. Eine Anbindung an den angrenzenden Siedlungsraum sollte hergestellt werden. Der durch 
Stadtrandklima geprägte Bereich ist bioklimatisch positiv zu werten. Die günstigen Faktoren gilt es zu erhalten, 
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indem lockere Bebauungsstrukturen erhalten werden, Emissionen durch Verkehr oder Hausbrand reduziert 
werden und die Gehölzstrukturen erhalten und nach Möglichkeit ausgebaut werden. 
 
Durch die beabsichtigte Flächennutzungsplanänderung (Änderung von Grünfläche in Wohnbaufläche) wird 
die Funktion der Fläche und damit die klimatische Situation beeinflusst. Da die bebaute Fläche die Funktionen 
der heutigen Freifläche nicht ersetzten kann, wird sich die klimatische Situation verändern. Hier gilt es, im 
nachfolgenden Bebauungsplanverfahren eine Entwurfsgestaltung zu finden, die einerseits die Ziele der Wohn-
raumschaffung berücksichtigt und gleichzeitig den Zielen einer nachhaltigen, an Klimavorsorge und -anpas-
sung ausgerichteten Siedlungsstruktur gerecht wird.  
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 Bestehende Konzepte und Untersuchungen 

4.1. Handlungskonzept Wohnen 

Das Handlungskonzept Wohnen der Stadt Dinslaken wurde im Dezember 2018 vom Institut für Wohnungswe-
sen, Immobilienwirtschaft, Stadt- und Regionalentwicklung (InWIS) aus Bochum im Auftrag der Stadt erarbei-
tet. Der Rat der Stadt Dinslaken hat das Wohnkonzept in seiner Sitzung am 26.03.2019 als städtebauliches 
Entwicklungskonzept i. S. v. § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB beschlossen. Somit ist es insbesondere bei der Aufstel-
lung der Bauleitpläne zu berücksichtigen und dient als Grundlage für die künftige Entwicklung von Wohnbau-
flächen in der Stadt Dinslaken. 
 
Das Konzept untersucht und analysiert die Situation des Dinslakener Wohnungsmarktes und leitet daraus den 
Bedarf an Wohnungen bis zum Jahr 2030 ab. Insgesamt werden etwa 1.850 neue Wohneinheiten (WE) be-
nötigt. Dies entspricht einem Flächenbedarf von 63 ha (brutto). Die differenzierte Betrachtung nach Bautypen 
zeigt, dass 65 % (1.212 WE) der Wohnungen im Mehrfamilienhaussegment und 35 % (652 WE) in Form von 
Ein- und Zweifamilienhäusern benötigt werden. 
 
Zur Deckung des enormen Wohnbauflächenbedarfes wurden im Handlungskonzept Wohnen Potenzialflä-
chen, die sich zur Realisierung von Wohnbebauung eignen, ermittelt und untersucht. Der Planbereich dieser 
Flächennutzungsplanänderung (siehe Anlage 1) entspricht einer der ermittelten Potenzialflächen. Gemäß 
Konzept eignet sich die Fläche zur Errichtung von 95 bis 120 Wohneinheiten, überwiegend im Mehrfamilien-
haussegment. Die Ausweisung neuer Wohnbauflächen am gewählten Standort dient der Erfüllung der folgen-
den im Wohnkonzept formulierten wohnungspolitischen Ziele: 

 „Durch Neubautätigkeiten mehr Wohnraum schaffen“, 
 „Forcierung eines aktiven und kooperativen Flächenmanagements“, 
 „Standortqualitäten nutzen und ausbauen“, 
 „geförderten Wohnraum schaffen“ (je nach späterer Ausgestaltung), 
 „das Wohnraumangebot am tatsächlichen Bedarf ausrichten“ (je nach späterer Ausgestaltung). 

 
Die Inhalte der Flächennutzungsplanänderung sind mit den Aussagen und Zielen des Handlungskonzeptes 
Wohnen konform. 

4.2. Einzelhandels- und Zentrenkonzept 

Das Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Dinslaken wurde vom Stadtrat als städtebauliches Entwick-
lungskonzept i. S. v. § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB beschlossen (Beschluss der letzten Änderung am 11.10.2018). 
Es dient als sachgerechte Planung der Steuerung des Einzelhandels und ist insbesondere bei der Aufstellung 
der Bauleitpläne zu berücksichtigen. 
 
Inhalt dieser Flächennutzungsplanänderung ist die Schaffung neuer Wohnbauflächen (siehe Kapitel 1.2 
und 5). Die Einzelhandelsstruktur sowie die räumliche Entwicklung des Einzelhandels sind durch die Planung 
nicht betroffen. Das Plangebiet wird durch das Nahversorgungszentrum Augustastraße sowie die Nahversor-
gungsstandorte in Lohberg mitversorgt. 
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 Inhalte der Flächennutzungsplanänderung 

5.1. Bisherige Flächennutzungsplandarstellungen 

Der Änderungsbereich ist im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Dinslaken vollständig als Grünfläche 
gem. § 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB dargestellt (siehe Abbildung 6). Im nordwestlichen Teilbereich (Nahe der Straße 
„Hülsemannshof“) wird überlagernd zur Grünflächendarstellung ein Spielplatz – Spielbereich C (§ 5 Abs. 2 
Nr. 5 BauGB) dargestellt. Die Spielbereiche der Kategorie C übernehmen die Versorgungsfunktion für einen 
Wohnblock oder eine Hausgruppe. 
 

 
Abbildung 6: Bisherige Flächennutzungsplandarstellung (ohne Maßstab) 

5.2. Geänderte Flächennutzungsplandarstellungen 

Die bisherige Darstellung des Flächennutzungsplanes wird geändert in Wohnbaufläche gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 
BauGB i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO (siehe Abbildung 7). Die Notwendigkeit der Wohnbauflächendarstel-
lung ergibt sich aus den Zielen der Planung (siehe Kapitel 1.2) sowie des im Rahmen des Handlungskonzeptes 
Wohnen ermittelten Bedarf an neuen Bauflächen (siehe Kapitel 4.1). 
 
Der im nordwestlichen Teilbereich dargestellte und tatsächlich vorhandene Spielplatz – Spielbereich C (§ 5 
Abs. 2 Nr. 5 BauGB) ist für die Versorgung der bestehenden und zukünftigen Wohnbebauung sinnvoll und 
erforderlich. Um eine bessere bauliche Ausnutzung des Gebietes zu ermöglichen ist eine Verlagerung des 
Spielplatzes denkbar (siehe Kapitel 3.1). Die Darstellung des Spielbereiches C wird daher in Richtung Au-
gustastraße / Hünxer Straße verschoben. 
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Abbildung 7: Geänderte Flächennutzungsplandarstellung (ohne Maßstab) 

5.3. Nachrichtliche Übernahme und Hinweise 

Die folgenden nachrichtlichen Übernahmen und Hinweise werden in die Planurkunde aufgenommen. 
 
Nachrichtliche Übernahme: 
 
Hochwasserschutz (§ 5 Abs. 4a BauGB): 
Das Plangebiet befindet sich innerhalb der Hochwasserrisikogebiete gem. § 78b WHG des Rotbach-Systems. 
Bei einem extremen Hochwasserereignis kann das Plangebiet überflutet werden. Zur weiteren Information 
wird auf die Begründung oder die Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten unter 
www.flussgebiete.nrw.de verwiesen. 
 
Hinweise: 
 
Archäologische Bodenfunde: 
Aus denkmalschutzrechtlichen Gründen sind alle bauausführenden Firmen (Tiefbau und Hochbau) zu ver-
pflichten, auftretende archäologische Bodenfunde und -befunde oder Zeugnisse tierischen und pflanzlichen 
Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit dem Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege, Außenstelle Xanten, Gel-
derner Straße 3 unmittelbar anzuzeigen (Tel. 02801-776290, Fax 02801-7762933). Bodendenkmal und Fund-
stelle sind zunächst unverändert zu erhalten. 
 
Grundwasserstand: 
Im Plangebiet wird der Grundwasserstand durch die Grundwasserhaltung Fischerbusch gesenkt. Betreiber 
der Anlage ist die RAG Aktiengesellschaft, Servicebereich Standort- und Geodienste, Abteilung Industrie-/ 
Tiefbau (BGB3), Wilhelmstraße 98 in 44649 Herne. Potenziell ist im Plangebiet mit hohen Grundwasserstän-
den zu rechnen. 
  

http://www.flussgebiete.nrw.de/
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 Umweltbelange 

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist bei der Aufstellung von Bauleitplänen für die Belange des Umweltschutzes nach 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen. Aufgabe der Umweltprüfung ist die 
Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen der geplan-
ten Nutzungen und Vorhaben. Dies ist ein unselbständiger Teil im Aufstellungsverfahren. Die Ergebnisse der 
Umweltprüfung sind im Umweltbericht darzustellen, der ein gesonderter Teil der Begründung zur Flächennut-
zungsplanänderung ist (siehe Anlage 2). 

6.1. Auswirkungen auf die Umwelt 

Das Büro Drecker hat alle umweltrelevanten Aspekte zur 131. Flächennutzungsplanänderung im Rahmen des 
Umweltberichtes ermittelt, beschrieben und bewertet (siehe Anlage 2). 
 
„Das Plangebiet liegt über Braunerde und PodsoI-Gley. Wasserwirtschaftlich ist der Bereich des Plange-
bietes von Bedeutung, es befinden sich jedoch keine Schutzgebiete im Untersuchungsraum. Der Grund-
wasserspiegel wird aktiv abgesenkt. Zudem besteht eine niedrige Hochwassergefahr. Das Plangebiet liegt 
zudem in einem Regionalen Grünzug, der für Planungen jedoch Ausnahmen vorsieht. Ein Schallgutachten 
wurde von der Firma Peutz erstellt (PEUTZ CONSULT 2020). 
 
Im Plangebiet sind insbesondere die vorhandenen Biotoptypen Grünland, Acker, Streuobstwiese, Gehölz-
streifen, Heckenstrukturen und ein Spielplatz von einer potenziellen Bebauung betroffen. Diese Strukturen 
bieten potenziell Arten wie der Breitflügelfledermaus, Kuckuck, Nachtigall, Feldsperling und Star Brut- oder 
Nahrungshabitate. Bei Entfernung von Gehölzstrukturen im Bereich des Plangebietes sollte dies nicht im 
Zeitraum zwischen dem 1. März und 30. September geschehen. Es ist eine Kartierung der Brutvögel und 
Fledermäuse im Rahmen einer vertiefenden Art-für-Art-Analyse (ASP-Stufe II - vertiefende Prüfung) erfor-
derlich, wenn Gehölzrodungen im weiteren Planungsprozess vorgesehen sind. 
 
Bei einer Überbauung bzw. der Erstellung eines Bebauungsplanes sollte möglichst wenig Fläche versiegelt 
werden. Auch bei der Wahl der Flächen ist zu beachten, dass Gehölzstrukturen und weitere hochwertige 
Biotope geschont werden. Zudem ist der erhöhte Grundwasserstand bei Planung und Unterhaltung zu be-
achten. (Büro Drecker, 2020b)“ 
 
Durch die Inanspruchnahme der Fläche durch Versiegelung ergeben sich zum Teil erhebliche Auswirkungen 
auf die Schutzgüter. Dies betrifft insbesondere die Schutzgüter Fläche, Boden, Wasser, Luft und Klima, Flora 
und Biotope sowie Fauna. Die im Umweltbericht vorgeschlagenen Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung 
und zum Ausgleich sind daher zwingend bei der nachgelagerten Aufstellung eines Bebauungsplanes zu be-
rücksichtigen und zu konkretisieren. Dazu zählen beispielsweise die Entwicklung zu einem aufgelockerten 
Wohngebiet mit geringer Dichte, größtmöglicher Durchgrünung und nach Möglichkeit der Erhalt der bestehen-
den Gehölzstrukturen. Die klimatische Situation kann zudem durch Dach- und Fassadenbegrünung positiv 
beeinflusst werden. 
 
Aufgrund des großen Bedarfs an zusätzlichen Wohnbauflächen (siehe Kapitel 1.2 und 4.1) sowie der integrier-
ten Lage des Gebietes (siehe Kapitel 3.2) wird, trotz der nachteiligen Auswirkungen, an der beabsichtigten 
Darstellung als Wohnbaufläche festgehalten. Die negativen Auswirkungen sind, wie im Umweltbericht vorge-
schlagen, im Rahmen der Detailplanungen bei der Erarbeitung eines Bebauungsplanes zu vermeiden oder zu 
minimieren. Unvermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft sind auszugleichen. Die Ergebnisse der Um-
weltprüfung wurden bei der Erarbeitung der Flächennutzungsplanänderung abwägend berücksichtigt. 

6.2. Eingriff in Natur und Landschaft 

Durch die Änderung der Flächennutzungsplandarstellung von Grünfläche in Wohnbaufläche (siehe Kapitel 5) 
werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen um in einem später aufzustellenden Bebau-
ungsplan Baurecht für neue Wohngebäude zu schaffen. Mit vorliegender Flächennutzungsplanänderung wird 
demnach ein Eingriff in Natur und Landschaft vorbereitet. Der Umfang des Eingriffs kann im Rahmen dieser 
Flächennutzungsplanänderung noch nicht ermittelt werden, weil für die Potenzialfläche kein Bebauungsent-
wurf existiert bzw. die späteren Festsetzungen eines Bebauungsplanes nicht bekannt sind. Eine Eingriffs-
Ausgleichsbilanzierung und der Nachweis der erforderlichen Maßnahmen ist im Rahmen der Aufstellung eines 
Bebauungsplanes zu erbringen. 
 
Im Rahmen der Umweltprüfung wurden allerdings die vorhandenen Biotoptypen inklusive deren Wertstufen 
ermittelt und daraus überschlägig die ökologische Wertigkeit ermittelt (siehe Anlage 2 – Umweltbericht, Kapitel 
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4.2). Die im Gebiet vorgefundenen Biotoptypen besitzen insgesamt eine ökologische Wertigkeit von 116.693 
ökologischen Werteinheiten (ÖWE). 
 
Seitens der Stadt Dinslaken wird angestrebt den erforderlichen Ausgleich, soweit möglich, innerhalb der Po-
tenzialfläche nachzuweisen. Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung können aus der im Flächennut-
zungsplan dargestellten Wohnbaufläche siedlungszugehörige Grünflächen sowie Flächen zum Ausgleich ent-
wickelt werden. Aus diesem Grund ist die vollständige Darstellung des gesamten Änderungsbereiches als 
Wohnbaufläche vorgesehen. Auf die vorgelagerte Bereitstellung von Ausgleichsflächen, durch Darstellungen 
nach § 5 Abs. 2a BauGB, wird im Rahmen dieser Flächennutzungsplanänderung verzichtet. 

6.3. Artenschutz 

Die gemeinsame Handlungsempfehlung des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Ver-
kehr NRW und des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW 
vom 22.12.2010 enthält konkrete Hinweise zur Berücksichtigung des Artenschutzes in den verschiedenen 
Planungsebenen. Bereits auf der Flächennutzungsplanebene sind die Belange des Artenschutzes zu berück-
sichtigen. Dabei ist allerdings keine vollständige Artenschutzprüfung durchzuführen. Eine überschlägige Vor-
abschätzung des Artenspektrums und der Wirkfaktoren bezüglich der verfahrenskritischen Vorkommen ist re-
gelmäßig ausreichend.  
 
Im Rahmen der Umweltprüfung wurde daher die artenschutzrechtliche Situation im Plangebiet untersucht und 
eine Artenschutzprüfung der Stufe I durchgeführt (siehe Anlage 3). Die Zusammenfassung mit Fazit zum Ar-
tenschutz wird aus dem Fachgutachten im Folgenden wiedergegeben: 
 
„Die Artenschutzprüfung Stufe I - Vorprüfung hat ergeben, dass im Bereich des Untersuchungsgebietes 
Vorkommen europäisch geschützte Arten zu erwarten sind. 
 
Die mögliche Entfernung von Gehölzstrukturen im Bereich des Plangebietes sollte nicht im Zeitraum zwi-
schen dem 1. März und 30. September geschehen. […]  
 
Gemäß der Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtli-
nien 92/43/EWG (FFH-RL) und 2009/147/EG (V-RL) zum Artenschutz bei Planungs- und Zulassungsver-
fahren (VV-Artenschutz) (vgl. Rd.ErI. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz v. 06. 06. 2016 - III 4 - 616.06.01.17) ist eine vertiefende Art-für-Art-Analyse im Rahmen 
einer ASP-Stufe II - vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände dann erforderlich, wenn Gehölzrodungen 
im weiteren Planungsprozess vorgesehen sind. Zudem sollte bei einer Entfernung von Gehölzen eine Kar-
tierung der Brutvögel und Fledermäuse erfolgen. (Büro Drecker, 2020a)“ 
 
Da im Änderungsbereich Vorkommen europäisch geschützter Arten zu erwarten sind, ist bei der nachgelager-
ten Aufstellung eines Bebauungsplanes (sofern Gehölzrodungen vorgesehen sind) eine vertiefende Art-für-
Art-Analyse im Rahmen einer Artenschutzprüfung der Stufe II erforderlich. 
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 Beteiligungsverfahren 

7.1. Frühzeitige Behörden- und Trägerbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sowie Scoping 
gemäß § 2 Abs. 4 BauGB 

In der Zeit vom 23. März 2020 bis 27. April 2020 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie die Nachbarkommunen aufgefordert, Anregungen und Stellungnahmen zur Flächennutzungs-
planänderung und zum erforderlichen Untersuchungsumfang der Umweltprüfung (Scoping gem. § 2 Abs. 4 
BauGB) sowie der sonstigen Gutachten, im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB, 
vorzubringen. 
 
Von folgenden Trägern öffentlicher Belange wurden keine Bedenken vorgetragen: 

 Deutsche Telekom Technik GmbH, Schreiben vom 27. März 2020; 
 Landesbetrieb Wald und Holz NRW, Schreiben vom 27. März 2020; 
 Landschaftsverband Rheinland – Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Mail vom  

02. April 2020; 
 Gelsenwasser Energienetz GmbH, Schreiben vom 06. April 2020; 
 Gelsenwasser AG, Schreiben vom 06. April 2020; 
 Bezirksregierung Arnsberg – Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW, Schreiben vom  

07. April 2020; 
 Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH, Mail vom 08. April 2020; 
 Westnetz GmbH, Abteilung DRW-S-LK-TM, Dortmund, Mail vom 09. April 2020; 
 Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Mail vom 14. April 2020; 
 Stadtwerke Dinslaken GmbH, Schreiben vom 16. April 2020; 
 Vodafone NRW GmbH, Mail vom 20. April 2020; 
 STEAG GmbH, Schreiben vom 21. April 2020. 

 

7.1.1.  Mingas-Power GmbH, Mail vom 01. April 2020 

Stellungnahme: 
Die Mingas-Power GmbH betreibt auf der Basis des Erneuerbaren Energien-Gesetzes (EEG) seit 2010 auf 
dem Gelände des ehemaligen Bergbaugelände Lohberg 1/2 an der Hünxer Straße in Dinslaken eine Anlage 
zur Gewinnung und Verwertung von Grubengas. Diese Anlage ist nach Bergrecht (Gewinnung) und Immissi-
onsrecht (Verwertung) behördlich zugelassen. 
 
Die Anlage befindet ca. 650 m NNE des Bereichs, der nach Ihrer Planung in Wohnbaufläche geändert werden 
soll. Es ist darauf zu achten, dass die Schallemissionen der Grubengasanlage in dem noch zu erstellenden 
Schallgutachten zu berücksichtigen sind. 
Die Anlage hält selbstverständlich sämtliche in der BImSch-Genehmigung geforderten Geräuschwerte zuver-
lässig ein. Eine darüberhinausgehende Absenkung der Geräuschemissionen ist nicht möglich. 
 
Stellungnahme der Stadt Dinslaken zur Berücksichtigung im Planverfahren: 
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 303.04 (Bereich Zeche Lohberg – Zentral-, Gewer-
becluster und Lohberg Corso; rechtskräftig seit dem 14.01.2013) wurden die Emissionen der Grubengasan-
lage in Bezug auf die nächstgelegene Wohnbebauung geprüft. Die Grubengasanlage muss die Schutzansprü-
che der Wohnnutzungen in den Gebäuden Hünxer Straße 360, 362 und 364 mit dem Schutzanspruch eines 
Mischgebietes beachten. Die Entfernung zwischen der Anlage und den o.g. Wohnnutzungen beträgt etwa 
175 m (Luftlinie). Aus diesem Grund ist davon auszugehen, dass von der Grubengasanlage keine Schallemis-
sionen auf den ca. 650 m (Luftlinie) entfernten Planbereich dieser Flächennutzungsplanänderung einwirken. 
Im erarbeiteten Schallgutachten werden daher nur die Schallemissionen der angrenzenden Hauptverkehrs-
straßen berücksichtigt. Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
 

7.1.2.  Amprion GmbH, Schreiben vom 02. April 2020 und 12. März 2020 

Stellungnahme: 
Der Planungsbereich der Flächennutzungsplanänderung befindet sich teilweise im 2 x 33,00 m = 66,00 m 
breiten Schutzstreifen der 110-/220-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung Wesel – Hamborn, BI. 4182 der 
Amprion GmbH zwischen den Masten 101 bis 102. 
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Die Leitungsführung ist dem beigefügten Lageplan zu entnehmen, wobei darauf hingewiesen wird, dass sich 
die tatsächliche Lage der Leitungsachse und somit auch das Leitungsrecht allein aus der Örtlichkeit ergibt. 
 
Mit der Flächennutzungsplanänderung soll eine Grünfläche in eine Wohnbaufläche umgewandelt werden. 
Hierzu wird Folgendes mitgeteilt: 
 
Der Landesentwicklungsplan NRW sieht unter dem Punkt 8.2-3 als Grundsatz der Raumordnung vor, dass bei 
der bauplanungsrechtlichen Ausweisung von neuen Baugebieten in Bauleitplänen oder sonstigen Satzungen 
nach dem Baugesetzbuch, die dem Wohnen dienen oder in denen Anlagen vergleichbarer Sensibilität - ins-
besondere Schulen, Kindertagesstätten, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen - zulässig sind, nach Möglich-
keit ein Abstand von mindestens 400 m zu rechtlich gesicherten Trassen von Höchstspannungsfreileitungen 
(220-kV oder mehr) eingehalten werden soll. 
Ausweislich der Begründung zum LEP NRW (S. 93) soll dadurch insbesondere dem in § 1 Raumordnungsge-
setz (ROG) festgelegten Vorsorgeprinzip Rechnung getragen werden. 
 
Es wird darum gebeten, dem aus dem Vorsorgeprinzip abgeleiteten Auftrag zum Interessenausgleich und zur 
Konfliktminimierung zwischen Siedlungsstruktur, Infrastruktur und Freiraumschutz im Verfahren zu berück-
sichtigen. 
 
Stellungnahme der Stadt Dinslaken zur Berücksichtigung im Planverfahren: 
Der Verlauf der genannten Höchstspannungsfreileitung mit Schutzstreifen von 66,00 m Breite wird im nach-
gelagert aufzustellenden Bebauungsplan dargestellt und berücksichtigt. In den Bebauungsplan können Fest-
setzungen oder Hinweise zu den Ver- oder Geboten für den Bereich der Freileitung (inkl. Schutzstreifen) auf-
genommen werden. Diesbezüglich erfolgt eine Beteiligung im Bebauungsplanverfahren. 
Die südlichste Spitze des Planbereiches, mit einer Tiefe von etwa 10 m, befindet sich innerhalb des 66,00 m 
breiten Schutzstreifens. Aufgrund der geringen Überschneidung wird die beabsichtigte Änderung der Flächen-
nutzungsplandarstellung von Grünfläche in Wohnbaufläche beibehalten. 
Der Hinweis auf die Höchstspannungsfreileitung inkl. Schutzstreifen wird zur Kenntnis genommen, die Berück-
sichtigung erfolgt bei der nachgelagerten Aufstellung eines Bebauungsplanes. 
 
Aus dem Grundsatz 8.2-3 des Landesentwicklungsplanes NRW (LEP NRW) geht hervor, dass bei der pla-
nungsrechtlichen Ausweisung von neuen Baugebieten, die dem Wohnen dienen, nach Möglichkeit ein Min-
destabstand von 400 m zu rechtlich gesicherten Trassen von Höchstspannungsfreileitungen mit 220 kV oder 
mehr eingehalten werden soll. Grundsätze der Raumordnung im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG sind nach 
§ 4 Abs. 1 Nr. 3 ROG in Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen zu berücksichtigen. 
Der genannte Mindestabstand von 400 m kann im Rahmen dieser Flächennutzungsplanänderung nicht ein-
gehalten werden, denn eine strenge Berücksichtigung des Grundsatzes würde dazu führen, dass der gesamte 
Planbereich nicht zu Wohnbaufläche entwickelt werden könnte. Die Nachfrage nach neuen Wohnbauflächen 
ist, wie aus den Untersuchungen des Wohnkonzeptes hervorgeht, besonders hoch. Dabei ist der Wohnraum-
bedarf kurzfristig am höchsten und nimmt im Zeitverlauf ab5. Die Stadt Dinslaken ist daher an einer möglichst 
kurzfristen Entwicklung neuer Wohnbauflächen interessiert und zahlreiche größere Potenzialflächen (mit grö-
ßerer Entfernung zur benannten Höchstspannungsfreileitung) sind aufgrund der Dauer der Planungsprozesse, 
den regionalplanerischen Vorgaben und eingeschränkter Markverfügbarkeit nur mittel- bis langfristig entwi-
ckelbar.  
Bei Betrachtung des Verlaufes der genannten Höchstspannungsfreileitung im Gebiet der Stadt Dinslaken wird 
deutlich, dass sich im gesamten Dinslakener Siedlungsraum Wohnnutzungen in weniger als 400 m Abstand 
zur Freileitung befinden. Durch die vorliegende Planung wird demnach nicht erstmalig an die Höchstspan-
nungsfreileitung herangerückt. 
 
Auf die Einhaltung des in Grundsatz 8.2-3 geforderten Abstandes wird vor dem Hintergrund des hohen, kurz-
fristigen Wohnflächenbedarfes sowie der historisch entstandenen Gegebenheiten vor Ort verzichtet. Der Stel-
lungnahme wird nicht gefolgt. 
  

                                                      
5 siehe InWIS Forschung & Beratung GmbH (InWIS), Handlungskonzept Wohnen Stadt Dinslaken – Endbericht, Kapitel 4.3 Wohnungs-
bedarfsprognose  
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7.1.3.  Gemeinde Hünxe, Schreiben vom 07. April 2020 

Stellungnahme: 
Die Gemeinde Hünxe gibt zu bedenken, dass durch die zusätzlich entstehende Wohnbebauung (95 bis 120 
Wohneinheiten) mit einer erheblich gesteigerten Frequentierung von Personenkraftwagen im Bereich der 
schon jetzt stark belasteten Augustastraße sowie Hünxer Straße zu rechnen ist. 
Daher regt die Gemeinde Hünxe an, über eine Ausweitung des ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr) 
nachzudenken oder aber auch andere Mobilitätskonzepte, wie z. B. eCarSharing, zu etablieren. 
 
Stellungnahme der Stadt Dinslaken zur Berücksichtigung im Planverfahren: 
Die Hünxer Straße wird aktuell von 16.000 bis 20.000 Fahrzeugen pro Tag befahren (je nach Abschnitt). Durch 
die Entwicklung von 95 bis 120 neuen Wohneinheiten ist eine erhebliche Steigerung der PKW Frequentierung 
unwahrscheinlich. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass eine Erschließung des Planbereiches über die Hün-
xer Straße nicht problemlos möglich ist. 
 
Die Verbesserung des ÖPNV-Angebotes wird zurzeit im Rahmen einer Konzeptstudie zur Weiterentwicklung 
des ÖPNV-Angebotes in Dinslaken geprüft (siehe Ratsinformationssystem Vorlage 2317). Alternative Mobili-
täts- und Erschließungskonzepte können bei der späteren Aufstellung des Bebauungsplanes berücksichtigt 
werden. Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt. 
 

7.1.4.  Landesbetrieb Straßenbau NRW, Mail vom 09. April 2020 

Stellungnahme: 
Die Belange der von Straßen NRW betreuten Straßen L 1 Abs 48 und L 4 Abs 7 außerhalb der Ortsdurchfahrt 
werden durch die Planung berührt. Unter Beachtung der allgemeinen Forderungen an Landstraßen (Anlage) 
und Anregungen bestehen grundsätzliche Bedenken. 
 
Vom Straßeneigentum der L1 und L4 dürfen keine Arbeiten an der Baumaßnahme ausgeführt werden. Auch 
das Abstellen von Geräten und Fahrzeugen sowie das Lagern von Baustoffen, Bauteilen, Boden- und Aus-
hubmassen oder sonstigen Materialien auf Straßeneigentum ist nicht zulässig. 
 
Dem Straßengrundstück darf weder mittelbar noch unmittelbar Oberflächenwasser zugeführt werden. 
 
Die Sichtdreiecke sind im Bebauungsplan darzustellen. Sie sind von sichtbehindernden Anlagen jeglicher Art 
sowie Aufwuchs ab einer Höhe von 80 cm dauerhaft freizuhalten. 
 
Lückenlose dauerhafte nicht übersteigbare Einfriedung entlang der von hier betreuten Straßen ist im Bereich 
der freien Strecke grundsätzlich erforderlich sofern es sich nicht um land- oder forstwirtschaftliche Grundstü-
cke handelt. 
 
Die Leistungsfähigkeit der neuen Einmündung mit den Zusatzverkehren aus dem hinzukommenden BPL Ge-
biet sind mittels eines Verkehrsgutachtens nachzuweisen. Hier ist ein Verkehrsgutachten mit einem Progno-
sehorizont für das Jahr 2030 aufzustellen und dabei ebenfalls die Verkehrszählung von 2015 zu berücksichti-
gen. Für die Prognose kann die Bundesweite Verkehrsverflechtungsprognose 2030 als Tendenz genutzt wer-
den. Eine Zustimmung ist Abhängig vom Nachweis der Leistungsfähigkeit der umliegenden Knotenpunkte. 
Dies ist auch durch den Vergleich des erforderlichen und vorhandenen Rückstauraumes darzulegen. Die Nähe 
zu dem Knotenpunkt L 1 Hünxer Straße / L 4 Ziegelstraße /Augustastraße wird besonders kritisch gesehen, 
hier ist der Abstand möglichst groß zu wählen. Sofern ausreichend Leistungsfähig, ist mindestens ein Knoten-
punkt nach RAL mit Linksabbiegespur zu erstellen. 
 
Entlang der von hier betreuten klassifizierten Straßen ist das Gebiet in der Plandarstellung als "Bereich ohne 
Zugänge und Zufahrten" nach PlanzV zu kennzeichnen. Die Anlegung neuer Zufahrten oder Zugänge unter-
liegen dem gesetzlichen Verbot und sind nicht realisierbar. 
 
Eine grundsätzliche Zustimmung zur Neuanbindung einer Gemeindestraße kann ohne Verkehrsgutachten 
nicht erteilt werden. Die Ausgestaltung ist nach den Vorgaben der SBV vorzunehmen, vor Baubeginn innerhalb 
des Bebauungsplanes umzusetzen und rechtzeitig mit einer Verwaltungsvereinbarung zu regeln. Die durch 
den Ausbau zukünftig entstehenden Mehraufwendung sind auf Grundlage der Verordnung zur Berechnung 
von Ablösungsbeträgen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz, dem Bundesfernstraßengesetz und dem Bun-
deswasserstraßengesetz vom 01.07.2010, zu Berechnen und geprüft vorzulegen und mit einer einmaligen 
Zahlung abzulösen. 



 
131. Flächennutzungsplanänderung Beteiligungsverfahren 

19 

 
Die Ausführungsplanung ist vor Baufreigabe einem Sicherheitsaudit zu unterziehen. Dieses ist durch ein von 
der BAST zertifiziertes Büro (Liste der BAST) im Auftrag der Stadt/Gemeinde durchzuführen, Ergebnisse sind 
einzuarbeiten. 
 
Sollte infolge der zukünftigen Verkehrszunahme aufgrund des hinzukommenden Erschließungsverkehrs eine 
verkehrstechnische Ausbau- oder Signalisierungsmaßnahme (LSA) im Anbindungsbereich notwendig werden 
so ist dies vom Veranlasser, also der Kommune, auf Verlangen der Straßenbauverwaltung zu Lasten der 
Kommune herzustellen. 
 
Die Anbindung der Erschließungsstraße an die L 4 hat bis zum Ende der Radien (Unterhaltungsbereich der 
SBV) bituminös zu erfolgen. 
 
Jegliche Grenzbebauung mit Ausnahme von Einfriedungen zu den klassifizierten Straßen ist grundsätzlich 
nicht zulässig, Ausnahmen bedürfen der Einzelfall-Abstimmung. 
 
Ehemalige landwirtschaftliche Zufahrten entlang des B-Plan-Gebietes sind vor Baubeginn ersatzlos zu besei-
tigen und die Flächen auf Straßeneigentum zu rekultivieren. 
 
Grundsätzlich dürfen keine Versorgungsleitungen innerhalb der Fahrbahn verbleiben. Die notwendigen Ände-
rungen und Sicherungen von Versorgungsleitungen veranlasst die Stadt. Sie hat auch die Änderungen oder 
Sicherungen von Versorgungs- und sonstigen Leitungen Dritter zu veranlassen soweit sie gegen diese Rechte 
geltend machen kann. Die notwendigen Änderungen und Sicherungen kommunaler Leitungen führt die Stadt 
durch. 
 
Für das fortschreitende bzw. konkretisierende Verfahren behält sich der Landesbetrieb Straßenbau weitere 
Forderungen und Auflagen vor. 
 
Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs darf nicht beeinträchtig werden. 
 
Gegenüber der Straßenbauverwaltung können weder jetzt noch zukünftig aus dieser Planung Ansprüche auf 
aktiven und/oder passiven Lärmschutz oder ggfls. erforderlich werdende Maßnahmen bzgl. der Schadstoff-
ausbreitung geltend gemacht werden. Für Hochbauten wird auf das Problem der Lärm-Reflexion hingewiesen. 
 
Stellungnahme der Stadt Dinslaken zur Berücksichtigung im Planverfahren: 
Die durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW vorgebrachten Anregungen und Bedenken werden zu Kennt-
nis genommen. Zahlreiche der vorgebrachten Anregungen und Hinweise können erst später im Rahmen der 
Aufstellung eines Bebauungsplanes berücksichtigt werden. Der Flächennutzungsplan trifft bspw. keine Aus-
sagen zur Entwässerung, Sichtdreiecken, Einfriedungen, Bebaubarkeit, überbaubaren Grundstücksflächen 
sowie zur Erschließung und zu Zufahrten zum Plangebiet. Diese Belange sind zwingend im nachfolgendem 
Bebauungsplanverfahren zu berücksichtigen. Der Landesbetrieb Straßenbau NRW wird am Verfahren betei-
ligt. 
 
Aus den örtlichen Gegebenheiten ergibt sich, dass eine Erschließung des südlichen Teilbereiches nur über 
die Ziegelstraße erfolgen kann (siehe Kapitel 3.3). Dazu teilt der Landesbetrieb mit, dass die Zustimmung zu 
einer neuen Einmündung von der Leistungsfähigkeit der neuen Einmündung sowie der umliegenden Knoten-
punkte abhängt. Die Leistungsfähigkeit ist mittels eines Verkehrsgutachtens nachzuweisen. Besonders kritisch 
wird die Nähe zum Knotenpunkt Hünxer Straße/ Ziegelstraße/ Augustastraße gesehen. Der Abstand der 
neuen Einmündung zum Knotenpunkt ist möglichst groß zu wählen. Die Erarbeitung eines Erschließungspla-
nes sowie eines Verkehrsgutachtens ist im Rahmen dieser Flächennutzungsplanänderung, aufgrund der Maß-
stabs- und Abstraktionsebene des Plans, nicht vorgesehen. Die Stadt Dinslaken wird das Planverfahren fort-
setzen. Die abschließende Klärung des Sachverhaltes findet im Rahmen der Aufstellung eines Bebauungs-
planes statt. 
 
Eine mögliche Belastung durch Straßenverkehrsgeräusche wurde aufgrund der Lage des Plangebietes an drei 
Hauptverkehrsstraßen (Augustastraße, Hünxer Straße, Ziegelstraße) bereits erkannt. Aus diesem Grund 
wurde ein Schallgutachten erarbeitet. Vom Gutachter wurden die Geräuscheinwirkungen durch Straßenver-
kehr im Plangebiet ermittelt und beurteilt (siehe Kapitel 3.4). 
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7.1.5.  Westnetz GmbH, Regionalzentrum Niederrhein, Netzplanung, Mail vom 22 April 2020 

Stellungnahme: 
Im Verlauf der Hünxer Straße, insbesondere im Kreuzungsbereich Hünxer Straße / Augustastraße wird seitens 
der Westnetz GmbH ein Fernmeldekabel betrieben, welches weiterhin benötigt wird. Ob das Fernmeldekabel 
ggfs. Im Zuge der nachfolgenden Bebauungsplanaufstellung und dessen Umsetzung umgelegt werden muss, 
ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilbar. 
 
Stellungnahme der Stadt Dinslaken zur Berücksichtigung im Planverfahren: 
Die Flächen der Augustastraße, Ziegelstraße sowie der Hünxer Straße sind nicht Bestandteil dieser Flächen-
nutzungsplanänderung (siehe Kapitel 1.1). Die abschließende Klärung des Sachverhaltes ist erst bei der spä-
teren Aufstellung des Bebauungsplanes möglich. Die Westnetz GmbH wird im Aufstellungsverfahren beteiligt. 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

7.1.6.  Lippeverband, Schreiben vom 22. April 2020 

Stellungnahme: 
Gegen die o.g. Änderung des Flächennutzungsplanes bestehen keine Bedenken. Die folgenden Hinweise sind 
zu berücksichtigen. 
 
Abwassermengen 
Die geplante Bebauung liegt im Einzugsgebiet der Kläranlage Dinslaken. Als Betreiber der Anlage, weist der 
Lippeverband darauf hin, dass die Kläranlage ihre Belastungsgrenze erreicht hat. Falls die Gesamtzulaufbe-
lastung betreffend Schmutzfracht und Wassermengen aus dem Stadtgebiet Dinslaken durch die beabsichtigte 
Planung nicht erhöht wird, bestehen unsererseits keine Bedenken gegen die Bebauung. Wir nehmen dieses 
Verfahren aber erneut zum Anlass, die Stadt Dinslaken um eine Zusammenstellung der mittel- bis langfristig 
geplanten zusätzlichen Bebauungen im Stadtgebiet als Prognosedaten für die Abwasserzuleitung für die 
nächsten 15 - 20 Jahre zu bitten. Die Daten sind als Grundlagen zur Planung einer zukunftssicheren Lösung 
der Abwasserreinigung zu erheben. 
 
Klimaschutz/ dezentrale Regenwasserbewirtschaftung 
In der Begründung wird die klimatische Situation auf der Fläche als Park- bzw. Stadtrandklima beschrieben. 
Laut Klimaanalyse sollen parkklimatische Funktionen (Verdunstungskühlung, Luftleitbahn und Ähnliches) er-
halten werden. Wir bitten daher um Prüfung, ob insbesondere der südliche Teil des Gebietes, der als Obst-
wiese eine vielseitigere und höherwertige Vegetationsstruktur aufweist, von der Änderung ausgenommen wer-
den kann. 
Für die geplante Bebauung empfehlen wir, neben der beschriebenen aufgelockerten Bauweise, alle Möglich-
keiten auszuschöpfen, die Wasserbilanz durch die Nutzungsänderung so wenig wie möglich zu verändern. 
Dies kann durch Vorgaben über maximale Versiegelungsgrade, versickerungsfähige Stellplatzanlagen, 
Pflanzgebote, der Verpflichtung zur Begrünung flacher und wenig geneigter Dächer sowie Baumrigolen im 
Straßenraum oder Ähnlichem erfolgen. 
 
Stellungnahme der Stadt Dinslaken zur Berücksichtigung im Planverfahren: 
zur Abwassermenge: 
Der Hinweis zur Kläranlage Dinslaken wird zur Kenntnis genommen. Für die Potenzialfläche existiert noch 
kein Bebauungsentwurf und die späteren Festsetzungen eines Bebauungsplanes sind nicht bekannt. Daher 
können aktuell keine belastbaren Aussagen zur Anzahl der Wohneinheiten, dem erwarteten Bevölkerungszu-
wachs und der damit verbundenen Schmutzfracht und Wassermenge getroffen werden. Bei der späteren Auf-
stellung eines Bebauungsplanes ist eine Entwässerungsplanung zu erstellen und die Thematik abschließend 
zu klären. 
 
Bezüglich der mittel- bis langfristig geplanten zusätzlichen Bebauung hat sich die Stadt Dinslaken außerhalb 
dieses Planverfahrens mit dem Lippeverband in Verbindung gesetzt. 
 
zum Klimaschutz/ dezentrale Regenwasserbewirtschaftung: 
Der Hinweis zur im südlichen Bereich der Flächennutzungsplanänderung vorhandenen Obstwiese wird zur 
Kenntnis genommen. Auf Ebene des Flächennutzungsplanes soll, wie beabsichtigt, die gesamte Fläche von 
Grünfläche in Wohnbaufläche geändert werden. Die detaillierte Art der Nutzung (bspw. bebaubare Flächen, 
siedlungszugehörige Grünflächen oder Sicherung bestehender Strukturen) ist bei der späteren Aufstellung 
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des Bebauungsplanes zu regeln. Die beschriebenen Maßnahmen zur dezentralen Regenwasserbewirtschaf-
tung (versickerungsfähige Stellplatzanlagen, Pflanzgebote, Gebäudebegrünung, Baumrigolen, o.ä.) sind 
ebenfalls bei der nachgelagerten Aufstellung eines Bebauungsplanes zu prüfen und ggf. festzusetzen. 

7.1.7.  RAG AG/ RAG Montan Immobilien GmbH, Schreiben vom 23. April 2020 

Stellungnahme: 
Am Rand des Plangebietes sind Anlagen der RAG Aktiengesellschaft / RAG Montan Immobilien GmbH vor-
handen. Betroffen sind Pumpwerke, Einleitungsstellen sowie in Betrieb befindliche Entwässerungs- und Ener-
gieleitungen. Ansprechpartner für die betroffenen Anlagen ist: RAG Aktiengesellschaft, Servicebereich Stand-
ort- und Geodienste, Abteilung Industrie-/ Tiefbau (BGB3), Wilhelmstraße 98 in 44649 Herne. 
 
Hinweis: Der Grundwasserstand im Gebiet wird durch die Grundwasserhaltung Fischerbusch gesenkt. Das 
zugehörige Leitungssystem verläuft am Rand des Plangebietes. Zudem liegen zwei Brunnen an der östl. Ge-
bietsgrenze. Im Planungsgebiet ist potentiell mit hohen Grundwasserständen zu rechnen, was bei der Gestal-
tung ebenfalls zu berücksichtigen ist. 
 
Stellungnahme der Stadt Dinslaken zur Berücksichtigung im Planverfahren: 
Die bestehenden Leitungen am Rande des Planbereiches sind bei der nachgelagerten Aufstellung eines Be-
bauungsplanes zu berücksichtigen. Die RAG Aktiengesellschaft sowie die RAG Montan Immobilien GmbH 
werden im Aufstellungsverfahren beteiligt. 
 
Ein Hinweis auf die Grundwasserhaltung sowie die damit einhergehenden potenziell hohen Grundwasser-
stände wird in die Planurkunde aufgenommen (siehe Kapitel 5.3). Der Stellungnahme wird gefolgt. 
 

7.1.8.  Kreis Wesel, Schreiben vom 24. April 2020 

Stellungnahme: 
Landschaftsplanung: 
Der Bauleitplanbereich liegt nicht im Geltungsbereich des rechtskräftigen Landschaftsplanes des Kreises We-
sel Raum. 
 
Eingriffsregelung: 
In der 131. FNP-Änderung sind Aussagen zum Eingriff in Natur und Landschaft zwingend erforderlich. Ich 
weise ausdrücklich darauf hin, dass sich im Planbereich ein gemäß § 42 Abs. 2 LNatSchG vom LANUV er-
fasster Streuobstbestand befindet. Grundsätzlich sind die Bestimmungen zu den gesetzlich geschützten Bio-
topen des § 42 LNatSchG sowie § 30 BNatSchG zu beachten. Vordinglich ist eine Minderung der Streuobst-
bestände zu vermeiden. 
 
Artenschutzrecht: 
In der 131. FNP-Änderung sind Aussagen zum Artenschutz zwingend erforderlich. Aus Sicht des Artenschutz-
rechtes ist die Obstwiese auf dem Flurstück 341 zu erhalten. 
 
Wasserwirtschaft: 
Gegen die 131. FNP-Änderung bestehen aus wasserwirtschaftlicher Sicht keine grundsätzlichen Bedenken. 
In Hinblick auf ein klimaangepasstes Bauen ist eine Versickerung des Niederschlagswassers zu empfehlen, 
um den natürlichen Wasserhaushalt wenig zu beeinträchtigen, das Risiko für Sturzfluten bei Starkregen zu 
mindern und das Stadtklima zu verbessern. Auf § 44 Landeswassergesetz sowie auf meine Stellungnahme 
vom 29.01.2020 (Az.: 601/00010/20) zur landesplanerischen Anfrage wird in diesem Zusammenhang verwie-
sen. Entsprechende Planungen zur Niederschlagsentwässerung werden bei der Aufstellung des Bebauungs-
plans erwartet. 
 
Immissionsschutz: 
Die vorgesehenen Flächen grenzen an bereits bestehende Wohnbauflächen. Kritisch zu sehen sind die von 
den angrenzenden örtlichen und überörtlichen Hauptverkehrsstraßen ausgehenden Lärmimmissionen. Diese 
sollten im weiteren Verfahren gutachterlich bewertet und entsprechende Maßnahmen zur Schallminderung 
berücksichtigt werden. Aus Sicht des vorbeugenden technischen Immissionsschutzes bestehen gegen die 
Änderung des Flächennutzungsplanes zunächst keine Bedenken. Gegebenenfalls werden konkrete immissi-
onsschutzrechtliche Anregungen oder Bedenken bei der Aufstellung des Bebauungsplans gestellt und erho-
ben. 
 
 



 
131. Flächennutzungsplanänderung Beteiligungsverfahren 

22 

Stellungnahme der Stadt Dinslaken zur Berücksichtigung im Planverfahren: 
zur Eingriffsregelung: 
In der Begründung wurden Aussagen zum Eingriff in Natur und Landschaft ergänzt (siehe Kapitel 6.2).  
Der Stellungnahme wird gefolgt, der Hinweis zum erfassten Streuobstbestand wird zur Kenntnis genommen. 
 
zum Artenschutz: 
Aussagen zum Artenschutz wurden ergänzt (siehe Kapitel 6.3). Der Hinweis zur Obstwiese wird zur Kenntnis 
genommen. Der Stellungnahme wird gefolgt. 
 
zur Wasserwirtschaft: 
Eine Entwässerungsplanung sowie ein Bodengutachten zur Beurteilung der Versickerungsfähigkeit werden im 
Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes erarbeitet. Der Stellungnahme wird gefolgt. 
 
zum Immissionsschutz: 
Eine mögliche Belastung durch Straßenverkehrsgeräusche wurde aufgrund der Lage des Plangebietes an drei 
Hauptverkehrsstraßen (Augustastraße, Hünxer Straße, Ziegelstraße) bereits erkannt. Aus diesem Grund 
wurde ein Schallgutachten erarbeitet. Vom Gutachter wurden die Geräuscheinwirkungen durch Straßenver-
kehr im Plangebiet ermittelt und beurteilt (siehe Kapitel 3.4). Der Stellungnahme wird gefolgt. 
 

7.1.9.  Bezirksregierung Düsseldorf, Schreiben vom 27. April 2020 

Stellungnahme: 
Immissionsschutz, Luftreinhalteplanung (Dez. 53.1 LRP): 
Die vorliegenden Unterlagen zur 131. Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich südl. Augustastraße, 
westlich Ziegelstraße, beidseitig Hünxer Straße wurden aus Sicht der Luftreinhalteplanung geprüft. 
Aus Sicht des SG 53.01 – Luftreinhalteplanung kann eine Bewertung der Situation erst nach Vorliegen des 
vollständigen Umweltberichts erfolgen. 
 
Gewässerschutz (Dez. 54.4): 
Stellungnahme des Hochwasserschutzes am Rhein – 54.4 
Die Belange des Sachgebietes 54.4 sind von dem o.g. Vorhaben nicht betroffen. 
Auf Grund der Entfernung von rd. 4500 m zu den Hochwasserschutzanlagen bestehen daher keine Bedenken 
gegen die geplante Änderung. 
 
HWRM/ ÜSG 
Das Plangebiet befindet sich in den Risikogebieten des Rotbach-Systems, die ab einem seltenen bzw. extre-
men Hochwasser (HQextrem) überschwemmt werden können. Zum 05.01.2018 sind geänderte Anforderun-
gen für Risikogebiete im WHG und BauGB in Kraft getreten. 
Risikogebiete im Sinne des § 78b Abs. 1 WHG, d. h. überschwemmte Gebiete bei einem seltenen bzw. extre-
men Hochwasserereignis (HQextrem), sind gemäß § 5 Abs. 4a BauGB im Flächennutzungsplan nachrichtlich 
zu übernehmen. 
Eine Berücksichtigung der Belange Hochwasserschutz und Hochwasservorsorge ist in Bauleitplänen gemäß 
§ 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB vorzunehmen. Gemäß § 78b WHG sind die Belange Hochwasserschutz und Hoch-
wasservorsorge, insbesondere der Schutz von Leben und Gesundheit sowie die Vermeidung erheblicher 
Sachschäden, in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. 
 
Die Belange der nachfolgend aufgelisteten Dezernate der Bezirksregierung Düsseldorf sind nicht betroffen 
und es werden keine Bedenken vorgebracht: 

 Belange des Verkehrs (Dez. 25), 
 Belange des Luftverkehrs (Dez. 26), 
 Belange der ländlichen Entwicklung und Bodenordnung (Dez. 33), 
 Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35), 
 Belange des Landschafts- und Naturschutzes (Dez. 51), 
 Belange der Abfallwirtschaft (Dez. 52), 
 Belange des Immissionsschutzes, Anlagenüberwachung (Dez. 53.2), 
 Belange des Immissionsschutzes, Anlagenüberwachung (Dez. 53.3). 
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Stellungnahme der Stadt Dinslaken zur Berücksichtigung im Planverfahren: 
zum Immissionsschutz, Luftreinhalteplanung: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Bezirksregierung Düsseldorf wurde nach Erarbeitung des Um-
weltberichtes i. R. d. Beteiligungsverfahrens nach § 4 Abs. 2 BauGB erneut um Stellungnahme gebeten. 
 
zum Gewässerschutz: 
Die Lage des Plangebietes innerhalb des Hochwasserrisikogebietes des Rotbach-Systems i. S. v. § 78b WHG 
wurde nachrichtlich in den Plan übernommen (siehe Kapitel 5.3). Der Stellungnahme wird gefolgt. 

7.2. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

In der Zeit vom 06. Juli 2020 bis zum 14. August 2020 wurde die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB durchgeführt. Im Rahmen dieses Beteiligungsschrittes wurden insgesamt 36 Stel-
lungnahmen abgegeben. 
 
Es wurden einige gleichlautende Stellungnahmen eingereicht. Diese werden nachfolgend nur einmalig wie-
dergegeben. Im Rahmen der Abwägung wird jede Stellungnahme separat berücksichtigt. 

7.2.1.  Stellungnahme von Anwohnerinnen und Anwohnern der Straßen „Hülsemannshof“ und „Zum 
Fischerbusch“, 28 gleichlautende Stellungnahmen 

Stellungnahme: 
Grüner Pfeil: Vorschlag für die Zufahrt in das Bebauungsgebiet Hülsemannshof: von der „Augustastraße“ am 
nördlichen Zugang zur Kaninchenfarm. 
 
Vorteile: keine zusätzliche Verkehrsbelastung der Bewohner vom Hülsemannshof durch die späteren neuen 
Anwohner 
 
Rot durchkreuzt: Bisherige Planung der Stadt Dinslaken als Zufahrt zum Neubaugebiet 
 
Nachteile: zusätzliche Verkehrsbelastung der Bewohner vom Hülsemannshof durch die späteren neuen An-
wohner. Besonders an der Zufahrtstraße „Zum Fischerbusch“ würde sich die Lage dramatisch verschärfen. 
Die Parkplatzsituation ist wegen der geringen Straßenbreite bereits jetzt (besonders an Wochenenden) schon 
grenzwertig. 
 
Allgemeine Bitte an die Stadt Dinslaken: Trotz des Verbotsschildes: Durchfahrt für KFZ aller Art (Anlieger 
ausgenommen) wird die Straße „Zum Fischerbusch“ oft als Abkürzung zwischen „Augustastraße“ und „Hün-
xerstraße“ genutzt. Die Durchfahrer haben es zudem oft eilig und es kommt öfters zu brenzlichen Situationen 
mit querenden Passanten und Kindern, die zum Spielplatz wollen. Deshalb schlage ich an geeigneter Stelle 
drei geschwindigkeitsreduzierende Bodenschweller vor (siehe Bild). 
 
Unabhängig von der Bebauungsplanung möchte ich auf folgendes hinweisen:  
Im Schreiben der 131. Nutzungsplanänderung der Stadt Dinslaken steht unter Abschnitt 3.7: „Das gesamte 
Plangebiet befindet sich innerhalb eines Hochwasserrisikogebietes gemäß §78b WHG des Rotbach-Systems. 
Bei einem extremen Hochwasserereignis kann das Plangebiet überflutet werden. Für die Fläche nordwestlich 
der Hünxerstraße besteht die Gefahr von Überflutungen bis zu 2 m Höhe“. 
 
Meine Frage: Welche Maßnahmen wird die Stadt Dinslaken treffen, um bei eventuellen Überflutungen, den 
Schutz von Leben und Gesundheit der in dem Plangebiet lebenden Bewohner zu gewährleisten und die mit 
der Überflutung entstehenden erheblichen Sachschäden zu vermeiden? 
 
Stellungnahme der Stadt Dinslaken zur Berücksichtigung im Planverfahren: 
zur Erschließung des Plangebietes: 
Seitens der Anwohner werden Bedenken gegen die vorgeschlagene Erschließung des westlichen Teilberei-
ches von der Straße „Hülsemannshof“ geäußert und alternative Erschließungsmöglichkeiten vorgeschlagen. 
Den Bedenken und Vorschlägen wird dahingehend gefolgt, dass alternative Erschließungsvarianten von der 
Augustastraße sowie der Hünxer Straße geprüft wurden. Eine Anbindung an die Hünxer Straße ist nach Aus-
sage des für die Straße zuständigen Landesbetrieb Straßen NRW nicht möglich bzw. nicht genehmigungsfä-
hig. Der Anschluss an die Augustastraße ist außerhalb des Rückstaubereiches des Knotenpunktes (L1/ L4/ 
Augustastraße) möglich. 
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Abschließende Aussagen zur Erschließung können allerdings erst bei der späteren Aufstellung eines Bebau-
ungsplanes getroffen werden. Im Rahmen der Aufstellung eines Bebauungsplanes ist dazu die Erstellung 
einer Verkehrsuntersuchung sowie einer Erschließungsplanung erforderlich. 
 
Die Aussagen zur Erschließung in der Begründung zur Flächennutzungsplanänderung wurden entsprechend 
angepasst (siehe Kapitel 3.3). Den Stellungnahmen wird gefolgt. 
 
zur Verkehrssituation der Straße „Zum Fischerbusch“ 
Der allgemeine Hinweis zur Verkehrssituation auf der Straße „Zum Fischerbusch“ betrifft die Flächennutzungs-
planänderung nicht und wurde an den zuständigen Fachbereich der Stadt Dinslaken weitergegeben. 
 
zu den Hochwasserrisiken: 
Hochwassergefahrenkarten informieren darüber, welche Bereiche bei Hochwasser überflutet sind und welche 
Wassertiefen und Fließgeschwindigkeiten zu erwarten sind. Die Karten werden für drei abgestufte Szenarien 
mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten erstellt. Ein Hochwasser, welches im Mittel alle 10 bis 20 Jahre 
auftritt, wird als HQhäufig bezeichnet. Das Szenario HQ100 beschreibt ein Hochwasserereignis, welches im 
Mittel alle 100 Jahre auftritt. Ein Extremhochwasser, das im Mittel seltener als alle 100 Jahre auftritt, wird im 
Szenario HQextrem dargestellt. Im Extremszenario wird davon ausgegangen, dass jeglicher technische Hoch-
wasserschutz (bspw. Deiche, Pumpen, …) ausfallen. 
 
Das Plangebiet und dessen Umgebung ist bei den Häufigkeits-Szenarien HQhäufig und HQ100 des Rotbach-
Systems nicht betroffen. Bei einem Extremhochwasser bestehen allerdings Gefahren durch Überflutung bis 
zu 4 m Höhe (siehe Kapitel 3.8). Da dieses Szenario vom Versagen des Hochwasserschutzes ausgeht, kön-
nen für diesen Extremfall keine Schutzmaßnahmen getroffen werden. 

7.2.2.  Stellungnahme von Anwohnerinnen und Anwohnern der Straße „Hülsemannshof“, 3 gleichlau-
tende Stellungnahmen 

Stellungnahme: 
Als Anwohner der verkehrsberuhigten Zone Hülsemannshof haben wir erhebliche Bedenken zur vorliegenden 
Flächennutzungsplanänderung (FNP-Ä). Obwohl viele Details erst im Bebauungsplanverfahren festgesetzt 
werden, enthält die vorliegende FNP-Ä insbesondere in der Begründung, schon sehr konkrete Aussagen. 
 
1. Erschließung und Verkehr 
Gemäß 3.3 der Begründung soll die Erschließung über die vorhandene Straße Hülsemannshof erfolgen. 
Dadurch werden die Anwohner der beiden Stichstraßen „Hülsemannshof“ erheblich beeinträchtigt. Unser 
Haus liegt an der verkehrsberuhigten Zone Hülsemannshof. Aufgrund der geringen Breite der Straße ist hier 
das Parken nicht zulässig. Besucher müssen den Parkplatz am östlich gelegenen Wendekreis oder evtl. freie 
Flächen in der anderen Stichstraße Hülsemannshof benutzen. 
 
Der Parkdruck ist bereits heute sehr hoch. Müllfahrzeuge und größere Rettungsfahrzeuge haben erhebliche 
Probleme, die nicht verkehrsberuhigte Str. Hülsemannshof zu befahren. Ein zusätzliches Verkehrsaufkommen 
erhöht die vorhandenen Probleme erheblich und führt zu nicht vertretbaren Gefährdungen. Aufgrund des ho-
hen Parkdrucks in der südlichen Str. Hülsemannshof fahren viele Anlieger durch die verkehrsberuhigte Zone.  
 
Diese Straße ist aber für viele Kinder, insbesondere auch Kinder der KiTa Talstraße der Zugang zum Spiel-
platz. Die Gefährdung der Kinder würde durch zusätzlichen Verkehr aus dem geplanten Baugebiet unvertret-
bar erhöht. 
 
Aufgrund der heutigen Parkplatzsituation und der nicht vorhandenen Besucherparkplätze in der verkehrsbe-
ruhigten Zone muß sichergestellt werden, daß der Parkplatz am Wendekreis für die jetzigen Anwohner wei-
terhin zur Verfügung steht. 
 
Es ist nicht nachvollziehbar, warum eine Erschließung von der Hünxer Str. bzw. von der Augustastraße nicht 
möglich ist. Die im FNP dargestellte Grenze der Ortsdurchfahrt läßt noch eine Erschließung von der Hünxer 
Straße zu. Auch von der Augustastraße ist eine Erschließung für das neue Baugebiet möglich. Auf diese Weise 
würde eine bessere Verkehrsverteilung erreicht. Wir als Anwohner wären nicht unverhältnismäßig belastet 
und die Kinder könnten weiterhin ohne zusätzliche Gefährdung den Spielplatz erreichen. 
 
2. Überschwemmungsgebiete und Hochwasserrisiken (3.7 der Begründung) 
Das Plangebiet befindet sich innerhalb eines Hochwasserrisikogebietes. Nördlich der Hünxer Straße sind 
Überflutungen bis 2m möglich. 
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Die geplanten Baugebiete liegen wesentlich niedriger als unsere vorhandene Bebauung. Bei Realisierung des 
neuen Baugebietes stehen diese Flächen nicht mehr als Retentionsräume zur Verfügung. D.h., das Hochwas-
ser würde weiter in bisher nicht betroffene Bereiche vordringen.  
Unser Haus liegt gem. der Karte auf Seite 6 der Begründung außerhalb der Überflutungsfläche. Die Bebauung 
der Retentionsflächen erhöht die Hochwassergefahr erheblich. 
Im weiteren Verfahren sollte daher durch eine neue Simulation geprüft werden, wie sich die Hochwassergefahr 
durch die geplante Bebauung verändert und mit welchen Maßnahmen eine Zunahme der Gefährdung unseres 
Eigentums vermieden werden kann. 
 
 
 
3. Klima (3.8 der Begründung) 
Die vorhandenen Freiflächen werden aus bioklimatischer Sicht günstig als wohnumfeldnahe Ausgleichs- und 
Naherholungsflächen eingeschätzt. 
Durch die beabsichtigte FNP-Ä wird diese klimatische Situation negativ beeinflusst. Im weiteren Verfahren, 
insbesondere bei der Bebauungsplang ist darauf zu achten, das Beeinträchtigungen soweit wie möglich ver-
mieden werden. 
Erforderlich ist eine aufgelockerte Bebauung und Durchgrünung des Plangebietes. 
 
Stellungnahme der Stadt Dinslaken zur Berücksichtigung im Planverfahren: 
zur Erschließung des Plangebietes: 
Seitens der Anwohner werden Bedenken gegen die vorgeschlagene Erschließung des westlichen Teilberei-
ches von der Straße „Hülsemannshof“ geäußert und alternative Erschließungsmöglichkeiten vorgeschlagen. 
Den Bedenken und Vorschlägen wird dahingehend gefolgt, dass alternative Erschließungsvarianten von der 
Augustastraße sowie der Hünxer Straße geprüft wurden. Eine Anbindung an die Hünxer Straße ist nach Aus-
sage des für die Straße zuständigen Landesbetrieb Straßen NRW nicht möglich bzw. nicht genehmigungsfä-
hig. Der Anschluss an die Augustastraße ist außerhalb des Rückstaubereiches des Knotenpunktes (L1/ L4/ 
Augustastraße) möglich. 
 
Abschließende Aussagen zur Erschließung können allerdings erst bei der späteren Aufstellung eines Bebau-
ungsplanes getroffen werden. Im Rahmen der Aufstellung eines Bebauungsplanes ist dazu die Erstellung 
einer Verkehrsuntersuchung sowie einer Erschließungsplanung erforderlich. 
 
Die Aussagen zur Erschließung in der Begründung zur Flächennutzungsplanänderung wurden entsprechend 
angepasst (siehe Kapitel 3.3). 
 
zu den Hochwasserrisiken: 
Hochwassergefahrenkarten informieren darüber, welche Bereiche bei Hochwasser überflutet sind und welche 
Wassertiefen und Fließgeschwindigkeiten zu erwarten sind. Die Karten werden für drei abgestufte Szenarien 
mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten erstellt. Ein Hochwasser, welches im Mittel alle 10 bis 20 Jahre 
auftritt, wird als HQhäufig bezeichnet. Das Szenario HQ100 beschreibt ein Hochwasserereignis, welches im 
Mittel alle 100 Jahre auftritt. Ein Extremhochwasser, das im Mittel seltener als alle 100 Jahre auftritt, wird im 
Szenario HQextrem dargestellt. Im Extremszenario wird davon ausgegangen, dass jeglicher technische Hoch-
wasserschutz (bspw. Deiche, Pumpen, …) ausfallen. 
 
Das Plangebiet und dessen Umgebung ist bei den Häufigkeits-Szenarien HQhäufig und HQ100 des Rotbach-
Systems nicht betroffen. Bei einem Extremhochwasser bestehen allerdings Gefahren durch Überflutung bis 
zu 4 m Höhe (siehe Kapitel 3.8). Da dieses Szenario vom Versagen des Hochwasserschutzes ausgeht, kön-
nen für diesen Extremfall keine Schutzmaßnahmen getroffen werden. 
 
Eine neue Berechnung und Simulation der Hochwassergefahren, in der die geplante bauliche Entwicklung 
berücksichtigt wird, ist erst möglich, wenn die zukünftige Geländehöhe im Plangebiet sowie die Details zur 
entstehenden Bebauung bekannt sind. Diese Informationen werden erst bei der Aufstellung eines Bebauungs-
planes erarbeitet, sodass für die Flächennutzungsplanänderung eine Neuberechnung der Hochwassersitua-
tion nicht möglich ist. 
 
zum Klima: 
Die Flächennutzungsplanänderung ermöglicht eine Nutzungsänderung der Fläche und bereitet eine spätere 
Bebaubarkeit (nach Rechtskraft eines Bebauungsplanes) vor. Durch die Flächeninanspruchnahme werden 
klimatische Funktionen, wie die Kaltluft- und Frischluftentstehung, dauerhaft beeinträchtigt (siehe Kapitel 3.9 
und Umweltbericht – Kapitel 3.2.4). Der Umweltbericht enthält Vorschläge zur Vermeidung und Minderung von 
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erheblichen Veränderungen des lokalen Klimas. Es wird vorgeschlagen bereits bestehende Gehölzstrukturen 
zu erhalten, offene Bereiche zwischen der Bebauung zu begrünen, Dach- oder Fassadenbegrünung zu be-
rücksichtigen und Strauch-Baumhecken aus heimischen Arten in den Randbereichen zu entwickeln. Bei der 
späteren Aufstellung eines Bebauungsplanes sind die vorgeschlagenen Maßnahmen zu berücksichtigen. Ziel 
dabei sollte sein, die klimatischen Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten. 
 
Den Stellungnahmen wird teilweise gefolgt. 
 

7.2.3.  Stellungnahme von Anwohnerinnen und Anwohnern der Straße „Hülsemannshof“, 3 gleichlau-
tende Stellungnahmen 

Stellungnahme: 
Grundsätzlich erscheint es aus städtebaulicher Sicht sinnvoll Stadtränder zu arrondieren statt auf der „Grünen 
Wiese“ Bauland auszuweisen, um der Nachfrage an Wohnraum gerecht zu werden.  
 
Bei dem oben angestrebten Verfahren sehe ich kritische Aspekte, die ich gerne im Folgenden darstellen 
möchte. 
 
2.1 Regional- und Landesplanerische Vorgaben 
Gemäß des Landesentwicklungsplanes NRW sollte als Grundsatz der Raumordnung bei der bauplanungs-
rechtlichen Ausweisung von neuen Baugebieten, die dem Wohnen dienen, ein Mindestabstand von 400 m zu 
rechtlich gesicherten Hochspannungsfreileitungen eingehalten werden, um dem Vorsorgeprinzip des §1 ROG 
Sorge zu tragen. Im Planungsraum befinden sich 2 Hochspannungsfreileitungen dieser Art, zu denen dieser 
Abstand nicht eingehalten werden kann und sogar der Schutzstreifen von 66 m tangiert wird. 
Der derzeit gültige Regionalplan stellt teilweise eine Nutzung als allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich so-
wie einen überlagernden regionalen Grünzug dar, den es zu schützen und zu erhalten gilt und in dem nur im 
Ausnahmefall eine Darstellung von Bauflächen erfolgen sollte. 
 
3.1 Aktueller Zustand der Fläche 
Auf der Fläche befindet sich ein Kaninchenzuchtverein mit 100 jährigem Bestehen, der zum Kulturgut zu zäh-
len ist. Dieser soll mit entsprechendem Aufwand umgesiedelt werden. Gleiches gilt für einen ca. 1.000 m² 
großen und frisch renovierten Spielplatz. Im südlichen Bereich an der Ziegelstraße befindet sich eine Streu-
obstwiese, die nach Recklinghäuser Modell einen der höchsten Biotopwerte mit den entsprechenden Auswir-
kungen in der Eingriffsregelung hat. 
 
3.3 Erschließung und Verkehr / 3.4 Straßenverkehrslärm Abstände zu Landesstraßen 
Beide Teilflächen sind umgeben von einer örtlichen und einer überörtlichen Hauptverkehrsstraße, der L1 Hün-
xerstraße und der L4 Ziegelstraße / Augustastraße mit entsprechendem Verkehr von 9.200 und 20.000 Fahr-
zeugen pro Tag. Die Straßenverkehrszählungen und damit die Daten sind von 2015 bzw. 2016 und  
berücksichtigen nicht die Entwicklungen Wohnen am Bergpark, gewerbliche Entwicklung im neuen Gewerbe-
gebiet Lohberg, sowie den Verkehr der neuen Oberlohbergallee. Hier ist in jedem Fall eine Erhebung aktueller 
Verkehrszahlen erforderlich. Durch die Lage außerhalb geschlossener Ortschaft gilt an der Hünxerstraße ein 
Bauverbotsstreifen von 40 m, was die Nutzbarkeit der Fläche beeinträchtigt. 
 
Die Erschließung der westlichen Teilfläche ist nur über eine unzureichend ausgebaute Anliegerstraße Hülse-
mannshof mit einem Straßenquerschnitt von 6 m möglich. Die Straße ist zudem durch ruhenden Verkehr nur 
einseitig befahrbar. Eine alternative Erschließung insbesondere für die Bauphase ist zwingend erforderlich. 
Die Erschließungssituation ist bedingt durch die umliegenden Hauptverkehrsstraßen mit erheblichen Restrik-
tionen behaftet.  
Seitens des Lippeverbandes wird darauf hingewiesen, dass die Kläranlage bereits ihre Kapazitätsgrenze er-
reicht hat. 
 
3.7 Überschwemmungsgebiete, Hochwassergefahren und Hochwasserrisiken 
Ein Großteil des Planungsgebietes ist gemäß § 5 Abs. 4a BauGB als Risikogebiet außerhalb von Über-
schwemmungsgebieten eingestuft und kann im Falle eines außergewöhnlichen Hochwasserereignisses bis 
zu 4 m überschwemmt werden. 
Hierzu sind entsprechende Schutzmaßnahmen vorzusehen, die Einfluss auf die Flächennutzungsmöglichkei-
ten und die Wirtschaftlichkeit haben. Eine Bebauung und Versiegelung dieses Bereiches wird Auswirkungen 
auf die Größe des Bereiches haben der als Überschwemmungsgebiet einzustufen ist. Hier sollte untersucht 
werden, ob bislang nicht betroffene Siedlungsbereiche bedingt durch die Ausweisung von neuem Bauland 
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eine Risikoänderung erfahren (Beispiel Hülsemannshof, der aktuell nicht betroffen ist). Hier sind negative Aus-
wirkungen hinsichtlich Gebäudeversicherung etc. zu befürchten. Weiterhin liegt der größte Teil des Planungs-
raumes im bergbaubedingten Senkungsgebiet, in dem von Polderpumpanlagen das Grundwasser abgesenkt 
wird. Dementsprechend ist mit einem hohen Grundwasserstand im gesamten Planungsgebiet zu rechnen. 
Dies hat Auswirkungen auf die Baugrundsituation und die Versickerungsmöglichkeit von Niederschlags- und 
Oberflächenwasser. 
 
3.8 Klima 
Die umliegenden Grünflächen sind klimarelevant für das Blumenviertel. Das Plangebiet ist als Parkklima bzw. 
als Stadtraumklima eingestuft. Die entsprechenden günstigen Faktoren sollten nicht beeinträchtigt und von 
zusätzlicher Bebauung und Versiegelung freigehalten werden. 
 
6.1 Eingriff in Natur und Landschaft / Artenschutz 
Die Eingriffs- Ausgleichs-Bilanzierung wird mit dem Anspruch den Ausgleich im Plangebiet darzustellen als 
kritisch eingeschätzt. Allein der Biotopwert der Streuobstwiese an der Ziegelstraße erzeugt ein enormes Aus-
gleichspotenzial.  
Das Planungsgebiet ist potenzieller Lebensraum für planungsrelevante Arten wie Fledermäuse und Offenland-
arten wie den Kiebitz oder Flussregenpfeiffer, sodass eine Artenschutzrechtliche Prüfung Stufe 2 erforderlich 
sein wird. 
 
Fazit 
Die 131. Flächennutzungsplanänderung beplant einen mit vielerlei problematischen Aspekten behafteten Pla-
nungsraum, der nach planerischen Vorgaben des übergeordneten Regionalplanes nur im Ausnahmefall bau-
lich genutzt werden darf, er beinhaltet einen regionalen Grünzug, der zu erhalten wäre und auch als klimare-
levant einzustufen ist. Der erforderlich Schutzabstand zu zwei Hochspannungsfreileitungen kann nicht einge-
halten werden. 
 
Die verkehrliche Situation ist von der Verkehrs- und Lärmbelastung sowie von der inneren und äußeren Er-
schließung als problematisch einzustufen. 
 
Eine städtebaulich lockere Bebauung mit 

 einem 40 m Schutzstreifen zur Hünxerstraße,  
 den Anforderungen an den Lärmschutz  
 in Verbindung mit den klimarelevanten Zusammenhängen,  
 einer ausgeglichenen Eingriffs- und Ausgleichsbilanz  

ist aus meiner Sicht planerisch nicht umzusetzen. 
 
Dazu kommt noch eine voraussichtlich problematische Baugrundsituation durch das hochanstehende Grund-
wasser und eine damit fehlende Möglichkeit der Versickerung von Niederschlagswasser. Zusätzliche Schutz-
maßnahmen aus dem Hochwasserschutz und eine noch zu klärende Kapazität für die äußere Erschließung 
hinsichtlich des Schmutz- und Regenwassers sind problematische Faktoren. 
 
Es ist nachvollziehbar, dass einem Bedarf an zusätzlichem Wohnraum in Dinslaken nachgekommen werden 
muss. 
 
Die planerische Abwägung muss die dargestellten kritischen Aspekte berücksichtigen. 
 
Die Aufstellung eines Bebauungsplanes zur baulichen Nutzung des schwierigen Planungsraumes sollte auf-
grund der dargestellten kritischen und planungsrelevanten Faktoren zurückgestellt werden. 
 
Stellungnahme der Stadt Dinslaken zur Berücksichtigung im Planverfahren: 
zu Regional- und Landesplanerischen Vorgaben: 
Aus dem Grundsatz 8.2-3 des Landesentwicklungsplanes NRW (LEP NRW) geht hervor, dass bei der pla-
nungsrechtlichen Ausweisung von neuen Baugebieten, die dem Wohnen dienen, nach Möglichkeit ein Min-
destabstand von 400 m zu rechtlich gesicherten Trassen von Höchstspannungsfreileitungen mit 220 kV oder 
mehr eingehalten werden soll. Grundsätze der Raumordnung im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG sind nach 
§ 4 Abs. 1 Nr. 3 ROG in Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen zu berücksichtigen, können aber über-
wunden werden. 
 
Der genannte Mindestabstand von 400 m kann im Rahmen dieser Flächennutzungsplanänderung nicht ein-
gehalten werden, denn eine strenge Berücksichtigung des Grundsatzes würde dazu führen, dass der gesamte 
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Planbereich nicht zu Wohnbaufläche entwickelt werden könnte. Die Nachfrage nach neuen Wohnbauflächen 
ist, wie aus den Untersuchungen des Wohnkonzeptes hervorgeht, besonders hoch. Dabei ist der Wohnraum-
bedarf kurzfristig am höchsten und nimmt im Zeitverlauf ab6. Die Stadt Dinslaken ist daher an einer möglichst 
kurzfristen Entwicklung neuer Wohnbauflächen interessiert und zahlreiche größere Potenzialflächen (mit grö-
ßerer Entfernung zur benannten Höchstspannungsfreileitung) sind aufgrund der Dauer der Planungsprozesse, 
den regionalplanerischen Vorgaben und eingeschränkter Markverfügbarkeit nur mittel- bis langfristig entwi-
ckelbar. 
 
Bei Betrachtung des Verlaufes der genannten Höchstspannungsfreileitung im Gebiet der Stadt Dinslaken wird 
deutlich, dass sich im gesamten Dinslakener Siedlungsraum Wohnnutzungen in weniger als 400 m Abstand 
zur Freileitung befinden. Durch die vorliegende Planung wird demnach nicht erstmalig an die Höchstspan-
nungsfreileitung herangerückt. 
Auf die Einhaltung des in Grundsatz 8.2-3 geforderten Abstandes wird vor dem Hintergrund des hohen, kurz-
fristigen Wohnflächenbedarfes sowie der historisch entstandenen Gegebenheiten vor Ort verzichtet. 
 
Der Verlauf der Höchstspannungsfreileitung mit Schutzstreifen von 66,00 m Breite wird im nachgelagert auf-
zustellenden Bebauungsplan dargestellt und berücksichtigt. In den Bebauungsplan können Festsetzungen 
oder Hinweise zu den Ver- oder Geboten für den Bereich der Freileitung (inkl. Schutzstreifen) aufgenommen 
werden. Da sich nur die südlichste Spitze des Planbereiches, mit einer Tiefe von etwa 10 m innerhalb des 
66,00 m breiten Schutzstreifens befindet, wird die beabsichtigte Änderung der Flächennutzungsplandarstel-
lung von Grünfläche in Wohnbaufläche beibehalten. 
 
Die vorgesehene Flächennutzungsplanänderung ist unter Anwendung der bestehenden Ausnahmeregelun-
gen mit den Darstellungen des gültigen Regionalplanes (GEP99) vereinbar. Dies wurde im Rahmen der lan-
desplanerischen Anfrage gem. § 34 Abs. 1 und 5 LPlG seitens des Regionalverbandes Ruhr bestätigt. Weitere 
Informationen können Kapitel 2.1 entnommen werden. 
 
zum Aktuellen Zustand der Fläche: 
Die Hinweise zum Gelände des Kaninchenzuchtvereins, dem sanierten Spielplatz sowie der vorhandenen 
Streuobstwiese werden zur Kenntnis genommen. 
 
zu Erschließung und Verkehr: 
Seitens der Anwohner wird eine Aktualisierung der vorliegenden Verkehrszahlen gefordert. Bei der nachgela-
gerten Aufstellung eines Bebauungsplanes ist ein Verkehrsgutachten sowie eine Erschließungsplanung zu 
erarbeiten. In diesem Zusammenhang sind die vorliegenden Verkehrszahlen auf Aktualität zu prüfen und bei 
Bedarf zu aktualisieren. Für die beabsichtigte Flächennutzungsplanänderung sind die vorliegenden Daten 
ausreichend. Der Forderung wird nicht gefolgt. 
 
Der Abschnitt der Hünxer Straße in Höhe des Plangebietes befindet sich außerhalb der Ortsdurchfahrt. Gemäß 
§ 25 Abs. 1 Straßen- und Wegegesetz Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) bedürfen bauliche Anlagen, die in 
einer Entfernung bis zur 40 m längs der Landesstraßen (gemessen vom äußeren Fahrbahnrand) errichtet 
werden, der Zustimmung der Straßenbaubehörde. Um ein generelles Bauverbot handelt es sich dabei nicht. 
Die mögliche Einschränkung in der Nutzbarkeit der Fläche wurde bereits erkannt (siehe Kapitel 3.4), stehen 
einer Flächenentwicklung aber nicht grundsätzlich entgegen. Eine weitere Konkretisierung erfolgt im Rahmen 
der Aufstellung eines Bebauungsplanes. 
 
Seitens der Anwohner werden Bedenken gegen die vorgeschlagene Erschließung des westlichen Teilberei-
ches von der Straße „Hülsemannshof“ geäußert und alternative Erschließungsmöglichkeiten vorgeschlagen. 
Den Bedenken und Vorschlägen wird dahingehend gefolgt, dass alternative Erschließungsvarianten von der 
Augustastraße sowie der Hünxer Straße geprüft wurden. Eine Anbindung an die Hünxer Straße ist nach Aus-
sage des für die Straße zuständigen Landesbetrieb Straßen NRW nicht möglich bzw. nicht genehmigungsfä-
hig. Der Anschluss an die Augustastraße ist außerhalb des Rückstaubereiches des Knotenpunktes (L1/ L4/ 
Augustastraße) möglich. Abschließende Aussagen zur Erschließung können allerdings erst bei der späteren 
Aufstellung eines Bebauungsplanes getroffen werden. Im Rahmen der Aufstellung eines Bebauungsplanes ist 
dazu die Erstellung einer Verkehrsuntersuchung sowie einer Erschließungsplanung erforderlich. Die Aussa-
gen zur Erschließung in der Begründung zur Flächennutzungsplanänderung wurden entsprechend angepasst 
(siehe Kapitel 3.3). 
 

                                                      
6 siehe InWIS Forschung & Beratung GmbH (InWIS), Handlungskonzept Wohnen Stadt Dinslaken – Endbericht, Kapitel 4.3 Wohnungs-
bedarfsprognose  
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Aussagen zur Entwässerung des Plangebietes, darunter auch zur Belastungssituation der Kläranlage Dinsla-
ken, wurden in der Begründung ergänzt (siehe Kapitel 3.5). Aufgrund des Kapazitätsproblems der Kläranlage 
Dinslaken erfolgt eine enge Abstimmung mit dem Lippeverband (Betreiber der Anlage). 
 
zu den Hochwasserrisiken / Grundwasserstand: 
Hochwassergefahrenkarten informieren darüber, welche Bereiche bei Hochwasser überflutet sind und welche 
Wassertiefen und Fließgeschwindigkeiten zu erwarten sind. Die Karten werden für drei abgestufte Szenarien 
mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten erstellt. Ein Hochwasser, welches im Mittel alle 10 bis 20 Jahre 
auftritt, wird als HQhäufig bezeichnet. Das Szenario HQ100 beschreibt ein Hochwasserereignis, welches im 
Mittel alle 100 Jahre auftritt. Ein Extremhochwasser, das im Mittel seltener als alle 100 Jahre auftritt, wird im 
Szenario HQextrem dargestellt. Im Extremszenario wird davon ausgegangen, dass jeglicher technische Hoch-
wasserschutz (bspw. Deiche, Pumpen, …) ausfallen. 
 
Das Plangebiet und dessen Umgebung ist bei den Häufigkeits-Szenarien HQhäufig und HQ100 des Rotbach-
Systems nicht betroffen. Bei einem Extremhochwasser bestehen allerdings Gefahren durch Überflutung bis 
zu 4 m Höhe (siehe Kapitel 3.8). Da dieses Szenario vom Versagen des Hochwasserschutzes ausgeht, kön-
nen für diesen Extremfall keine Schutzmaßnahmen getroffen werden. 
 
Eine neue Berechnung und Simulation der Hochwassergefahren, in der die geplante bauliche Entwicklung 
berücksichtigt wird, ist erst möglich, wenn die zukünftige Geländehöhe im Plangebiet sowie die Details zur 
entstehenden Bebauung bekannt sind. Diese Informationen werden erst im Bebauungsplanverfahren erarbei-
tet, sodass für die Flächennutzungsplanänderung eine Neuberechnung der Hochwassersituation nicht möglich 
ist. 
 
Die Auswirkungen des Grundwasserstandes auf die Versickerungsfähigkeit sowie die Baugrundsituation sind 
im Aufstellungsverfahren eines Bebauungsplanes durch ein Bodengutachten zu ermitteln. 
 
zum Klima: 
Die Flächennutzungsplanänderung ermöglicht eine Nutzungsänderung der Fläche und bereitet eine spätere 
Bebaubarkeit (nach Rechtskraft eines Bebauungsplanes) vor. Durch die Flächeninanspruchnahme werden 
klimatische Funktionen, wie die Kaltluft- und Frischluftentstehung, dauerhaft beeinträchtigt (siehe Kapitel 3.9 
und Umweltbericht – Kapitel 3.2.4). Der Umweltbericht enthält Vorschläge zur Vermeidung und Minderung von 
erheblichen Veränderungen des lokalen Klimas. Es wird vorgeschlagen, bereits bestehende Gehölzstrukturen 
zu erhalten, offene Bereiche zwischen der Bebauung zu begrünen, Dach- oder Fassadenbegrünung zu be-
rücksichtigen und Strauch-Baumhecken aus heimischen Arten in den Randbereichen zu entwickeln. Bei der 
späteren Aufstellung eines Bebauungsplanes sind die vorgeschlagenen Maßnahmen zu berücksichtigen. Ziel 
dabei sollte sein, die klimatischen Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten. 
 
zum Eingriff in Natur und Landschaft / Artenschutz 
Ziel der Stadt Dinslaken ist, den erforderlichen Ausgleich, soweit möglich, innerhalb des Plangebietes zu er-
bringen. Ob dies tatsächlich möglich ist oder ob weitere externe Ausgleichsflächen notwendig sind wird die 
Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung, welche bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes erarbeitet wird, zeigen. 
Die ökologische Wertigkeit der vorhandenen Biotoptypen wurde im Zuge der Umweltprüfung ermittelt (siehe 
Anlage 2 – Umweltbericht, Kapitel 4.2 und Kapitel 6.2). Dort wurde auch die benannte Streuobstwiese berück-
sichtigt. 
 
Die artenschutzrechtliche Situation im Plangebiet wurde im Rahmen einer Artenschutzprüfung der Stufe I un-
tersucht (siehe Anlage 3 und Kapitel 6.3). Da im Änderungsbereich Vorkommen europäisch geschützter Arten 
zu erwarten sind, ist während des nachgelagerten Bebauungsplanverfahrens (sofern Gehölzrodungen vorge-
sehen sind) eine vertiefende Art-für-Art-Analyse im Rahmen einer Artenschutzprüfung der Stufe II erforderlich. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Den Stellungnahmen wird teilweise gefolgt. 

7.2.4.  Anwohnerin/ Anwohner der Straße „Hülsemannshof“, Mail vom 03. August 2020 

Stellungnahme: 
1.Erschließung und Verkehr 
Nachteile: zusätzliche Verkehrsbelastung der Bewohner vom Hülsemannshof durch die späteren neuen An-
wohner. Besonders an der Zufahrtstraße „Zum Fischerbusch“ würde sich die Lage dramatisch verschärfen. 
Die Parkplatzsituation ist wegen der geringen Straßenbreite bereits jetzt (besonders an Wochenenden) schon 
grenzwertig. Besucher finden nur auf dem Parkplatz an der Kanninchenfarm einen Parkplatz. (Dieser soll aber 
beseitigt werden)  
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Einige Anwohner der Hausnummern 2- 12a nutzen jetzt schon einen Teil des Vorgartens zum Parken. 
 
Es ist nicht nachvollziehbar, warum eine Erschließung von der Hünxer Str. bzw. von der Augustastraße nicht 
möglich ist. Die im FNP dargestellte Grenze der Ortsdurchfahrt läßt noch eine Erschließung von der Hünxer 
Straße zu. 
 
Auch von der Augustastraße ist eine Erschließung für das neue Baugebiet möglich. (Wird jetzt schon genutzt 
für die Anfahrt der Endsorgung für die Kannichenfarm. 
 
Auf diese Weise würde eine bessere Verkehrsverteilung erreicht. Wir als Anwohner wären nicht unverhältnis-
mäßig belastet und die Kinder könnten weiterhin ohne zusätzliche Gefährdung den Spielplatz erreichen. Es 
laufen auch viele Kinder von der Straße „Im Hegerfeld“ diesen Weg. 
 
Allgemeine Bitte an die Stadt Dinslaken: Trotz des Verbotsschildes: Durchfahrt für KFZ aller Art (Anlieger 
ausgenommen) wird die Straße „Zum Fischerbusch“ oft als Abkürzung zwischen „Augustastraße“ und „Hün-
xerstraße“ genutzt. Besonders bei Rückstau an der Ampelanlage Hünxerstr./ Augustastr. Es ist auch eine 
willkommende Abkürzung nach Lohberg. Die Durchfahrer fahren oft schnell, da die Straße nur Einspurig ist 
(Parkende PKW´s) um schnell hier vorbei zu kommen. Es gibt auch Zeitgenossen die an dieser Stelle hupen. 
 
Es kommt öfters zu brenzlichen Situationen mit querenden Passanten und Kindern, die zum Spielplatz wollen 
und PKW´s der Anwohner, die aus dem Hüllemannshof kommen. 
 
Wir habe auch wegen dieser Belastung eine Lärmschutzwand an der innen Seite des Gartens installiert. Es 
dämpft aber leider nur die Reifengeräusche. Einige PKWs halten sich nicht an die 30 km/h Grenze und die 
Motoren sind deutlich zu hören. 
 
2.Überschwemmungsgebiete und Hochwasserrisiken (3.7 der Begründung)  
Das Plangebiet befindet sich innerhalb eines Hochwasserrisikogebietes. Nördlich der Hünxer Straße sind 
Überflutungen bis 2m möglich. 
 
Die geplanten Baugebiete liegen wesentlich niedriger als unsere vorhandene Bebauung. Bei Realisierung des 
neuen Baugebietes stehen diese Flächen nicht mehr als Retentionsräume zur Verfügung. 
 
D.h. das Hochwasser würde weiter in bisher nicht betroffene Bereiche vordringen. Unser Garagenhof könnte 
überschwemmt werden. (liegt tiefer wie der Hülsemannshof) 
 
Die Bebauung der Retentionsflächen erhöht die Hochwassergefahr erheblich. 
 
Im weiteren Verfahren sollte daher durch eine neue Simulation geprüft werden, wie sich die Hochwassergefahr 
durch die geplante Bebauung verändert und mit welchen Maßnahmen eine Zunahme der Gefährdung unseres 
Eigentums vermieden werden kann. 
 
3. Klima (3.8 der Begründung) 
 
Die vorhandenen Freiflächen werden aus bioklimatischer Sicht günstig als wohnumfeldnahe Ausgleichs- und 
Naherholungs- flächen eingeschätzt. Auch kommen hier immer wieder Veranstaltungen für Kinder zum Tra-
gen, zB:  Zirkus, Hüpfburgen usw.  
 
Durch den beabsichtigten FNP wird diese klimatische Situation negativ beeinflusst. Im weiteren Verfahren, 
insbesondere bei der Bebauungsplanung ist darauf zu achten, dass Beeinträchtigungen soweit wie möglich 
vermieden werden. 
 
Stellungnahme der Stadt Dinslaken zur Berücksichtigung im Planverfahren: 
zur Erschließung des Plangebietes: 
Seitens der Anwohner werden Bedenken gegen die vorgeschlagene Erschließung des westlichen Teilberei-
ches von der Straße „Hülsemannshof“ geäußert und alternative Erschließungsmöglichkeiten vorgeschlagen. 
Den Bedenken und Vorschlägen wird dahingehend gefolgt, dass alternative Erschließungsvarianten von der 
Augustastraße sowie der Hünxer Straße geprüft wurden. Eine Anbindung an die Hünxer Straße ist nach Aus-
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sage des für die Straße zuständigen Landesbetrieb Straßen NRW nicht möglich bzw. nicht genehmigungsfä-
hig. Der Anschluss an die Augustastraße ist außerhalb des Rückstaubereiches des Knotenpunktes (L1/ L4/ 
Augustastraße) möglich. 
 
Abschließende Aussagen zur Erschließung können allerdings erst bei der späteren Aufstellung eines Bebau-
ungsplanes getroffen werden. Im Rahmen der Aufstellung eines Bebauungsplanes ist dazu die Erstellung 
einer Verkehrsuntersuchung sowie einer Erschließungsplanung erforderlich. 
 
Die Aussagen zur Erschließung in der Begründung zur Flächennutzungsplanänderung wurden entsprechend 
angepasst (siehe Kapitel 3.3). 
 
zur Verkehrssituation der Straße „Zum Fischerbusch“ 
Der allgemeine Hinweis zur Verkehrssituation auf der Straße „Zum Fischerbusch“ betrifft die Flächennutzungs-
planänderung nicht und wurde an den zuständigen Fachbereich der Stadt Dinslaken weitergegeben. 
 
zu den Hochwasserrisiken: 
Hochwassergefahrenkarten informieren darüber, welche Bereiche bei Hochwasser überflutet sind und welche 
Wassertiefen und Fließgeschwindigkeiten zu erwarten sind. Die Karten werden für drei abgestufte Szenarien 
mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten erstellt. Ein Hochwasser, welches im Mittel alle 10 bis 20 Jahre 
auftritt, wird als HQhäufig bezeichnet. Das Szenario HQ100 beschreibt ein Hochwasserereignis, welches im 
Mittel alle 100 Jahre auftritt. Ein Extremhochwasser, das im Mittel seltener als alle 100 Jahre auftritt, wird im 
Szenario HQextrem dargestellt. Im Extremszenario wird davon ausgegangen, dass jeglicher technische Hoch-
wasserschutz (bspw. Deiche, Pumpen, …) ausfallen. 
 
Das Plangebiet und dessen Umgebung ist bei den Häufigkeits-Szenarien HQhäufig und HQ100 des Rotbach-
Systems nicht betroffen. Bei einem Extremhochwasser bestehen allerdings Gefahren durch Überflutung bis 
zu 4 m Höhe (siehe Kapitel 3.8). Da dieses Szenario vom Versagen des Hochwasserschutzes ausgeht, kön-
nen für diesen Extremfall keine Schutzmaßnahmen getroffen werden. 
 
Eine neue Berechnung und Simulation der Hochwassergefahren, in der die geplante bauliche Entwicklung 
berücksichtigt wird, ist erst möglich, wenn die zukünftige Geländehöhe im Plangebiet sowie die Details zur 
entstehenden Bebauung bekannt sind. Diese Informationen werden erst im Bebauungsplanverfahren erarbei-
tet, sodass für die Flächennutzungsplanänderung eine Neuberechnung der Hochwassersituation nicht möglich 
ist. 
 
zum Klima: 
Die Flächennutzungsplanänderung ermöglicht eine Nutzungsänderung der Fläche und bereitet eine spätere 
Bebaubarkeit (nach Rechtskraft eines Bebauungsplanes) vor. Durch die Flächeninanspruchnahme werden 
klimatische Funktionen, wie die Kaltluft- und Frischluftentstehung, dauerhaft beeinträchtigt (siehe Kapitel 3.9 
und Umweltbericht – Kapitel 3.2.4). Der Umweltbericht enthält Vorschläge zur Vermeidung und Minderung von 
erheblichen Veränderungen des lokalen Klimas. Es wird vorgeschlagen, bereits bestehende Gehölzstrukturen 
zu erhalten, offene Bereiche zwischen der Bebauung zu begrünen, Dach- oder Fassadenbegrünung zu be-
rücksichtigen und Strauch-Baumhecken aus heimischen Arten in den Randbereichen zu entwickeln. Bei der 
späteren Aufstellung eines Bebauungsplanes sind die vorgeschlagenen Maßnahmen zu berücksichtigen. Ziel 
dabei sollte sein, die klimatischen Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten. 
 
Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt. 

7.2.5.  Anwohnerin/ Anwohner der Straße „Hülsemannshof“, Mail vom 07. August 2020 

Stellungnahme: 
Als Anwohner der verkehrsberuhigten Zone Hülsemannshof haben wir erhebliche Bedenken zur vorliegenden 
Flächennutzungsplanänderung (FNP-Ä). Obwohl viele Details erst im Bebauungsplanverfahren festgesetzt 
werden, enthält die vorliegende FNP-A, insbesondere in der Begründung, schon sehr konkrete Aussagen. 
 
1. Erschließung und Verkehr 
Gemäß 3.3 der Begründung soll die Erschließung über die vorhandene Straße Hülsemannshof erfolgen. 
Dadurch werden die Anwohner der beiden Stichstraßen „Hülsemannshof“ erheblich beeinträchtigt. Unser 
Haus liegt an der verkehrsberuhigten Zone Hülsemannshof. Aufgrund der geringen Breite der Straße ist hier 
das Parken nicht erlaubt. Besucher müssen den Parkplatz am östlich gelegenen Wendekreis oder evtl. freie 
Flächen in der anderen Stichstraße Hülsemannshof benutzen. Der Parkdruck ist bereits heute schon sehr 
hoch. Müllfahrzeuge und größere Rettungsfahrzeuge haben erhebliche Probleme, die Straße zu befahren. 
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Ein zusätzliches Verkehrsaufkommen erhöht die vorhandenen Probleme erheblich und führt zu nicht vertret-
baren Gefährdungen. 
Aufgrund des hohen Parkdrucks in der südlichen Straße Hülsemannshof fahren viele Anlieger durch die ver-
kehrsberuhigte Zone. Diese Straße ist aber für viele Kinder, insbesondere auch der KiTa Talstraße, der Zu-
gang zum Spielplatz. Die Gefährdung der Kinder würde durch zusätzlichen Verkehr aus dem geplanten Bau-
gebiet unvertretbar erhöht. 
Aufgrund der heutigen Parkplatzsituation und der nicht vorhandenen Besucherparkplätze in der verkehrsbe-
ruhigten Zone muss sichergestellt werden, dass der Parkplatz am Wendekreis für die jetzigen Anwohner wei-
terhin zur Verfügung steht. 
Außerdem würde es zu einer erheblichen Verkehrsbelastung der Bewohner vom Hülsemannshof durch die 
späteren neuen Anwohner kommen. Besonders an der Zufahrtstraße Zum Fischerbusch würde sich die Ver-
kehrslage dramatisch verschärfen. Die Parkplatzsituation ist wegen der geringen Straßenbreite bereits jetzt 
(besonders an Wochenenden) schon grenzwertig. 
 
Allgemeine Bitte an die Stadt: Trotz des Durchfahrtverbotsschildes für KFZ aller Art (Anlieger ausgenom-
men) wird die Straße Zum Fischerbusch oft als Abkürzung zwischen Augustastraße und Hünxerstraße genutzt. 
Die Durchfahrer haben es zudem oft sehr eilig und es kommt öfters zu brenzlichen Situationen mit querenden 
Passanten und Kindern, die zum Spielplatz wollen. Deshalb sollte an dieser Stelle einmal überlegt werden, 0b 
man an drei geeigneten Stellen geschwindigkeitsreduzierende Bodenschweller anbringt (siehe beigefügte 
Zeichnung ). 
Angesichts dieser Situation ist es nicht nachvollziehbar, warum eine Erschließung von der Hünxerstraße bzw. 
von der Augustastraße nicht möglich ist. Die im FNP dargestellte Grenze der Ortsdurchfahrt lässt noch eine 
Erschließung von der Hünxerstraße zu. Auch von der Augustastraße ist eine Erschließung für das neue Bau-
gebiet möglich. Auf diese Weise würde eine bessere Verkehrsverteilung erreicht. Wir als Anwohner wären 
nicht unverhältnismäßig belastet und die Kinder könnten weiterhin ohne Gefährdung den Spielplatz erreichen. 
 
2. Überschwemmungsgebiet und Hochwasserrisiken (3.7 der Begründung) 
Ein Großteil des Planungsgebietes ist gemäß §5 Abs. 4a BauGB als Risikogebiet außerhalb von Überschwem-
mungsgebieten eingestuft und kann im Falle eines außergewöhnlichen Hochwasserereignisses bis zu 2 m 
überschwemmt werden. Die geplanten Baugebiete liegen wesentlich niedriger als unsere vorhandene Bebau-
ung. Bei Realisierung des neuen Baugebietes stehen diese Flächen nicht mehr als Retentionsräume zur Ver-
fügung, d.h. das Hochwasser würde weiter in bisher nicht betroffene Bereiche vordringen. 
Weiterhin liegt der größte Teil des Planungsraumes im bergbaubedingten Senkungsgebiet, in den von Polder-
pumpanlagen das Grundwasser abgesenkt wird. Es ist also mit einem hohen Grundwasserstand im gesamten 
Planungsgebiet zu rechnen. Dies hat Auswirkungen auf die Baugrundsituation und die Versickerungsmöglich-
keiten von Niederschlags- und Oberflächenwasser. 
 
3. Klima (3.8 der Begründung) 
Die vorhandenen Freiflächen werden aus bioklimatischer Sicht günstig als wohnumfeldnahe Ausgleichs- und 
Naherholungsflächen eingeschätzt. Durch die beabsichtigte FNP-Ä wird diese klimatische Situation negativ 
beeinflusst. Die entsprechenden günstigen Faktoren sollten nicht beeinträchtigt und von zusätzlicher Bebau-
ung freigehalten werden. 
 
Stellungnahme der Stadt Dinslaken zur Berücksichtigung im Planverfahren: 
zur Erschließung des Plangebietes: 
Seitens der Anwohner werden Bedenken gegen die vorgeschlagene Erschließung des westlichen Teilberei-
ches von der Straße „Hülsemannshof“ geäußert und alternative Erschließungsmöglichkeiten vorgeschlagen. 
Den Bedenken und Vorschlägen wird dahingehend gefolgt, dass alternative Erschließungsvarianten von der 
Augustastraße sowie der Hünxer Straße geprüft wurden. Eine Anbindung an die Hünxer Straße ist nach Aus-
sage des für die Straße zuständigen Landesbetrieb Straßen NRW nicht möglich bzw. nicht genehmigungsfä-
hig. Der Anschluss an die Augustastraße ist außerhalb des Rückstaubereiches des Knotenpunktes (L1/ L4/ 
Augustastraße) möglich. 
 
Abschließende Aussagen zur Erschließung können allerdings erst bei der späteren Aufstellung eines Bebau-
ungsplanes getroffen werden. Im Rahmen der Aufstellung eines Bebauungsplanes ist dazu die Erstellung 
einer Verkehrsuntersuchung sowie einer Erschließungsplanung erforderlich. 
 
Die Aussagen zur Erschließung in der Begründung zur Flächennutzungsplanänderung wurden entsprechend 
angepasst (siehe Kapitel 3.3). 
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zur Verkehrssituation der Straße „Zum Fischerbusch“ 
Der allgemeine Hinweis zur Verkehrssituation auf der Straße „Zum Fischerbusch“ betrifft die Flächennutzungs-
planänderung nicht und wurde an den zuständigen Fachbereich der Stadt Dinslaken weitergegeben. 
 
zu den Hochwasserrisiken: 
Hochwassergefahrenkarten informieren darüber, welche Bereiche bei Hochwasser überflutet sind und welche 
Wassertiefen und Fließgeschwindigkeiten zu erwarten sind. Die Karten werden für drei abgestufte Szenarien 
mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten erstellt. Ein Hochwasser, welches im Mittel alle 10 bis 20 Jahre 
auftritt, wird als HQhäufig bezeichnet. Das Szenario HQ100 beschreibt ein Hochwasserereignis, welches im 
Mittel alle 100 Jahre auftritt. Ein Extremhochwasser, das im Mittel seltener als alle 100 Jahre auftritt, wird im 
Szenario HQextrem dargestellt. Im Extremszenario wird davon ausgegangen, dass jeglicher technische Hoch-
wasserschutz (bspw. Deiche, Pumpen, …) ausfallen. 
 
Das Plangebiet und dessen Umgebung ist bei den Häufigkeits-Szenarien HQhäufig und HQ100 des Rotbach-
Systems nicht betroffen. Bei einem Extremhochwasser bestehen allerdings Gefahren durch Überflutung bis 
zu 4 m Höhe (siehe Kapitel 3.8). Da dieses Szenario vom Versagen des Hochwasserschutzes ausgeht, kön-
nen für diesen Extremfall keine Schutzmaßnahmen getroffen werden. 
 
zum Grundwasserstand: 
Die Auswirkungen des Grundwasserstandes auf die Versickerungsfähigkeit sowie die Baugrundsituation sind 
bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes durch ein Bodengutachten zu ermitteln. 
 
zum Klima: 
Die Flächennutzungsplanänderung ermöglicht eine Nutzungsänderung der Fläche und bereitet eine spätere 
Bebaubarkeit (nach Rechtskraft eines Bebauungsplanes) vor. Durch die Flächeninanspruchnahme werden 
klimatische Funktionen, wie die Kaltluft- und Frischluftentstehung, dauerhaft beeinträchtigt (siehe Kapitel 3.9 
und Umweltbericht – Kapitel 3.2.4). Der Umweltbericht enthält Vorschläge zur Vermeidung und Minderung von 
erheblichen Veränderungen des lokalen Klimas. Es wird vorgeschlagen bereits bestehende Gehölzstrukturen 
zu erhalten, offene Bereiche zwischen der Bebauung zu begrünen, Dach- oder Fassadenbegrünung zu be-
rücksichtigen und Strauch-Baumhecken aus heimischen Arten in den Randbereichen zu entwickeln. Bei der 
späteren Aufstellung eines Bebauungsplanes sind die vorgeschlagenen Maßnahmen zu berücksichtigen. Ziel 
dabei sollte sein, die klimatischen Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten. 
 
Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt. 
 

7.2.6.  Anwohnerin/ Anwohner der Straße „Hülsemannshof“, Schreiben vom 13. August 2020 

Stellungnahme: 
1. Eine Erschließung des westlichen Teilbereichs des Plangebietes über die vorhandenen Straßen „Hülse-
mannshof“ sowie „Zum Fischerbusch“ ist für die dortigen Anwohner unzumutbar, da dies ein reines Wohnge-
biet mit Anliegerstraßen und Spielstraße ist. Die nicht ausreichende Breite, die Zufahrten in den Hülsemanns-
hof, sowie die Einfahrten von der Hünxer Straße und von der Augustastrasse, könnten den zusätzlichen Ver-
kehr nicht aufnehmen und müssten dann komplett neu geregelt werden. Die Erschließung, insbesondere in 
der Bauphase, muss zwingend über die Augustastraße bzw. Hünxer Straße erfolgen. 
 
2. Der bereits vorhandene Parkplatz am Hülsemannshof sollte nicht entfernt werden, da er einem Großteil der 
Anwohner dieses Wohngebietes schon jetzt eine Parkmöglichkeit gibt, die sonst nicht vorhanden wäre. 
 
3. Zu der Problematik Überschwemmungsgebiet, Hochwassergefahren und Hochwasserrisiken sind wir der 
Ansicht, dass bevor eine Flächennutzungsplanänderung beschlossen wird, die Stadt erklären soll, wie Sie die 
„Maßnahmen zum Schutz von Leben und Gesundheit sowie zur Vermeidung erheblicher Sachschäden“ ge-
währleisten will. In diesem Zusammenhang sollte auch die Grundwasserhaltung im Vorfeld einer Flächennut-
zungsplanänderung grundsätzlich geklärt werden. 
 
4. Der Bitte der Amprion GmbH ist nach unserer Ansicht folge zu leisten. Es kann in der Begründung der Stadt 
nicht wirklich angehen, dass nur ein kurzfristiger Wohnungsflächenbedarf Grund genug ist dieser Bitte nicht 
zu folgen. Des Weiteren ist die Begründung, dass man in Dinslaken schon des Öfteren an die Höchstspan-
nungsfreileitung herangerückt sei und damit dem Vorsorgeprinzip keine Rechnung getragen hat, nicht nach-
vollziehbar. 
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Abschließend möchten wir alle Beteiligten auffordern, bevor Sie diese Änderung der Flächennutzung beschlie-
ßen, die wirklich notwendigen Problematiken im Vorfeld zu klären und nicht, so wie in der Begründung, in die 
Bauplanung zu verschieben. Wir wissen alle, was dies für Folgen haben kann. Die Kosten alleine zur Erschlie-
ßung, zum Schutz der vorhandenen Bebauung sowie des neuen Baugebietes vor Verkehrslärm, Grundwas-
serhaltung, Überschwemmungsrisiken usw. werden sicherlich nicht dafür sorgen, dass bezahlbarer Wohn-
raum entsteht. 
Die Belastung der Anwohner wäre hiernach nicht zumutbar und es ist bislang noch nicht über Umweltschutz 
etc. gesprochen worden. 
 
Stellungnahme der Stadt Dinslaken zur Berücksichtigung im Planverfahren: 
zur Erschließung des Plangebietes: 
Seitens der Anwohner werden Bedenken gegen die vorgeschlagene Erschließung des westlichen Teilberei-
ches von der Straße „Hülsemannshof“ geäußert und alternative Erschließungsmöglichkeiten vorgeschlagen. 
Den Bedenken und Vorschlägen wird dahingehend gefolgt, dass alternative Erschließungsvarianten von der 
Augustastraße sowie der Hünxer Straße geprüft wurden. Eine Anbindung an die Hünxer Straße ist nach Aus-
sage des für die Straße zuständigen Landesbetrieb Straßen NRW nicht möglich bzw. nicht genehmigungsfä-
hig. Der Anschluss an die Augustastraße ist außerhalb des Rückstaubereiches des Knotenpunktes (L1/ L4/ 
Augustastraße) möglich. 
 
Abschließende Aussagen zur Erschließung können allerdings erst bei der späteren Aufstellung eines Bebau-
ungsplanes getroffen werden. Im Rahmen der Aufstellung eines Bebauungsplanes ist dazu die Erstellung 
einer Verkehrsuntersuchung sowie einer Erschließungsplanung erforderlich. 
 
Die Aussagen zur Erschließung in der Begründung zur Flächennutzungsplanänderung wurden entsprechend 
angepasst (siehe Kapitel 3.3). 
 
zum bestehenden Parkplatz am Hülsemannshof: 
Zurzeit ist nicht bekannt, was mit dem bestehenden Parkplatz am Hülsemannshof zukünftig geschieht, da 
noch keine Detailplanungen vorliegen. Diese werden erst bei der späteren Aufstellung eines Bebauungsplanes 
erarbeitet. Dazu zählt unter anderem die Erstellung einer Erschließungsplanung sowie eines Verkehrsgutach-
tens, in dem die Situation des ruhenden und fließenden Verkehrs untersucht und bewertet wird. 
 
zu den Hochwasserrisiken / Grundwasserstand: 
Hochwassergefahrenkarten informieren darüber, welche Bereiche bei Hochwasser überflutet sind und welche 
Wassertiefen und Fließgeschwindigkeiten zu erwarten sind. Die Karten werden für drei abgestufte Szenarien 
mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten erstellt. Ein Hochwasser, welches im Mittel alle 10 bis 20 Jahre 
auftritt, wird als HQhäufig bezeichnet. Das Szenario HQ100 beschreibt ein Hochwasserereignis, welches im 
Mittel alle 100 Jahre auftritt. Ein Extremhochwasser, das im Mittel seltener als alle 100 Jahre auftritt, wird im 
Szenario HQextrem dargestellt. Im Extremszenario wird davon ausgegangen, dass jeglicher technische Hoch-
wasserschutz (bspw. Deiche, Pumpen, …) ausfallen. 
Das Plangebiet und dessen Umgebung ist bei den Häufigkeits-Szenarien HQhäufig und HQ100 des Rotbach-
Systems nicht betroffen. Bei einem Extremhochwasser bestehen allerdings Gefahren durch Überflutung bis 
zu 4 m Höhe (siehe Kapitel 3.8). Da dieses Szenario vom Versagen des Hochwasserschutzes ausgeht, kön-
nen für diesen Extremfall keine Schutzmaßnahmen getroffen werden. 
 
Eine neue Berechnung und Simulation der Hochwassergefahren, in der die geplante bauliche Entwicklung 
berücksichtigt wird, ist erst möglich, wenn die zukünftige Geländehöhe im Plangebiet sowie die Details zur 
entstehenden Bebauung bekannt sind. Diese Informationen werden erst bei der Aufstellung eines Bebauungs-
planes erarbeitet, sodass für die Flächennutzungsplanänderung eine Neuberechnung der Hochwassersitua-
tion nicht möglich ist. 
 
Die Auswirkungen des Grundwasserstandes auf die Versickerungsfähigkeit sowie die Baugrundsituation sind 
bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes durch ein Bodengutachten zu ermitteln. 
 
zum Abstand zur Höchstspannungsfreileitung: 
Aus dem Grundsatz 8.2-3 des Landesentwicklungsplanes NRW (LEP NRW) geht hervor, dass bei der pla-
nungsrechtlichen Ausweisung von neuen Baugebieten, die dem Wohnen dienen, nach Möglichkeit ein Min-
destabstand von 400 m zu rechtlich gesicherten Trassen von Höchstspannungsfreileitungen mit 220 kV oder 
mehr eingehalten werden soll. Grundsätze der Raumordnung im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG sind nach 
§ 4 Abs. 1 Nr. 3 ROG in Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen zu berücksichtigen, können aber über-
wunden werden. 
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Der genannte Mindestabstand von 400 m kann im Rahmen dieser Flächennutzungsplanänderung nicht ein-
gehalten werden, denn eine strenge Berücksichtigung des Grundsatzes würde dazu führen, dass der gesamte 
Planbereich nicht zu Wohnbaufläche entwickelt werden könnte. Die Nachfrage nach neuen Wohnbauflächen 
ist, wie aus den Untersuchungen des Wohnkonzeptes hervorgeht, besonders hoch. Dabei ist der Wohnraum-
bedarf kurzfristig am höchsten und nimmt im Zeitverlauf ab7. Die Stadt Dinslaken ist daher an einer möglichst 
kurzfristen Entwicklung neuer Wohnbauflächen interessiert und zahlreiche größere Potenzialflächen (mit grö-
ßerer Entfernung zur benannten Höchstspannungsfreileitung) sind aufgrund der Dauer der Planungsprozesse, 
den regionalplanerischen Vorgaben und eingeschränkter Markverfügbarkeit nur mittel- bis langfristig entwi-
ckelbar. 
 
Bei Betrachtung des Verlaufes der genannten Höchstspannungsfreileitung im Gebiet der Stadt Dinslaken wird 
deutlich, dass sich im gesamten Dinslakener Siedlungsraum Wohnnutzungen in weniger als 400 m Abstand 
zur Freileitung befinden. Durch die vorliegende Planung wird demnach nicht erstmalig an die Höchstspan-
nungsfreileitung herangerückt. 
 
Auf die Einhaltung des in Grundsatz 8.2-3 geforderten Abstandes wird vor dem Hintergrund des hohen, kurz-
fristigen Wohnflächenbedarfes sowie der historisch entstandenen Gegebenheiten vor Ort verzichtet. 
 
zum Verhältnis Flächennutzungsplan und Bebauungsplan: 
Das deutsche Planungssystem ist zweistufig aufgebaut und besteht aus der vorbereitenden Bauleitplanung 
(Flächennutzungsplan) und der verbindlichen Bauleitplanung (Bebauungsplan). Der Flächennutzungsplan hat 
gemäß § 5 Abs. 1 BauGB die Aufgabe „die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung erge-
bende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen dar-
zustellen.“ Im Rahmen dieser Flächennutzungsplanänderung ist daher darzulegen, dass die beabsichtigte 
Darstellung von Wohnbaufläche grundsätzlich möglich ist. Der Flächennutzungsplan bereitet die spätere Auf-
stellung eines Bebauungsplanes vor indem die relevanten Themen und mögliche Probleme ermittelt werden. 
Das zweistufige Planungssystem sieht vor, die Details der baulichen Nutzung sowie die abschließende Ab-
handlung aller relevanten Themen in Form von rechtsverbindlichen Festsetzungen auf der Ebene des Bebau-
ungsplanes vorzunehmen. Eine abschließende Klärung aller notwendigen Problematiken ist daher im Rahmen 
dieser Flächennutzungsplanänderung nicht erforderlich. 
 
Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt. 
 

7.2.7.  Anwohnerin/ Anwohner der Straße „Hülsemannshof“, Mail vom 14. August 2020 

Stellungnahme: 
Zu o.g. Vorgang, betreffend Bereich südlich Augustastrasse/westlich Ziegelstrasse/beidseitig Hünxer Strasse 
möchten wir einiges anmerken. 
Wir wohnen seit 1990 im Haus Hülsemannshof XX, verfügen also über langjährige Erfahrungswerte im Stras-
senverkehrsbereich Hülsemannshof und Zum Fischerbusch. Vom Fischerbusch gibt es 3 Zuwegungen „Hüls-
emannshof“, davon sind 2 als eine Art Spielstrasse ausgeführt und u.E. für größeres Verkehrsaufkommen 
grundsätzlich ungeeignet. 
Hülsemannshof, Strasse bis Kaninchenfarm, ist als Strasse ausgeführt, aber deutlich schmaler als andere 
innerörtliche Strassen, zudem durchgängig an einer Seite zugeparkt, so daß lediglich eine Fahrspur zur Ver-
fügung steht .Schon jetzt ist dies häufig mit der Notwendigkeit entsprechender Rangiervorgänge verbunden , 
wenn aus beiden Fahrrichtungen Fahrzeuge unterwegs sind. Wir verstehen das so, daß gemäß den Planun-
gen der komplette An- und Abfahrtsverkehr der neu zu errichtenden Mehrfamilienhäuser an der Au-
gustastrasse über dieses Teilstück Hülsemannshof erfolgen soll. Die geschilderte Problematik würde sich also 
deutlichst verschärfen, zu den Hauptverkehrszeiten gäbe es ein heilloses Chaos. Eine Verbreiterung der 
Strasse ist aus unserer Sicht auch nicht möglich. Hinzu kommt: notwendigerweise muss der komplett Verkehr 
auf die jetzige Anliegerstrasse (was im übrigen nur auf dem Strassenschild steht, es kümmert sich keiner 
drum, wird als Abkürzung benutzt) Zum Fischerbusch einbiegen; Richtung Augustastrasse mündend auf den 
– sehr engen – Kreisverkehr, Richtung Hünxerstrasse biegend dort mündend. Auch bei Zum Fischerbusch 
handelt es sich insgesamt um eine relativ enge Strasse, im Bereich Hülsemannshof/Kaninchenfarm bis 
Talstrasse wird zudem die eine Fahrbahnhälfte auch als Parkstreifen genutzt, so daß auch hier jetzt schon 
ständig eine mit der oben geschilderten Situation im Hülsemannshof vergleichbare, bei noch steigendem Ver-
kehrsaufkommen in zunehmendem Maß, ergibt. Einbiegung vom Fischerbusch in die Hünxer Strasse: bei 

                                                      
7 siehe InWIS Forschung & Beratung GmbH (InWIS), Handlungskonzept Wohnen Stadt Dinslaken – Endbericht, Kapitel 4.3 Wohnungs-
bedarfsprognose  
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Rechtsabbiegern ist eine geringe Wartezeit derzeit zu beobachten, ganz anders bei Linksabbiegern, hier kann 
man schon mal ein paar Minuten warten, bis sich eine Lücke auftut. Es kommt schon jetzt deswegen zu Rück-
staus auf Zum Fischerbusch, was sich bei höherem Fahrzeugaufkommen entsprechend verstärken und zu 
höchst unübersichtlichen und gefährlichen Situationen führen wird. U.E. sollten andere Lösungsansätze ge-
sucht werden, wobei – natürlich – die entsprechenden behördlichen Zuständigkeiten zu beachten und ggf . 
entsprechende Abstimmungen zwischen einzelnen Behörden herbeizuführen sind. Wir schlagen wie folgt vor: 
Zuwegung Neubaugebiet an Augustastrasse am westlichen Rand des Geländes, also möglichst weit Richtung 
Zum Fischerbusch. Es erscheint sinnvoll, um sicherlich problematisches Einbiegen vom Neubaugebiet links 
in die Augustastasse zu vermeiden, daß es dabei die vorgeschriebene Fahrrichtung rechts gibt. (Linksabbieger 
von Augustastrasse in Zuwegung Neubaugebiet unproblematischer, da nur die Fahrtrichtung Augustastrasse 
zum Kreuzungsbereich mit Hünxer Strasse Vorfahrt hat). Dieser Kreuzungsbereich, also auch mit Ziegel-
strasse ist platzmäßig recht großzügig. Es böte sich die Einrichtung eines großflächigen Kreisverkehres an, 
womit sich auch für o.g. Rechtsabbieger von Zuwegung Neubaugebiet die Möglichkeit ergibt, Fahrtrichtung 
zur B8 einzuschlagen, ohne lange Wartezeiten in Kauf nehmen zu müssen. 
Eine ähnliche Lösung wäre u.E. auch am Neubaugebiet Ziegelstrasse möglich. Zuwegung Neubaugebiet auf 
Ziegelstrasse, Nähe Einmündung Krusenstrasse. Die Zuwegung von Ziegelstrasse hierauf ist jetzt schon zwei-
geteilt (in der Mitte eine „Verkehrsinsel“)., so daß auch hier die Einrichtung eines Kreisverkehrs platztechnisch 
umsetzbar erscheint. Wenn bei der Zuwegung vom Neubaugebiet auf Ziegelstrasse auch hier vorgeschrie-
bene Fahrtrichtung rechts eingerichtet wird, würde sich für die Leute, die Richtung Hünxer/Augustastrasse 
wollen, im Kreisverkehr die Möglichkeit hierzu bieten. Es erscheint uns im Interesse aller Beteiligten äußerst 
sinnvoll, wenn vermieden wird, bestehende enge, schon bei jetzigem Verkehrsaufkommen zumindest zeit-
weise problematische Anliegerstrassen unverhältnismäßig überzustrapazieren und so ein temporäres Ver-
kehrschaos zu verursachen. Vielmehr sollte nach dauerhaften, großzügig angelegten Lösungen gesucht wer-
den. 
 
Stellungnahme der Stadt Dinslaken zur Berücksichtigung im Planverfahren: 
zur Erschließung des Plangebietes: 
Seitens der Anwohner werden Bedenken gegen die vorgeschlagene Erschließung des westlichen Teilberei-
ches von der Straße „Hülsemannshof“ geäußert und alternative Erschließungsmöglichkeiten vorgeschlagen. 
Den Bedenken und Vorschlägen wird dahingehend gefolgt, dass alternative Erschließungsvarianten von der 
Augustastraße sowie der Hünxer Straße geprüft wurden. Eine Anbindung an die Hünxer Straße ist nach Aus-
sage des für die Straße zuständigen Landesbetrieb Straßen NRW nicht möglich bzw. nicht genehmigungsfä-
hig. Der Anschluss an die Augustastraße ist außerhalb des Rückstaubereiches des Knotenpunktes (L1/ L4/ 
Augustastraße) möglich. 
 
Abschließende Aussagen zur Erschließung können allerdings erst bei der späteren Aufstellung eines Bebau-
ungsplanes getroffen werden. Im Rahmen der Aufstellung eines Bebauungsplanes ist dazu die Erstellung 
einer Verkehrsuntersuchung sowie einer Erschließungsplanung erforderlich. 
 
Die Aussagen zur Erschließung in der Begründung zur Flächennutzungsplanänderung wurden entsprechend 
angepasst (siehe Kapitel 3.3). 
 
zur Verkehrssituation der Straße „Zum Fischerbusch“ 
Der allgemeine Hinweis zur Verkehrssituation auf der Straße „Zum Fischerbusch“ betrifft die Flächennutzungs-
planänderung nicht und wurde an den zuständigen Fachbereich der Stadt Dinslaken weitergegeben. 
 
Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt. 
 

7.3. Behörden- und Trägerbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

In der Zeit vom 02. November 2020 bis 04. Dezember 2020 hatten die Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB die Möglichkeit, Anregungen und Stellungnahmen zur Flächennut-
zungsplanänderung vorzubringen. 
 
Von folgenden Trägern öffentlicher Belange wurden keine Bedenken vorgetragen: 

 Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen, Schreiben vom 06. November 2020; 
 Westnetz GmbH, DRW-S-LK-TM, Mail vom 10. November 2020; 
 STEAG GmbH, Schreiben vom 11. November 2020; 
 Gelsenwasser AG, Schreiben vom 19. November 2020; 
 Gelsenwasser Energienetzte GmbH, Schreiben vom 19. November 2020; 
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 Vodafone NRW GmbH, Schreiben vom 19. November 2020; 
 Deutsche Telekom Technik GmbH, Schreiben vom 24. November 2020; 
 Bezirksregierung Düsseldorf, Schreiben vom 04. Dezember 2020; 
 Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Mail vom 18. Dezember 2020. 

 

7.3.1.  Mingas-Power GmbH, Schreiben vom 09. November 2020 

Stellungnahme: 
Die Mingas GmbH betreibt unweit von dem Gebiet, dass im Rahmen der 131. Flächennutzungsplanänderung 
gerade beplant wird, seit mehr als 16 Jahren an der Oberlohberg-Allee auf dem ehemaligen Gelände der 
Zeche Lohberg eine Anlage zur Gewinnung und Verwertung von Grubengas. 
 
Diese Anlage „Lohberg 1/2" befindet sich ca. 650 m nordnordöstlich des in der 131. Änderung des Flächen-
nutzungsplans beplanten Gebietes und ist durch die Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW der Bezirksre-
gierung Arnsberg immissionsschutzrechtlich genehmigt bzw. betriebsplanmäßig zugelassen. 
 
Wir betreiben einen erheblichen technischen Aufwand zur Schallminimierung, dessen Erfolg durch Sachver-
ständigenmessung festgestellt worden ist. Die zugelassenen Geräuschwerte werden sicher eingehalten. Die 
Schallemissionen der Anlage wurden in dem von Ihnen zur Verfügung gestellten Vorabzug der Schalltechni-
schen Untersuchung der Firma Peutz Consult GmbH vom 07.09.2020 nicht berücksichtigt. 
 
Wir möchten darum bitten, diese Erfordernisse im weiteren Verlauf der Planung entsprechend zu berücksich-
tigen. 
 
Stellungnahme der Stadt Dinslaken zur Berücksichtigung im Planverfahren: 
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 303.04 (Bereich Zeche Lohberg – Zentral-, Gewer-
becluster und Lohberg Corso; rechtskräftig seit dem 14.01.2013) wurden die Emissionen der Grubengasan-
lage in Bezug auf die nächstgelegene Wohnbebauung geprüft. Die Grubengasanlage muss die Schutzansprü-
che der Wohnnutzungen in den Gebäuden Hünxer Straße 360, 362 und 364 mit dem Schutzanspruch eines 
Mischgebietes beachten. Die Entfernung zwischen der Anlage und den o.g. Wohnnutzungen beträgt etwa 
175 m (Luftlinie). Aus diesem Grund ist davon auszugehen, dass von der Grubengasanlage keine Schallemis-
sionen auf den ca. 650 m (Luftlinie) entfernten Planbereich dieser Flächennutzungsplanänderung einwirken. 
Aufgabe es erarbeiteten Schallgutachtens war daher nur die Untersuchung der Schallemissionen der angren-
zenden Hauptverkehrsstraßen. Eine Untersuchung weiterer Schalleinwirkungen ist im Bebauungsplanverfah-
ren möglich. Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

7.3.2.  Landesbetrieb Straßenbau NRW, Mail vom 13. November 2020 

Stellungnahme: 
Die Belange der von hier betreuten Straßen L 1 Abs 48 und L 4 Abs 7 außerhalb der Ortsdurchfahrt werden 
durch Ihre Planung berührt. Unter Beachtung der allgemeinen Forderungen an Landstraßen (Anlage) und 
Anregungen bestehen grundsätzlichen Bedenken. 
 
Vom Straßeneigentum der L1 und L4 dürfen keine Arbeiten an der Baumaßnahme ausgeführt werden. Auch 
das Abstellen von Geräten und Fahrzeugen sowie das Lagern von Baustoffen, Bauteilen, Boden- und Aus-
hubmassen oder sonstigen Materialien auf Straßeneigentum ist nicht zulässig. 
 
Dem Straßengrundstück darf weder mittelbar noch unmittelbar Oberflächenwasser zugeführt werden. 
 
Die Sichtdreiecke sind im Bebauungsplan darzustellen. Sie sind von sichtbehindernden Anlagen jeglicher Art 
sowie Aufwuchs ab einer Höhe von 80 cm dauerhaft freizuhalten. 
 
Lückenlose dauerhafte nicht übersteigbare Einfriedung entlang der von hier betreuten Straßen ist im Bereich 
der freien Strecke grundsätzlich erforderlich sofern es sich nicht um land- oder forstwirtschaftliche Grundstü-
cke handelt. 
 
Die Leistungsfähigkeit der neuen Einmündung mit den Zusatzverkehren aus dem hinzukommenden BPL Ge-
biet sind mittels eines Verkehrsgutachtens nachzuweisen. Hier ist ein Verkehrsgutachten mit einem Progno-
sehorizont für das Jahr 2030 aufzustellen und dabei ebenfalls die Verkehrszählung von 2015 zu berücksichti-
gen. Für die Prognose kann die Bundesweite Verkehrsverflechtungsprognose 2030 als Tendenz genutzt wer-
den. Eine Zustimmung ist Abhängig vom Nachweis der Leistungsfähigkeit der umliegenden Knotenpunkte. 
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Dies ist auch durch den Vergleich des erforderlichen und vorhandenen Rückstauraumes darzulegen. Die Nähe 
zu dem Knotenpunkt L 1 Hünxer Straße / L 4 Ziegelstraße /Augustastraße wird besonders kritisch gesehen, 
hier ist der Abstand möglichst groß zu wählen. Sofern ausreichend Leistungsfähig ist mindestens ein Knoten-
punkt nach RAL mit Linksabbiegespur zu erstellen. 
 
Entlang der von hier betreuten klassifizierten Straßen ist das Gebiet in der Plandarstellung als "Bereich ohne 
Zugänge und Zufahrten" nach PlanzV zu kennzeichnen. Die Anlegung neuer Zufahrten oder Zugänge unter-
liegen dem gesetzlichen Verbot und sind nicht realisierbar. 
 
Eine grundsätzliche Zustimmung zur Neuanbindung einer Gemeindestraße an die L 4 Ziegelstraße kann ohne 
Verkehrsgutachten nicht erteilt werden, eine Anbindung an die L 1 Hünxer Straße ist nicht genehmigungsfähig. 
Die Anbindung der westlichen Fläche des Bebauungsplans kann nicht im Aufweitungsbereich/Rückstaube-
reich des Knotenpunktes L 1 / L 4 / Augustastraße angebunden werden. Die Ausgestaltung ist nach den Vor-
gaben der SBV vorzunehmen, vor Baubeginn innerhalb des Bebauungsplanes umzusetzen und rechtzeitig mit 
einer Verwaltungsvereinbarung zu regeln. Die mir durch den Ausbau zukünftig entstehenden Mehraufwen-
dung sind auf Grundlage der Verordnung zur Berechnung von Ablösungsbeträgen nach dem Eisenbahnkreu-
zungsgesetz, dem Bundesfernstraßengesetz und dem Bundeswasserstraßengesetz vom 01.07.2010, von 
Ihnen zu Berechnen und geprüft vorzulegen und mit einer einmaligen Zahlung abzulösen. 
 
Die Ausführungsplanung ist vor Baufreigabe einem Sicherheitsaudit zu unterziehen. Dieses ist durch ein von 
der BAST zertifiziertes Büro (Liste der BAST) im Auftrag der Stadt/Gemeinde durchzuführen, Ergebnisse sind 
einzuarbeiten. Sollte infolge der zukünftigen Verkehrszunahme aufgrund des hinzukommenden Erschlie-
ßungsverkehrs eine verkehrstechnische Ausbau- oder Signalisierungsmaßnahme (LSA) im Anbindungsbe-
reich notwendig werden so ist dies vom Veranlasser, also der Kommune, auf Verlangen der Straßenbauver-
waltung zu Lasten der Kommune herzustellen. 
 
Die Anbindung der Erschließungsstraße an die L 4 hat bis zum Ende der Radien (Unterhaltungsbereich der 
SBV) bituminös zu erfolgen. Jegliche Grenzbebauung mit Ausnahme von Einfriedungen zu den klassifizierten 
Straßen ist grundsätzlich nicht zulässig, Ausnahmen bedürfen der Einzelfall-Abstimmung. 
 
Ehemalige landwirtschaftliche Zufahrten entlang des B-Plan-Gebietes sind vor Baubeginn ersatzlos zu besei-
tigen und die Flächen auf Straßeneigentum zu rekultivieren. 
 
Grundsätzlich dürfen keine Versorgungsleitungen innerhalb der Fahrbahn verbleiben. Die notwendigen Ände-
rungen und Sicherungen von Versorgungsleitungen veranlasst die Stadt. Sie hat auch die Änderungen oder 
Sicherungen von Versorgungs- und sonstigen Leitungen Dritter zu veranlassen soweit sie gegen diese Rechte 
geltend machen kann. Die notwendigen Änderungen und Sicherungen kommunaler Leitungen führt die Stadt 
durch. 
 
Für das fortschreitende bzw. konkretisierende Verfahren behalten wir uns weitere Forderungen und Auflagen 
vor. 
 
Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs darf nicht beeinträchtig werden. 
 
Gegenüber der Straßenbauverwaltung können weder jetzt noch zukünftig aus dieser Planung Ansprüche auf 
aktiven und/oder passiven Lärmschutz oder ggfls. erforderlich werdende Maßnahmen bzgl. der Schadstoff-
ausbreitung geltend gemacht werden. Für Hochbauten weise ich auf das Problem der Lärm-Reflexion hin. 
 
Mit der Bitte um die Beteiligung im weiteren Verfahren. 
 
Stellungnahme der Stadt Dinslaken zur Berücksichtigung im Planverfahren: 
Die vom Landesbetrieb Straßenbau NRW vorgebrachte Stellungnahme ist bis auf kleinere Ergänzungen iden-
tisch zur Stellungnahme vom 09. April 2020. Die vorherige Stellungnahme wurde bereits im Planverfahren 
berücksichtigt. Siehe dazu Kapitel 7.1.4. 
 
Ergänzend teilt Straßen NRW mit, dass eine Anbindung des Plangebietes an die L1 Hünxer Straße nicht 
genehmigungsfähig ist. Der westliche Änderungsbereich kann nicht im Aufweitungsbereich/ Rückstaubereich 
des Knotenpunktes L 1/ L 4/ Augustastraße angebunden werden. Diese Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen und sind im Rahmen der Erschließungsplanung im Bebauungsplanverfahren zu berücksichtigen. 
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7.3.3.  Westnetz GmbH, Regionalzentrum Niederrhein, Netzplanung, Mail vom 19 November 2020 

Stellungnahme: 
Die Stellungnahme vom 22.04.2020 hat weiterhin Bestand. 
 
Stellungnahme der Stadt Dinslaken zur Berücksichtigung im Planverfahren: 
Die Stellungnahme der Westnetz GmbH vom 22. April 2020 wurde im Planverfahren berücksichtigt. Siehe 
dazu Kapitel 7.1.5 der Begründung. 

7.3.4.  Amprion GmbH, Schreiben vom 24. November 2020 

Stellungnahme: 
Im Rahmen des v. g. Bauleitplanverfahrens haben wir in der Vergangenheit mehrere Stellungnahmen, zuletzt 
mit Schreiben vom 02.04.2020, abgegeben. Diese Stellungnahmen liegen Ihnen vor. 
 
Wir weisen erneut darauf hin, dass wir die Auflagen und Rahmenbedingungen unserer Stellungnahme vom 
12.03.2020 weiterhin aufrechterhalten.  
 
Darüber hinaus haben wir zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Ergänzungen vorzubringen. 
 
Wir bitten um weitere Beteiligung im laufenden Verfahren. 
 
Stellungnahme der Stadt Dinslaken zur Berücksichtigung im Planverfahren: 
Die von der Amprion GmbH eingereichten Stellungnahmen vom 12. März 2020 und vom 02. April 2020 wurden 
im Planverfahren berücksichtigt. Siehe dazu Kapitel 7.1.2 der Begründung. 

7.3.5.  Kreis Wesel, Schreiben vom 01. Dezember 2020 

Stellungnahme: 
Die Stadt Dinslaken beabsichtigt mit der 131. FNP-Änderung im Bereich Augusta-, Hünxer- und Ziegelstraße 
gelegene Grünflächen zukünftig als Wohnbauflächen darzustellen. Hintergrund ist der große Bedarf an zu-
sätzlichem Wohnraum. 
 
Auf Basis der mit Schreiben vom 02.11.2020 vorgelegten Unterlagen bestehen gegen Planänderungen aus 
Sicht des Kreises Wesel keine grundsätzlichen Bedenken.  
Die nachfolgenden Hinweise zu den seitens des Kreises Wesel zu vertretenden Belangen stehen der o.g. 
Flächennutzungsplanänderung nicht entgegen, sind aber im nachfolgenden Bebauungsplan-Verfahren vertie-
fend zu betrachten. 
 
Naturschutz und Landschaftspflege 
Der Bauleitplanbereich liegt nicht im Geltungsbereich des rechtskräftigen Landschaftsplanes des Kreises We-
sel Raum. Eine Stellungnahme aus der Sicht der Landschaftsplanung ist somit nicht erforderlich. 
 
Hinsichtlich der Eingriffsregelung bestehen gegen den o.a. Bauleitplan keine Bedenken. 
 
Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass sich im Planbereich ein gemäß § 42 Abs. 2 LNatSchG vom LANUV 
erfasster Streuobstbestand befindet. Grundsätzlich sind die Bestimmungen zu den gesetzlich geschützten 
Biotopen des § 42 LNatSchG sowie § 30 BNatSchG zu beachten. Vordringlich ist eine Minderung der Streu-
obstbestände zu vermeiden. 
Die Beseitigung der Streuobstwiese verursacht einen erheblichen Kompensationsaufwand. Eine Aufwertung 
der Streuobstwiese könnte ggf. als Kompensation anerkannt werden. 
Ich rege daher an, die Streuobstwiese im nachfolgenden Planverfahren als MSPE-Fläche auszuweisen. 
 
Aus Sicht des Artenschutzrechtes bestehen gegen den o.a. Bauleitplan keine Bedenken. 
 
Wasserwirtschaft: 
Gegen die 131. FNP-Änderung bestehen aus wasserwirtschaftlicher Sicht keine grundsätzlichen Bedenken. 
 
In Hinblick auf ein klimaangepasstes Bauen ist eine Versickerung des Niederschlagswassers zu favorisieren, 
um den natürlichen lokalen Wasserhaushalt wenig zu beeinträchtigen, das Risiko für Sturzfluten bei Starkre-
gen zu mindern und das Stadtklima zu verbessern.  
Insofern sind im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes zu untersuchen, wie die ortsnahe Versicke-
rung des Niederschlagswassers bei dem im Planänderungsgebiet hoch anstehenden Grundwasser realisiert 
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werden kann. Bodenuntersuchungen sowie detaillierte Aussagen zum Grundwasserstand ggf. in Bezug auf 
eine angedachte Aufschüttung sind vorzulegen. 
 
Das Plangebiet befindet sich innerhalb eines Hochwasserrisikogebiets (HQextrem) und in einem nach Starkre-
genereignissen überflutungsgefährdeten Bereich. 
Im Sinne einer Starkregenvorsorge wird darauf hingewiesen, dass weitere bauleitplanerische bzw. bauliche 
Elemente umgesetzt werden können, die eine Reduzierung und Verzögerung des Spitzenabflusses durch 
Retention und Verdunstung des Niederschlagswassers erzielen und damit das Risiko für ein Versagen tech-
nischer Entwässerungssysteme bei Starkregenereignissen mindern können (z.B. Dachbegrünungen, wasser-
durchlässige Befestigung von Außenflächen). 
 
Immissionsschutz: 
Gegen die Aufstellung des Flächennutzungsplanes bestehen keine Bedenken, wenn die in der in einer schall-
technischen Untersuchung durch die Peutz Consult GmbH (Bericht Nr. VL 8380-1 vom 07.09.2020) aufgeführ-
ten erforderlichen Schallschutzmaßnahmen bei der Aufstellung des Bebauungsplanes Anwendung finden. 
In diesem Rahmen ist weiterhin zu untersuchen, welche zusätzlichen Einwirkungen die bestehenden Gewer-
bebetriebe entlang des Ziegeleiwegs auf die geplante Wohnbebauung haben. Hier sind ggf. weitere Schall-
schutzmaßnahmen erforderlich, die im Bebauungsplan berücksichtigt werden müssen. 
 
Stellungnahme der Stadt Dinslaken zur Berücksichtigung im Planverfahren: 
Aus Sicht des Kreises Wesel bestehen keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Flächennutzungsplanän-
derung. Die vorgebrachten Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind im nachgelagerten Bebau-
ungsplanverfahren vertiefend zu betrachten. 
 

7.3.6.  Emschergenossenschaft / Lippeverband, Schreiben vom 03. Dezember 2020 

Stellungnahme: 
Gegen die Änderung des o.g. Flächennutzungsplans bestehen unsererseits keine Bedenken. Die folgenden 
Hinweise sind jedoch zu beachten: 
 
Schmutzwasser: 
Die bisherigen Hinweise des Lippeverbandes wurden von Seiten der Stadt Dinslaken berücksichtigt. Die An-
schlussdaten für die neue Wohnbebauung sind im Regionalplan der Stadt Dinslaken mit 245 EW ab 2023 
angegeben. Der Einfluss dieser zusätzlichen Schmutzfrachten wird vom Lippeverband überprüft und ggf. mit 
der Stadt Dinslaken abgestimmt. 
 
Die Kläranlage Dinslaken ist hydraulisch und frachtmäßig an ihrer Kapazitätsgrenze und voll ausgelastet. Zu-
sätzliche Mengen können nicht behandelt werden. Es ist eine Überleitung der Kläranlage Dinslaken (Lippe-
verband) zum Klärwerk Emschermündung (Emschergenossenschaft/KLEM) geplant. Aktuell finden Vorunter-
suchungen und Abstimmungsgespräche mit den Behörden statt. Als Fazit aus den bis jetzt geführten Gesprä-
chen, ist eine Überleitung ab 2026 möglich. Sollten die neuen Flächen entwickelt, bebaut und an die Kläran-
lage Dinslaken angeschlossen werden, so bestehen Bedenken bezüglich der Kapazitätsprobleme der Kläran-
lage. 
 
Bei der Konkretisierung der Planungsvariante mit Schmutzwasserableitung in Richtung Emschergenossen-
schaft (Ableitung des Abwassers über das neue Pumpwerk Krusenstraße der Stadt zum KLEM) ist die Be-
triebsabteilung der Emschergenossenschaft (21 - WE 10) eng in die Planung einzubinden. Eine Übernahme 
des Abwassers der Kläranlage Dinslaken ist prinzipiell denkbar. Im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der 
Belastung und der Reinigungsziele des KLEM gibt es Unwägbarkeiten und Risiken, die bei der Planung Be-
rücksichtigung finden sollten. 
 
Aufgrund der geschilderten Situation und der aktuellen Auslastung der Kläranlage Dinslaken sollte in jedem 
Fall die Variante gewählt werden bei der das Schmutzwasser zur Kläranlage Emschermündung übergeleitet 
wird. 
 
Regenwasser 
Durch den Anschluss des Regenwassers an die bestehende RW-Kanalisation darf die vorhandene Überflu-
tungsproblematik an der Hünxer Straße / Gerhard-Malina-Straße nicht verschärft werden. Die Stadt Dinslaken 
baut mit Fördermitteln der Landesregierung und der Emschergenossenschaft eine Starkregenüberflutungsflä-
che an der Hünxer Straße um die vorhandenen Probleme zu reduzieren. Wenn die geologischen Verhältnisse 
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es zulassen, sollte die Versickerung des Niederschlagswassers angestrebt werden. Durch fallende Grund-
wasserstände kam es in den Sommermonaten der letzten Jahre regelmäßig zu einem Trockenfallen des Rot-
baches. Im Einzugsgebiet des Rotbaches wird empfohlen das Niederschlagswasser von versiegelten Flächen 
möglichst im Untergrund zur Versickerung zu bringen. 
 
Hochwasser 
Die zum Rotbach weitergeleitete Wassermenge muss bei einer neu versiegelten Fläche nach BWK M3/lVI7 
nachgewiesen werden: Die Hochwassergefahr darf sich durch die Einleitung nicht erhöhen. 
 
Stellungnahme der Stadt Dinslaken zur Berücksichtigung im Planverfahren: 
Seitens der Emschergenossenschaft / des Lippeverbandes bestehen keine Bedenken. Die vorgebrachten Hin-
weise werden wie nachfolgend dargestellt berücksichtigt. 
 
Schmutzwasser: 
Die hydraulische und frachtmäßige Auslastung der Kläranlage Dinslaken ist bekannt. Diesbezüglich fanden 
bereits Abstimmungsgespräche (u.a. am 10.09.2020 in Dinslaken) zwischen der Emschergenossenschaft, 
dem Lippeverband, der Stadt Dinslaken und weiteren Behörden statt. 
Im Rahmen dieser Flächennutzungsplanänderung wurden verschiedene Entwässerungsvarianten dargestellt 
(siehe Kapitel 3.5). Welche der skizzierten Varianten gewählt wird, ist bei der konkreten Entwässerungspla-
nung im Bebauungsplanverfahren zu entscheiden. Die Emschergenossenschaft / der Lippeverband wird in die 
weiteren Planungen eng eingebunden. 
 
Regenwasser 
Die Entfernung zwischen der benannten Starkregenüberflutungsfläche (Hünxer Straße/ Gerhard-Malina-
Straße) und dem Plangebiet (Hünxer Straße / Augustastraße) beträgt 1,2 km (Luftlinie). Ein Zusammenhang 
mit dem Inhalt dieser Flächennutzungsplanänderung wird nicht gesehen. 
Die Versickerung des Regenwassers wird, wie in Kapitel 3.5 beschrieben, angestrebt. Um verlässliche Aus-
sagen zu den Versickerungsverhältnissen zu treffen, ist im Bebauungsplanverfahren ein Bodengutachten zu 
erarbeiten. 
 
Hochwasser 
Eine Berechnung der Hochwassergefahren ist erst möglich, wenn die zukünftige Geländehöhe im Plangebiet 
sowie die Details zur entstehenden Bebauung bekannt sind. Diese Informationen werden erst bei der Aufstel-
lung eines Bebauungsplanes erarbeitet, sodass für die Flächennutzungsplanänderung eine Neuberechnung 
der Hochwassersituation nicht möglich ist. Der Hinweis ist bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes zu be-
rücksichtigen. 
 

7.4. Offenlage der Planunterlagen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

In der Zeit vom 06. April 2021 bis zum 07. Mai 2021 wurde die Offenlage der Planunterlagen gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB durchgeführt. Die Offenlage erfolgte Pandemiebedingt gemäß § 3 Abs. 1 Planungssicherstellungsge-
setz (PlanSiG) durch Veröffentlichung der Planunterlagen im Internet. Ergänzend konnten sich alle Interes-
sierten für eine Einsichtnahme im Technischen Rathaus bei der Stadtverwaltung anmelden.  
 
Im Rahmen dieses Beteiligungsschrittes sind insgesamt neun Stellungnahmen eingegangen. Die eingegan-
genen Stellungnahmen stammen alle von Trägern öffentlicher Belange. Anregungen aus der Öffentlichkeit 
wurden nicht vorgebracht. 
 

7.4.1.  Bezirksregierung Arnsberg – Abteilung Bergbau und Energie in NRW, Schreiben vom 27.04.2021 

Stellungnahme: 
Die vorbezeichnete Planmaßnahme befindet sich über dem auf Steinkohle verliehenen Bergwerksfeld „Loh-
berg“, über den auf Sole verliehenen Bergwerksfeldern „Hiesfeld IV“ und „Holthausen IX“ sowie über dem auf 
Kohlenwasserstoffe erteilten Bewilligungsfeld „Lohberg-Gas“ Eigentümerin der Bergwerksfelder „Lohberg“, 
„Hiesfeld IV“ und „Holthausen IX“ ist die RAG Aktiengesellschaft, Im Welterbe 10 in 45141 Essen. Inhaberin 
der Erlaubnis „Lohberg-Gas“ ist die Mingas-Power GmbH, Rüttenscheider Str. 1-3 in 45128 Essen. 
 
Ausweislich der derzeit hier vorliegenden Unterlagen ist im Bereich des Planvorhabens kein heute noch ein-
wirkungsrelevanter Bergbau dokumentiert. Danach ist mit bergbaulichen Einwirkungen nicht zu rechnen. 
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Soweit eine entsprechende grundsätzliche Abstimmung mit dem Feldeseigentümer / Bergwerksunternehmer 
nicht bereits erfolgt ist, empfehle ich, diesem in Bezug auf mögliche zukünftige bergbauliche Planungen, zu 
bergbaulichen Einwirkungen aus bereits umgegangenem Bergbau sowie zu dort vorliegenden weiteren Infor-
mationen bzgl. bergschadensrelevanter Fragestellungen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Möglich-
erweise liegen dem Feldeseigentümer / Bergwerksunternehmer auch Informationen zu Bergbau in dem be-
treffenden Bereich vor, der hier nicht bekannt ist. Insbesondere sollte dem Feldeseigentümer / Bergwerksun-
ternehmer dabei auch Gelegenheit gegeben werden, sich zum Erfordernis von Anpassungs- oder Sicherungs-
maßnahmen zur Vermeidung von Bergschäden zu äußern. Diese Fragestellung ist grundsätzlich privatrecht-
lich zwischen Grundeigentümer / Vorhabenträger und Bergwerksunternehmer / Feldeseigentümer zu regeln. 
 
Ferner befindet sich der Vorhabenbereich in einem früheren Einwirkungsbereich des Steinkohlenbergbaus, in 
dem nach derzeitigem Kenntnisstand durch einen Anstieg des Grubenwassers Hebungen an der Tagesober-
fläche zu erwarten sind. Diese Bodenbewegungen können, insbesondere bei bestimmten geologischen Situ-
ationen wie Unstetigkeiten, zu Schäden an der Tagesoberfläche führen. Dies sollte bei Planungen und Vorha-
ben berücksichtigt werden. Inwieweit der vorliegende Vorhabenbereich hiervon betroffen ist, kann von hier 
aus nicht beurteilt werden. Ich empfehle Ihnen, hierzu eine entsprechende Auskunft bei der RAG Aktienge-
sellschaft, Im Welterbe 10 in 45141 Essen einzuholen. 
 
Im hier geführten Bergbau- Alt- und Verdachtsflächen-Kataster (BAV-Kat) sind im Umfeld der Planmaßnahme 
folgende Verdachtsflächen verzeichnet: 

 4406-S-008, Lohberg 1/2, Zeche, Grubengasförderanlage, zentrale Wasserhaltung, Blockheizkraft-
werk, Kläranlage, Klärbecken, 

 4406-A-003, Gärtnerbecken, Halde. 
 
Die Bergaufsicht hat im Bereich der ehemaligen Betriebsflächen bereits geendet. Mit dem Ende der Bergauf-
sicht ging die Zuständigkeit für diese Fläche auf die Stadt Dinslaken über, so dass die konkreten Folgenutzun-
gen dieser Flächen, einschließlich der gegebenenfalls nachträglich durchgeführten umweltrelevanten Maß-
nahmen, hier nicht bekannt sind. Daher können auch keine konkreten Aussagen über Art und Umfang der 
aktuellen, umweltrelevanten Einflüsse oder Beeinträchtigungen, die gegebenenfalls noch von diesen Flächen 
ausgehen könnten, getroffen werden. Ich empfehle Ihnen daher, sich an Ihre Untere Bodenschutzbehörde zu 
wenden. 
 
Stellungnahme der Stadt Dinslaken zur Berücksichtigung im Planverfahren: 
zu den Feldeigentümern 
Die benannten Feldeigentümer (RAG AG sowie Mingas-Power GmbH) wurden im Planverfahren beteiligt. 
Beide Feldeigentümer haben zum Planverfahren Stellungnahmen eingereicht, die im Planverfahren berück-
sichtigt wurden (siehe Kapitel 7.1.1, 7.1.7 und 7.3.1). 
 
zum Grubenwasseranstieg 
Die RAG AG wurde im Planverfahren beteiligt. Seitens der RAG wurden keine Aussagen oder Bedenken zu 
Hebungen an der Tagesoberfläche durch einen Anstieg des Grubenwassers vorgebracht (siehe Kapitel 7.1.7). 
Im Zusammenhang mit der Zulassung der Abschlussbetriebsplanergänzung der Zentralen Wasserhaltung 
Lohberg vom 22.01.2021 wurden nur sehr geringe Bodenbewegungen prognostiziert, bei denen keine Aus-
wirkungen auf die Tagesoberfläche zu erwarten sind. 
 
zu den Verdachtsflächen 
Der Kreis Wesel (untere Bodenschutzbehörde) wurde im Verfahren beteiligt (siehe Kapitel 7.1.8 und 7.3.5). 
Informationen oder Bedenken zu den benannten Verdachtsflächen wurden nicht vorgebracht. 
 
Alle weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der Stellungnahme wird gefolgt. 
 

7.4.2.  Amprion GmbH, Schreiben vom 26.04.2021 

Stellungnahme: 
Im Rahmen der Vorbereitungen für die formelle Einleitung des vorgenannten Bauleitplanverfahrens haben wir 
mit Schreiben vom 12.03.2020 bereits eine Stellungnahme abgegeben. Wir bitten Sie, die darin aufgeführten 
Auflagen und Rahmenbedingungen weiterhin bei der Planung zu berücksichtigen. 
 
Darüber hinaus bitten wir Sie, im Rahmen der Ausweisung von neuen Wohnbauflächen im Nahbereich von 
Höchstspannungsfreileitungen Folgendes ebenfalls zu berücksichtigen: 
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Das Netz der Amprion dient der Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität und hat das Ziel der Versor-
gungssicherheit sowie die weiteren Ziele des § 11 Abs. 1 EnWG zu wahren. 
 
Unsere Erfahrungen im aktuellen Netzausbau haben gezeigt, dass eine Wohnbebauung im direkten Nahbe-
reich von Hoch- und Höchstspannungsfreileitungen ein vermeidbares kommunikatives Konfliktpotential dar-
stellt. Vor diesem Hintergrund möchten wir anregen, die geplante Ausweisung von Wohnbauflächen im direk-
ten Umfeld unserer Höchstspannungsfreileitung noch einmal auf Modifizierungsmöglichkeiten hin zu überprü-
fen. 
 
Wir bitten in diesem Zusammenhang insbesondere um eine Einbeziehung des Gedankens von § 50 BImSchG, 
planerisch-steuernde Vorsorge zur Vermeidung neuer Konfliktpotentiale zu treffen. 
 
Gerade mit Blick auf die vorliegende Planung kommt dem immissionsschutzrechtlichen Trennungsgebot ein 
besonderes Gewicht zu. Denn dort würden bereits vorhandene wirtschaftliche Nutzungen und neu entste-
hende Wohnbebauung auf bislang nicht entsprechend genutzten Flächen aufeinandertreffen. 
 
Außerdem möchten wir betonen, dass gemäß des am 06.06.2007 in Kraft getretene Abstandserlasses NRW 
(Abstände zwischen Industrie bzw. Gewerbegebieten, Wohngebieten im Rahmen der Bauleitplanung und 
sonstige für den Immissionsschutz bedeutsame Abstände) unter Anhang 4, ein aus Immissionsschutzgründen 
festgelegter Schutzabstand bei Anlagen zur elektrischen Energieweiterleitung oder Nachrichtenübertragung 
von mindestens 40 m (bei Höchstspannungsfreileitungen mit 380-kV) einzuhalten ist. 
 
Die in Anhang 4 genannten Abstände sollen gemäß Punkt 2.5 dazu dienen, gesunde Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse im Sinne des § 1 Abs. 5 Nr. 1 BauGB zu gewährleisten. 
 
Es ist festzuhalten, dass das betroffene Plangebiet durch die bestehende Höchstspannungsfreileitung weiter-
hin gewerblich geprägt sein wird. Das Gebot der Konfliktbewältigung innerhalb des zugrundeliegenden Bau-
leitplanverfahrens verlangt, dass jeder Bauleitplan grundsätzlich die von ihm selbst geschaffenen oder ihm 
sonst zurechenbaren Konflikte zu lösen hat, indem die von der Planung berührten Belange zu einem gerechten 
Ausgleich gebracht werden. Die Planung darf nicht dazu führen, dass Konflikte, die durch sie hervorgerufen 
werden, zu Lasten Betroffener letztlich ungelöst bleiben (vgl. BVerwG, Beschluss vom 14.07.1994 – 4 NB 
25.94, Buchholz 406.11 § 1 Bau-GB Nr. 75 S. 11 m.w.N.). Je intensiver der Widerspruch zwischen plangemä-
ßer Nutzung und Umgebungsnutzung ist, desto höhere Anforderungen sind an die Konfliktbewältigung im 
Rahmen der Bauleitplanung und damit an den Detaillierungsgrad der jeweiligen Festsetzungen zu stellen (vgl. 
BVerwG, Urteil vom 11.03.1988). 
 
Diese generellen Anmerkungen führen zu den folgenden konkret zu beachteten Vorgaben: 
Bei der gebotenen Konfliktbewältigung gehen von der Freileitung, je nach dem Abstand zwischen Leitung und 
Wohnnutzung, unterschiedlich intensive Konflikte der widerstrebenden Nutzungen aus. Aus diesem Grund ist 
es geboten im Rahmen der planerischen Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zwischen den folgenden Zonen 
zu unterscheiden: 
 
Übersicht / Zusammenfassung der Zonen  
 
Zone I (Trassenachse – 33 m): 
Im Bereich des Schutzstreifens ist die Hauptnutzung die zur Energieversorgung, dies ist vergleichbar mit ei-
nem Industrie- oder Gewerbegebiet. Die Ausweisung von Wohnnutzung im Schutzstreifen widerspricht also 
dem Gedanken der §§ 8 Abs. 2, 9 Abs. 2 BauNVO. In diesem Bereich hat die gewerbliche Nutzung Vorrang. 

 Hier muss die Versorgungssicherheit Vorrang vor anderen Nutzungsarten haben. 
 
Im Falle einer bebauungsplanerischen Festsetzung von Wohnnutzungen in Zone I, werden wir mit Blick auf 
die vorhandenen dinglichen Leitungssicherungen (beschränkte persönliche Dienstbarkeiten) die in diesem 
Bereich zur Baurealisierung erforderlichen privatrechtlichen Zustimmungen nicht erteilen. 
 
Zone II (33 m – 200 m):  
In diesem Zwischenbereich ist gegenseitige Rücksichtnahme unterschiedlicher Nutzungen zu berücksichtigen, 
vergleichbar mit einer Wohnnutzung und einem Gewerbebetrieb innerhalb eines Mischgebietes.  

 Hier kann durch ausgewogene Planung das Konfliktpotential entscheidend reduziert und zur allgemei-
nen Wohnqualität beigetragen werden. 
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Zone III (200 – 400 m): 
Ab diesem Bereich ist der vorrangingen Nutzung des Wohnens Rechnung zu tragen. Vergleichbar mit einer 
reinen Wohnnutzung. 

 Hier kann Wohn- oder Freizeitraum ohne besonderes Konfliktpotential geplant werden. 
 
 
Detaillierte Erläuterungen zu den einzelnen Zonen:  
Die Zone I betrifft den Schutzstreifen der bestehenden Freileitung. Diese Zone sollte von jeglicher baulichen 
und sonstigen Nutzung (etwa Spielplätze u.Ä.) freigehalten werden. Diese Freihaltung sollte durch entspre-
chende Festsetzungen im verfahrensgegenständlichen Bebauungsplan hinreichend abgesichert werden. 
Gründe hierfür sind neben den bestehenden beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten auch Geräu 
schimmissionen und elektromagnetische Felder deren Vorhandensein jedoch im Rahmen des allgemeinen 
Trennungsgrundsatzes des § 50 BImSchG auch im Rahmen der Bauleitplanung zu beachten sind. Auch mit 
Blick auf unsere praktischen Erfahrungen mit entsprechenden Konfliktpotentialen, die durch ein Aufeinander-
treffen gewerblicher Nutzung und Wohn- oder Freizeitnutzung entstehen, möchten wir anregen, auf die beab-
sichtigte Festsetzung von Wohnbauflächen innerhalb von Zone I zu verzichten. 
 
Unseres Erachtens spricht auch die Existenz eines durchlaufenden Freiraumbereiches in Zone I gegen eine 
Ausweisung von Wohnbauflächen. Zwar verläuft im Bereich von Zone I bereits die oben genannte Höchst-
spannungsfreileitung. Andere bauliche oder gewerbliche Nutzungen sind dort jedoch nicht ersichtlich. Dieser 
Raum bietet daher noch die Möglichkeit einer planerischen Steuerung im Sinne des Freiraumschutzes. Daher 
kommt diesem Belang ein besonderes Gewicht dabei zu, Zersiedlungen bisheriger Freiräume und den damit 
einhergehenden Landschaftsverbrauch zu vermeiden. 
 
Darüber hinaus weisen wir auf den raumordnerischen Grundsatz aus Ziffer 7.1-1 LEP NRW hin, der die Erhal-
tung von Freiräumen gewährleisten soll. Zwar verläuft im Bereich von Zone I bereits die oben genannte 
Höchstspannungsfreileitung. Andere bauliche oder gewerbliche Nutzungen sind dort jedoch nicht ersichtlich. 
Dieser Raum bietet daher noch die Möglichkeit einer planerischen Steuerung im Sinne des Freiraumschutzes. 
Daher kommt diesem Belang ein besonderes Gewicht dabei zu, Zersiedlungen bisheriger Freiräume und den 
damit einhergehenden Landschaftsverbrauch zu vermeiden. 
 
Die Zone II betrifft den unmittelbaren Nahbereich zum Schutzstreifen, mit einem Abstand von bis zu 200m zur 
Trassenachse. Hier können Geräuschimmissionen bei ungünstigen Witterungsverhältnissen wie insb. Regen 
und Mitwind noch als störend wahrgenommen werden. Daher wird aus unserer Sicht in diesem Bereich dem 
in § 15 Abs. 1 BauNVO verankerten Rücksichtnahmegebot sowie dem Gebot der Konfliktbewältigung hinrei-
chend Rechnung getragen, wenn bauliche Auflagen in den textlichen Festsetzungen getroffen werden, um die 
Ausrichtung schutzwürdiger Räume, insbesondere Schlafräume in Richtung der Höchstspannungsfreileitung 
zu vermeiden. Dies betrifft insbesondere die erste Reihe der Gebäude und die Fassadenseiten, die gar nicht 
oder nur geringfügig von bestehender Bebauung abgeschirmt werden. Hier ist es auch denkbar im Rahmen 
der Planzeichnung im Bebauungsplan (analog wie es bei Verkehrslärm üblicherweise gemacht wird) Bebau-
ungslinien zu definieren, welche von öffenbaren Fenstern von schützenswerten Aufenthaltsräumen frei bleiben 
sollen. 
 
Die Zone III betrifft den Bereich, mit einem Abstand von 200m bis 400m zur Leitungsmittelachse. Hier ist aus 
unserer Sicht die Ausweisung von Wohn- und Freizeitflächen grundsätzlich möglich. Dennoch sei erneut auf 
den Trennungsgrundsatz des § 50 Abs. 1 BImSchG hingewiesen. 
 
Der Geltungsbereich zur 131. Flächennutzungsplanänderung befindet sich gemäß der vorgenannten Zonen-
aufteilung innerhalb der Zonen I, II und III. Zur besseren Übersicht haben wir den Übergang von Zone II in 
Zone III in dem vorgenannten Flächennutzungsplan in gelb eingetragen. 
 
Bei Beachtung unserer Hinweise zu der Zonenunterteilung wird der gebotenen Konfliktbewältigung aus unse-
rer Sicht in hinreichendem Maße Rechnung getragen werden. 
 
Wir bitten Sie, uns im Rahmen weiterer Verfahrensschritte ebenfalls zu beteiligen. 
 
Stellungnahme der Stadt Dinslaken zur Berücksichtigung im Planverfahren: 
Die bisherige Stellungnahme wurde im Planverfahren berücksichtigt. Siehe Abwägungsvorschlag zur Stellung-
nahmen vom 12.03.2020 (Kapitel 7.1.2). 
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Die Amprion GmbH geht in ihrer Stellungnahme fälschlicherweise davon aus, dass ein Bebauungsplan aufge-
stellt wird, dessen Ergebnis die Festsetzung von Wohngebieten und somit die Schaffung von Baurecht ist. 
Dies ist nicht der Fall. Ziel des Planverfahrens ist die Änderung der Darstellung des Flächennutzungsplanes 
von Grünfläche in Wohnbaufläche. Baurecht für neue Gebäude ergibt sich daraus nicht. Aufgrund der Maß-
stabs- und Abstraktionsebene des Flächennutzungsplanes hat sich die Stadt Dinslaken dazu entschieden den 
gesamten Änderungsbereich als Wohnbaufläche darzustellen. Bei dieser Entscheidung wurde auch berück-
sichtigt, dass verschiedene Teilbereiche des Planbereiches ggf. nicht für bauliche Nutzungen in Frage kom-
men. Zahlreiche Details wie bspw. die Anordnung, Höhe und Ausrichtung der Gebäude oder Abstände und 
bauliche Auflagen aufgrund der vorhandenen Höchstspannungsfreileitung müssen daher im Verfahren zur 
Aufstellung eines Bebauungsplanes abschließend gelöst werden. 
Die Schutzzone I (Schutzstreifen 33m beidseitig der Trassenachse) wird im nachfolgend aufzustellenden Be-
bauungsplan planungsrechtlich gesichert. Eine Bebauung innerhalb des Schutzstreifens ist auch von der Stadt 
Dinslaken nicht gewollt (siehe dazu auch Abwägungsvorschlag zur vorherigen Stellungnahme Kapitel 7.1.2). 
 
Im südlichen Änderungsbereich befindet sich eine Streuobstwiese. Ziel der Stadt Dinslaken ist es diese dau-
erhaft zu erhalten (planungsrechtliche Sicherung im noch aufzustellenden Bebauungsplan), sodass sich ein 
Abstand von mindestens 60 m zur Höchstspannungsfreileitung ergibt. Ob darüber hinaus ein noch größerer 
Abstand, bauliche Auflagen zur Ausrichtung der Gebäude oder schutzwürdiger Räume in den Gebäuden er-
forderlich ist, muss im Rahmen der Aufstellung eines Bebauungsplanes geklärt werden. Die seitens Amprion 
geforderte gegenseitige Rücksichtnahme der unterschiedlichen Nutzungen, der Gedanken des § 50 BImSchG 
(Trennungsgrundsatz) sowie die Vorgaben des Abstandserlasses sind aufgrund der Regelungstiefe auf der 
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung zu berücksichtigen. 
 
Die vorgebrachten Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen. Der Stellungnahme wird teil-
weise gefolgt. 
 

7.4.3.  Gemeinde Hünxe, Schreiben vom 26.04.2021 

Stellungnahme: 
Die Gemeinde Hünxe gibt zu bedenken, dass durch die zusätzlich entstehende Wohnbebauung (95 bis 120 
Wohneinheiten) mit einer erheblich gesteigerten Frequentierung von Personenkraftwagen im Bereich der 
schon jetzt stark belasteten Augustastraße sowie Hünxer Straße zu rechnen ist. 
Daher regt die Gemeinde Hünxe an, über eine Ausweitung des ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr) 
nachzudenken oder aber auch andere Mobilitätskonzepte, wie z. B. eCarSharing, zu etablieren. 
 
Stellungnahme der Stadt Dinslaken zur Berücksichtigung im Planverfahren: 
Die von der Gemeinde Hünxe vorgebrachte Stellungnahme ist identisch zur Stellungnahme vom 07. April 
2020. Siehe dazu den Abwägungsvorschlag zur vorherigen Stellungnahme (Kapitel 7.1.3). 
 
Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt. 

7.4.4.  Emschergenossenschaft/ Lippeverband, Schreiben vom 29.04.2021 

Stellungnahme: 
Gegen die o.g. Änderung des Flächennutzungsplans bestehen unsererseits keine Bedenken. Die folgenden 
Hinweise sind zu beachten: 
 
Das Abwasser aus dieser Maßnahme wird der Kläranlage Dinslaken zugeleitet werden, die momentan bereits 
überlastet ist. Für einen Übergangszeitraum bis ca. 2030 ist eine Mitbehandlung auf der Kläranlage dennoch 
möglich, da im Rahmen einer Nachbemessung ein Konzept für einen entsprechenden Betrieb erarbeitet 
wurde, welches in Abstimmung mit der BR Düsseldorf kurzfristig umgesetzt werden soll. Später ist die Über-
leitung des Abwassers zum Klärwerk Emschermündung geplant. 
 
Stellungnahme der Stadt Dinslaken zur Berücksichtigung im Planverfahren: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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 Grundlagen und Quellen 

8.1. Rechtsgrundlagen 

Folgende Rechtgrundlagen liegen der Flächennutzungsplanänderung zugrunde: 
 
 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 

zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728) 
 Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. 

I S. 3786) 
 Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) vom 15. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 122), 

zuletzt geändert durch Verordnung vom 23. Juli 2019 (GV. NRW. S. 341) 
 Landesplanungsgesetz Nordrhein-Westfalen (LPlG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Feb-

ruar 2001 (GV. NRW. S. 50), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Februar 2004 (GV. NRW. S. 96) 
 Landschaftsplan des Kreises Wesel, Raum Dinslaken / Voerde, Rechtskraft 27. April 2009 
 Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) vom 20. Mai 2020 (BGBl. I S. 1041), zuletzt geändert durch 

Artikel 1 des Gesetzes vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 353) 
 Planzeichenverordnung (PlanZV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 

1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) 
 Raumordnungsgesetz (ROG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 

2986), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 3. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2694) 
 Regionalplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf (GEP99), Genehmigt durch die Landesplanungsbe-

hörde am 12. Oktober 1999, VI B1-60.50, Bekanntmachung der Genehmigung im Gesetz- und Verord-
nungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen am 15. Dezember 1999, Seite 649, Aktualisierungsstand: 
08.2009 

 Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23. September 1995 (GV. NRW. S. 1028, 1996 S. 81, 141, 216, 355, 2007 S. 327), zuletzt 
geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 26. März 2019 (GR. NRW. S. 193) 

 Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. 
Juni 1995 (GV. NW. 1995 S. 926); zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 29. Mai 2020 (GV. 
NRW. S. 376) 

 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1408) 

8.2. Gutachten und sonstige Quellen 

Folgende Gutachten und sonstige Quellen liegen der Flächennutzungsplanänderung zugrunde: 
 
 Bezirksregierung Düsseldorf, Hochwassergefahrenkarte Rotbach-System; Szenario: niedrige Wahr-

scheinlichkeit, Kartenblatt 4/5, abgerufen von: www.flussgebiete.nrw.de, zuletzt aktualisiert: November 
2019 

 Bezirksregierung Düsseldorf, Hochwasserrisikokarte Rotbach-System; Szenario: niedrige Wahrschein-
lichkeit, Kartenblatt 4/5, abgerufen von: www.flussgebiete.nrw.de, zuletzt aktualisiert: November 2019 

 Büro Drecker, Artenschutzprüfung Stufe I – Vorprüfung zur 131. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Stadt Dinslaken, Bottrop, 2020a 

 Büro Drecker, Umweltbericht zur 131. Flächennutzungsplanänderung der Stadt Dinslaken, Bottrop, 
2020b 

 Dr. Pecher AG, Topographische und hydraulische Analysen zur stadtgebietsweiten Überflutungsbetrach-
tung, Stadt Dinslaken, 2016 

 InWIS Forschung & Beratung GmbH (InWIS), Handlungskonzept Wohnen Stadt Dinslaken – Endbericht, 
erstellt im Dezember 2018, beschlossen durch den Rat der Stadt Dinslaken am 26. März 2019 

 Junker und Kruse Stadtforschung + Planung; Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Stadt Dinslaken, 
erstellt im Mai 2013, beschlossen durch den Rat der Stadt Dinslaken am 09. Juli 2013, in der Fassung 
des ergänzenden Ratsbeschlusses vom 25. März 2014, aktualisiert im Juli 2018, beschlossen durch den 
Rat der Stadt Dinslaken am 11. Oktober 2018 

 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen 
(MULNV NRW), Aktuelle Lärmkarten, abgerufen von: www.umgebungslaerm-kartierung.nrw.de, zuletzt 
aktualisiert: 2017, zugegriffen am: 22.01.2020, Düsseldorf  
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1 Situation und Aufgabenstellung

In Dinslaken ist im Bereich der Augustastraße und Hünxer Straße eine Flächennutzungs-

planänderung geplant, die die Umwandlung einer bestehenden Grünfläche in eine Wohn-

baufläche vorsieht.

Ein Lageplan der örtlichen Gegebenheiten ist in Anlage 1 dargestellt.

Im Rahmen der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung zu diesem Vorhaben sind die

auf das Plangebiet einwirkenden Verkehrslärmimmissionen mit Hilfe eines digitalen Simulati-

onsmodells rechnerisch zu ermitteln und anschließend anhand der zulässigen Immissions-

begrenzungen zu bewerten. Aufgrund der geplanten Ausweisung als Wohnbaufläche wird für

das Plangebiet die Schutzwürdigkeit eines Allgemeinen Wohngebietes berücksichtigt.

Die relevanten Verkehrslärmquellen in diesem Bereich sind die Augustastraße, die Hünxer

Straße sowie die Ziegelstraße.

Die Verkehrslärmimmissionen der Straßen sind gemäß den Vorgaben der RLS-90 zu be-

rechnen. Die anschließende Beurteilung erfolgt geschossweise, getrennt für den Tages- und

Nachtzeitraum, im Hinblick auf die Einhaltung der schalltechnischen Orientierungswerte der

DIN 18005. Im Fall von Überschreitungen der Orientierungswerte erfolgt eine Prüfung aktiver

Schallschutzmaßnahmen bzw.  eine Ausweisung der maßgeblichen Außenlärmpegel  nach

DIN 4109:2018.
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2 Bearbeitungsgrundlagen, zitierte Normen und Richtlinien

Titel / Beschreibung / Bemerkung Kat. Datum

[1] BImSchG 

Bundes-Immissionsschutzgesetz

Gesetz zum Schutz vor schäd-

lichen Umwelteinwirkungen 

durch Luftverunreinigungen, 

Geräusche, Erschütterungen 

und ähnliche Vorgänge

G Aktuelle Fassung

[2] BauO NRW Landesbauordnung

Bauordnung für das Land Nord-

rhein-Westfalen

In der Fassung der Bekannt-

machung vom 04.08.2018 

(GV.NRW. 2018 S. 421)

V 04.08.2018

[3] DIN 4109 Schallschutz im Hochbau, An-

forderungen und Nachweise

N Januar 2018

[4] DIN 18 005, Teil 1 Schallschutz im Städtebau – 

Grundlagen und Hinweise für 

die Planung 

N Juli 2002

[5] DIN 18 005, Teil 1, Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau – 

Berechnungsverfahren; Schall-

technische Orientierungswerte 

für die städtebauliche Planung 

N Mai 1987

[6] RLS-90

Richtlinien für den Lärmschutz an 

Straßen

Eingeführt mit allgemeinem 

Rundschreiben Straßenbau Nr.

8/1990 vom 10.4.1990

RIL 1990

[7] ZTV-Lsw 06 

Zusätzliche Technische Vertrags-

bedingungen und Richtlinien für 

die Ausführung von Lärmschutz-

wänden an Straßen

Forschungsgesellschaft für 

Straßen- und Verkehrswesen, 

Arbeitsgruppe Straßenentwurf

RIL 2006

[8] Planunterlagen Zur Verfügung gestellt vom 

Auftraggeber

P 27.03.2020

[9] Online Auskunft der Straßeninfor-

mationsbank Nordrhein-Westfalen 

(NWSIB)

Online abgerufen unter:

https://www.nwsib-online.nrw.-

de/

P Juni 2020

[10] Stadt Dinslaken: Lärmaktionsplan 

der Stufe II und Gutachten zur 

Lärmbelästigung

Online abgerufen unter: 

https://www.dinslaken.de/de/wi

rtschaft-wohnen/laermaktions-

plan/

P Juni 2020

Kategorien:

G Gesetz N Norm

V Verordnung RIL Richtlinie

VV Verwaltungsvorschrift Lit Buch, Aufsatz, Berichtigung

RdErl. Runderlass P Planunterlagen / Betriebsangaben
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3 Beurteilungsgrundlage

Grundlage für die Beurteilung von Schallimmissionen im Städtebau ist die DIN 18005 [4]. 

Die  anzustrebenden  schalltechnischen  Orientierungswerte  für  Verkehrslärm  sind  in  der

DIN 18005 "Schallschutz im Städtebau", Beiblatt 1  [5] aufgeführt. Dabei ist die Einhaltung

folgender schalltechnischer Orientierungswerte, bezogen auf Verkehrslärm, anzustreben:

Tabelle 1: Schalltechnische Orientierungswerte nach DIN 18005, Beiblatt 1

Gebietsausweisung Immissionsrichtwert [dB(A)]

Tag Nacht

Reine Wohngebiete (WR) 50 40

Allgemeine Wohngebiete (WA) 55 45

Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (MI) 60 50

Kerngebiete (MK) und Gewerbegebiete (GE) 65 55

In Beiblatt 1 zu DIN 18005, Teil 1 heißt es zu der Problematik der Überschreitung der schall-

technischen Orientierungswerte:

„In  vorbelasteten  Bereichen,  insbesondere  bei  vorhandener  Bebauung,  bestehenden

Verkehrswegen und Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oft nicht einhal-

ten. Wo im Rahmen einer Abwägung mit plausibler Begründung von den Orientierungs-

werten abgewichen werden soll, sollte möglichst ein Ausgleich durch andere geeignete

Maßnahmen  (z.B.  geeignete  Gebäudeanordnung  und  Grundrissgestaltung,  bauliche

Schallschutzmaßnahmen,  insbesondere  für  Schlafräume)  vorgesehen  und  planungs-

rechtlich abgesichert werden.“
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4 Ermittlung und Beurteilung der Verkehrslärmimmissionen im Plangebiet

4.1 Methodik

Die Ermittlung der Geräuschbelastung aus Verkehrslärm erfolgt rechnerisch unter Zugrunde-

legung der Verkehrsbelastung der zu betrachtenden Emittenten. 

Ausgehend von der Fahrzeugdichte sowie der Geschwindigkeit und weiteren Parametern,

wird als Ausgangspunkt für die weiteren Berechnungen die sogenannte 

Emission

gemäß RLS-90 [6] für den Straßenverkehr berechnet. 

Berechnet wird hierbei nach RLS-90 [6] der Emissionsschallpegel, der dem Schallpegel des

Verkehrsweges in 25 m Abstand von der jeweiligen Fahrspur entspricht.

Die berechnete Emission ist dabei nur eine Eingangsgröße für die weiteren Berechnungen.

Ausgehend von dem so berechneten Emissionspegel wird dann die 

Immission

in Form des sogenannten Beurteilungspegels berechnet.

4.2 Schallemissionsgrößen Straßenverkehr 

Zur Berechnung der Schallemissionen durch den Straßenverkehr auf der Augustastraße,

Hünxer Straße und Ziegelstraße werden Verkehrszahlen der Straßeninformationsbank Nord-

rhein-Westfalen (NWSIB) [9] und des Lärmaktionsplans der Stufe II der Stadt Dinslaken [10]

herangezogen.

4.3 Durchführung der Immissionsberechnungen

Ausgehend von den berechneten Emissionspegeln werden die Immissionen, d. h. die indivi-

duellen Geräuschbelastungen innerhalb des Plangebietes mit  dem Programm Soundplan

8.1 errechnet.
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Die Berechnung der Immissionspegel, d. h. der jeweils zu erwartenden Schallpegel auf dem

Plangebiet, erfolgt dabei in Form von Rasterlärmkarten (Isophonenkarten), in denen die zu

erwartenden  Immissionen  jeweils  für  den  Tages-  und  Nachtzeitraum in  einer  definierten

Höhe über dem Plangebiet flächig dargestellt sind. Dargestellt werden die berechneten Im-

missionspegel in 2 m (Erdgeschoss) und 8 m (2. Obergeschoss) über Grund.

4.4 Ergebnisse der Immissionsberechnungen bezüglich Verkehrslärm

Wie den Berechnungsergebnissen in Anlage 3 entnommen werden kann, liegen auf dem

Plangebiet Verkehrslärmimmissionen mit  maximalen Beurteilungspegeln von ca.  68 dB(A)

tags und ca. 60 dB(A) nachts vor. Die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005

für Allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts werden folglich im Ta-

geszeitraum um bis zu 13 dB(A) und im Nachtzeitraum um bis zu 15 dB(A) überschritten.

Aufgrund  dieser  Überschreitungen  sind  bei  Bebauung  des  Plangebietes  entsprechende

Schallschutzmaßnahmen zu treffen, auf die im nachfolgenden Kapitel 5 eingegangen wird.
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5 Schallschutzmaßnahmen

Aufgrund der Überschreitung der schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 für

Allgemeine Wohngebiete sind Schallschutzmaßnahmen zu untersuchen. Generell sind dabei

aktive Maßnahmen den passiven Maßnahmen vorzuziehen.

5.1 Aktive Schallschutzmaßnahmen

Wie den Ergebnisdarstellungen in Anlage 3 entnommen werden kann, liegen im Nahbereich

der Straßen höhere Verkehrslärmimmissionen vor, die die schalltechnischen Orientierungs-

werte der DIN 18005 um bis zu 13 dB(A) tags und bis zu 15 dB(A) nachts überschreiten.

Eine aktive Schallschutzmaßnahme zur Minderung der Verkehrslärmimmissionen in diesem

Bereich wäre z. B. der Bau von Lärmschutzwänden entlang der Straßen.

Ein effektiver aktiver Schallschutz für eine etwaige Bebauung müsste jedoch bei straßenna-

her  Bebauung  eine  der  Gebäudehöhe  entsprechende  Höhe  aufweisen  und  wäre  somit

schon allein aus städtebaulichen Aspekten kaum umsetzbar.

Eine wirksame Alternative zu Lärmschutzwänden kann eine Riegelbebauung entlang der

Straßen mit schalloptimierten Grundrissen sein. Wie den Ergebnisdarstellungen in Anlage 4

entnommen werden kann, werden, durch die Errichtung von straßennahen Gebäuderiegeln,

lärmberuhigte Innenbereiche auf der abgewandten Seite geschaffen und, je nach betrachte-

ter Berechnungshöhe, teilweise auch eine Einhaltung der schalltechnischen Orientierungs-

werte der DIN 18005 für Allgemeine Wohngebiete an den straßenabgewandten Fassaden

erzielt.

5.2 Passive Schallschutzmaßnahmen

Zum Schutz der Empfängerseite vor erhöhten Schallimmissionen aus Verkehrslärm sind ne-

ben  aktiven  Schallschutzmaßnahmen  auch  passive  Schallschutzmaßnahmen  gemäß

DIN 4109:2018 [3] möglich.

Zur  Festlegung  von  passiven  Schallschutzmaßnahmen  gemäß  DIN  4109  in  der  seit

02.01.2019 baurechtlich eingeführten Fassung von 2018 [3] sind die sogenannten "maßgeb-

lichen Außenlärmpegel", bezogen auf den Zeitraum des Tages (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr),

heranzuziehen. Hierbei unterscheiden sich die maßgeblichen Außenlärmpegel bei Verkehrs-

lärm von den berechneten Beurteilungspegeln  zum Zeitraum des Tages durch einen Zu-

schlag von 3 dB. Beträgt die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag und Nacht weni-
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ger als 10 dB, so ergibt sich der maßgebliche Außenlärmpegel aus dem Beurteilungspegel

für die Nacht und einem Zuschlag von 10 dB zuzüglich des Zuschlages von 3 dB. Für alle

Räume, die prinzipiell regelmäßig zum Schlafen genutzt werden könnten, ist die Schalldäm-

mung der Außenbauteile auf den jeweils höheren Wert des maßgeblichen Außenlärmpegels

(Tageszeitraum / Nachtzeitraum) zu dimensionieren; dies ist in der Regel der maßgebliche

Außenlärmpegel für den Nachtzeitraum. Grundsätzlich gehen alle Lärmarten (Verkehrslärm,

Gewerbelärm) in die Berechnung des maßgeblichen Außenlärmpegels ein.

In Anlage 5 sind die sich aus den flächenhaften Verkehrslärmberechnungen ergebenden

maßgeblichen Außenlärmpegel gemäß DIN 4109:2018 dargestellt. Die höchsten berechne-

ten maßgeblichen Außenlärmpegel mit Werten von ca. 73 dB(A) liegen im Nahbereich der

Straßen vor. 

Nach Kapitel 7 der DIN 4109:2018 [3] berechnet sich die Anforderung an das gesamte be-

wertete Bau-Schalldämmmaß R‘w,ges der Außenbauteile abhängig von der Nutzungsart des

zu schützenden Raumes aus dem maßgeblichen Außenlärmpegel La wie folgt:

R 'w , ges = La− K Raumart

mit: 

Tabelle 2: Tabellarische Darstellung der Korrekturwerte Außenlärm für unterschiedliche 

Raumarten

Bettenräume in 

Krankenanstalten und

Sanatorien

Aufenthaltsräume in

Wohnungen; 

Übernachtungsräume;

Unterrichtsräume und

Ähnliches

Büroräume und 

Ähnliches

KRaumart [dB] 25 30 35

Überschlägig gerechnet ergibt sich demnach ein mindestens einzuhaltendes Schalldämm-

maß der Außenbauteile bei einer Wohnnutzung von R‘w,res = 43 dB. Im Inneren des Plange-

bietes liegen geringere Anforderungen vor. Insbesondere bei Errichtung einer schützenden

Blockrandbebauung würden sich hier nochmals deutlich geringere Anforderungen ergeben.

Die hier gemachten Angaben sind jedoch nur als erste Orientierungshilfe für die im Planbe-

reich  benötigten  Bauschalldämmmaße  anzusehen.  Fundiertere  Angaben  können  erst  im

Rahmen konkreter Bauplanungen anhand der prognostizierten Verkehrsdaten gemacht wer-

den.

 





VL 8380-1

07.09.2020

Seite 11 von 11
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Anlage 2

Berechnung der Emissionspegel für Straßenverkehr gemäß RLS 90

Straßenbezeichnung: Augustastr. Emissionspegel:

Straßengattung: Gemeindestraße DTV-Wert (Kfz/24h): 10440 Tag Nacht

Verkehrswerte - Kfz/h: Tag: 626 Nacht: 115

LKW-Anteil [%]: Tag: 1,5 Nacht: 1,5 Lm
25

65,8 58,4

Straßenoberfläche: Aspahltbeton, Splittmastixasphalt,  nicht geriffelter Gußasphalt DStrO 0,0 0,0

Geschwindigkeiten [km/h]: PKW: 40 LKW: 40 Dv -7,1 -7,1

Steigung/Gefälle: 0,0% DStg 0,0 0,0

Lm,E [dB(A)] 58,7 51,3

Straßenbezeichnung: Hünxer Str. (südlich Augustastr.) Emissionspegel:

Straßengattung: Landes-, Kreisstraße DTV-Wert (Kfz/24h): 21210 Tag Nacht

Verkehrswerte - Kfz/h: Tag: 1273 Nacht: 170

LKW-Anteil [%]: Tag: 1,6 Nacht: 1,6 Lm
25

68,9 60,1

Straßenoberfläche: Aspahltbeton, Splittmastixasphalt,  nicht geriffelter Gußasphalt DStrO 0,0 0,0

Geschwindigkeiten [km/h]: PKW: 50 LKW: 50 Dv -5,8 -5,8

Steigung/Gefälle: 0,0% DStg 0,0 0,0

Lm,E [dB(A)] 63,1 54,3

Straßenbezeichnung: Hünxer Str. (nördlich Augustastr.) Emissionspegel:

Straßengattung: Landes-, Kreisstraße DTV-Wert (Kfz/24h): 16344 Tag Nacht

Verkehrswerte - Kfz/h: Tag: 981 Nacht: 131

LKW-Anteil [%]: Tag: 2,4 Nacht: 2,4 Lm
25

68,0 59,2

Straßenoberfläche: Aspahltbeton, Splittmastixasphalt,  nicht geriffelter Gußasphalt DStrO 0,0 0,0

Geschwindigkeiten [km/h]: PKW: 50 LKW: 50 Dv -5,5 -5,5

Steigung/Gefälle: 0,0% DStg 0,0 0,0

Lm,E [dB(A)] 62,5 53,7

Straßenbezeichnung: Ziegelstr. Emissionspegel:

Straßengattung: Landes-, Kreisstraße DTV-Wert (Kfz/24h): 12827 Tag Nacht

Verkehrswerte - Kfz/h: Tag: 770 Nacht: 103

LKW-Anteil [%]: Tag: 5,2 Nacht: 5,2 Lm
25

67,7 59,0

Straßenoberfläche: Aspahltbeton, Splittmastixasphalt,  nicht geriffelter Gußasphalt DStrO 0,0 0,0

Geschwindigkeiten [km/h]: PKW: 50 LKW: 50 Dv -4,8 -4,8

Steigung/Gefälle: 0,0% DStg 0,0 0,0

Lm,E [dB(A)] 62,9 54,1

VL 8380-1 • 07.09.2020
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Anlass und Ziele der Flächennutzungsplanänderung 

In der Stadt Dinslaken besteht ein Bedarf an neuen Wohnbauflächen. Der Bedarf wurde im Rahmen der ruhr-
FIS-Siedlungsflächenbedarfsberechnung sowie dem Handlungskonzept Wohnen der Stadt Dinslaken ermittelt 
und quantifiziert. Gemäß dem Handlungskonzept Wohnen werden bis zum Jahr 2030 etwa 1.850 neue 
Wohneinheiten benötigt. Um diese zu realisieren, besteht ein Flächenbedarf vom 63 ha (brutto). Zur Deckung 
des prognostizierten Bedarfes werden Potenzialflächen, die sich grundsätzlich für eine Wohnbebauung eig-
nen, benannt. Der Geltungsbereich der 131. Flächennutzungsplanänderung stellt eines der ermittelten Poten-
ziale dar. Auf der zurzeit größtenteils landwirtschaftlich genutzten Fläche südlich der Augustastraße, westlich 
der Ziegelstraße, beidseitig der Hünxer Straße, können überschlägig zwischen 95 und 120 Wohneinheiten, 
mit Schwerpunkt im Mehrfamilienhaussegment, errichtet werden. 
 
Zielsetzung der 131. Flächennutzungsplanänderung der Stadt Dinslaken besteht darin, die Potenzialfläche für 
eine Wohnnutzung vorzubereiten, indem die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden. Dazu 
ist es notwendig, die Darstellung des Flächennutzungsplanes von Grünfläche in Wohnbaufläche zu ändern. 
Der Änderungsbereich umfasst eine Fläche von etwa 3,9 ha.  
 
Da zunächst die grundsätzliche Nutzbarkeit der Fläche für Wohnzwecke geprüft und sichergestellt werden 
soll, wird nur die Flächennutzungsplanänderung durchgeführt (kein Parallelverfahren). Nach Abschluss dieses 
Planverfahrens ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes in Zusammenarbeit mit dem Flächeneigentümer 
vorgesehen. 

Ablauf des Planverfahrens 

Der Planungs-, Umweltschutz-, Grünflächen- und Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am 
09.03.2020 die Aufstellung der 131. Flächennutzungsplanänderung für den Bereich südlich Augustastraße/ 
westlich Ziegelstraße/ beidseitig Hünxer Straße gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. Die 
Aufstellung der Flächennutzungsplanänderung wurde am 08.04.2020 ortsüblich bekanntgemacht. 
 
Im Rahmen der Anpassung der Bauleitplanung an Raumordnung und Landesplanung gemäß § 34 Abs. 1 
Landesplanungsgesetz NRW (LPlG NRW) hat der Regionalverband Ruhr mit Schreiben vom 13.02.2020 keine 
Bedenken gegen die vorgelegte Planung vorgebracht. 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB 
erfolgte in der Zeit zwischen dem 23.03.2020 und dem 27.04.2020. Anschließend erfolgte die frühzeitige Be-
teiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB vom 06.07.2020 bis einschließlich 14.08.2020. 
 
Im Zeitraum vom 02.11.2020 bis einschließlich 04.12.2020 wurden die Behörden und sonstige Träger öffent-
licher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB um Stellungnahme gebeten. 
 
Mit Schreiben vom 18.03.2021 bestätigte der Regionalverband Ruhr im Rahmen der Landesplanerischen An-
frage nach § 34 Abs. 5 LPlG NRW, dass die 131. Flächennutzungsplanänderung der Stadt Dinslaken an die 
Ziele der Raumordnung und Landesplanung angepasst ist. 
 
Am 11.03.2021 wurde durch den Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung der Beschluss zur öffentlichen 
Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB gefasst. Die Bekanntmachung über die Offenlage erfolgte am 
26.03.2021. Aufgrund der COVID-19-Pandemie und den damit verbundenen Kontaktbeschränkungen erfolgte 
die Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) durch Veröffentlichung der Plan-
unterlagen im Internet. Ergänzend konnten die Unterlagen, nach vorheriger Anmeldung, bei der Stadt Dinsla-
ken eingesehen werden. Die öffentliche Auslegung wurde vom 06.04.2021 bis einschließlich 07.05.2021 
durchgeführt. 
 
Der Beschluss der Flächennutzungsplanänderung erfolgte am 29.06.2021 durch den Rat der Stadt Dinslaken. 
 
Der Plan wurde am 19.11.2021 Az.: 35.02.01.01-27Din-131-1834 gem. § 6 BauGB durch die Bezirksregierung 
Düsseldorf genehmigt und am 09.12.2021 ortsüblich bekanntgemacht.  
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Berücksichtigung der Umweltbelange 

Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens wurde gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung durchgeführt, 
in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrie-
ben und bewertet wurden. Ergänzend wurden zur Beurteilung der örtlichen Situation eine Artenschutzprüfung 
der Stufe I sowie eine schalltechnische Untersuchung der Straßenverkehrsgeräusche erarbeitet. 
 
Die Ergebnisse des vom Büro Drecker erarbeiteten Umweltberichtes lassen sich wie folgt zusammenfassen:  
„Das Plangebiet liegt über Braunerde und PodsoI-Gley. Wasserwirtschaftlich ist der Bereich des Plangebietes 
von Bedeutung, es befinden sich jedoch keine Schutzgebiete im Untersuchungsraum. Der Grundwasserspie-
gel wird aktiv abgesenkt. Zudem besteht eine niedrige Hochwassergefahr. Das Plangebiet liegt zudem in ei-
nem Regionalen Grünzug, der für Planungen jedoch Ausnahmen vorsieht. Ein Schallgutachten wurde von der 
Firma Peutz erstellt (PEUTZ CONSULT 2020). 
 
Im Plangebiet sind insbesondere die vorhandenen Biotoptypen Grünland, Acker, Streuobstwiese, Gehölzstrei-
fen, Heckenstrukturen und ein Spielplatz von einer potenziellen Bebauung betroffen. Diese Strukturen bieten 
potenziell Arten wie der Breitflügelfledermaus, Kuckuck, Nachtigall, Feldsperling und Star Brut- oder Nah-
rungshabitate. Bei Entfernung von Gehölzstrukturen im Bereich des Plangebietes sollte dies nicht im Zeitraum 
zwischen dem 1. März und 30. September geschehen. Es ist eine Kartierung der Brutvögel und Fledermäuse 
im Rahmen einer vertiefenden Art-für-Art-Analyse (ASP-Stufe II - vertiefende Prüfung) erforderlich, wenn Ge-
hölzrodungen im weiteren Planungsprozess vorgesehen sind. 
 
Bei einer Überbauung bzw. der Erstellung eines Bebauungsplanes sollte möglichst wenig Fläche versiegelt 
werden. Auch bei der Wahl der Flächen ist zu beachten, dass Gehölzstrukturen und weitere hochwertige Bio-
tope geschont werden. Zudem ist der erhöhte Grundwasserstand bei Planung und Unterhaltung zu beachten. 
(Büro Drecker, 2020)“ 
 
Durch die Inanspruchnahme der Fläche durch Versiegelung ergeben sich zum Teil erhebliche Auswirkungen 
auf die Schutzgüter. Dies betrifft insbesondere die Schutzgüter Fläche, Boden, Wasser, Luft und Klima, Flora 
und Biotope sowie Fauna. Die im Umweltbericht vorgeschlagenen Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung 
und zum Ausgleich sind daher zwingend bei der nachgelagerten Aufstellung eines Bebauungsplanes zu be-
rücksichtigen und zu konkretisieren. Dazu zählen beispielsweise die Entwicklung zu einem aufgelockerten 
Wohngebiet mit geringer Dichte, größtmöglicher Durchgrünung und nach Möglichkeit der Erhalt der bestehen-
den Gehölzstrukturen. Die klimatische Situation kann zudem durch Dach- und Fassadenbegrünung positiv 
beeinflusst werden. 
 
Zur Einschätzung der auf das Plangebiet einwirkenden Verkehrslärmimmissionen wurde eine schalltechnische 
Untersuchung durch das Büro Peutz Consult erarbeitet. Im Gutachten wurden basierend auf einem Simulati-
onsmodell flächenhafte Berechnungen der Verkehrslärmimmissionen durchgeführt und anschließend anhand 
der schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 beurteilt. Die Ergebnisse zeigen, dass eine Änderung 
des Flächennutzungsplanes in Wohnbaufläche möglich ist, da grundsätzlich Wohnbebauung realisiert werden 
kann. Bei der späteren Aufstellung eines Bebauungsplanes sind allerdings Maßnahmen zum Schutz vor Ver-
kehrslärm vorzusehen. 
 
Aufgrund des großen Bedarfs an zusätzlichen Wohnbauflächen sowie der integrierten Lage des Gebietes wird, 
trotz der nachteiligen Auswirkungen, an der beabsichtigten Darstellung als Wohnbaufläche festgehalten. Die 
negativen Auswirkungen sind, wie im Umweltbericht vorgeschlagen, im Rahmen der Detailplanungen bei der 
Erarbeitung eines Bebauungsplanes zu vermeiden oder zu minimieren. Unvermeidbare Eingriffe in Natur und 
Landschaft sind auszugleichen. Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden bei der Erarbeitung der Flächen-
nutzungsplanänderung abwägend berücksichtigt. 

Berücksichtigung der Öffentlichkeitsbeteiligung 

Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung sind etwa 35 Stellungnahmen eingegangen. Dabei wur-
den Bedenken zur Erschließung des westlichen Teilbereiches über die Straße „Hülsemannshof“ vorgebracht 
und alternative Erschließungsvarianten vorgeschlagen. Den Bedenken und Vorschlägen wurde dahingehend 
gefolgt, dass alternative Erschließungsvarianten von der Augustastraße sowie der Hünxer Straße geprüft wur-
den. Eine Anbindung an die Hünxer Straße ist nach Aussage des für die Straße zuständigen Landesbetrieb 
Straßen NRW nicht möglich bzw. nicht genehmigungsfähig. Der Anschluss an die Augustastraße ist außerhalb 
des Rückstaubereiches des Knotenpunktes (L1/ L4/ Augustastraße) möglich. Eine abschließende Erschlie-
ßungsplanung erfolgt bei der späteren Aufstellung eines Bebauungsplanes. 
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Es wurden Bedenken zur Lage des Plangebietes im Hochwasserrisikogebiet vorgebracht und eine neue Si-
mulation der Gefahren unter Berücksichtigung der geplanten Bebauung sowie Maßnahmen zur Reduzierung 
der Hochwassergefahren gefordert. Im Plangebiet und der Umgebung bestehen bei einem Extremhochwasser 
(Szenario HQextrem) Gefahren durch Überflutungen in einer Höhe von bis zu 4 m. Da das Extremszenario 
vom Versagen des Hochwasserschutzes ausgeht, können für diesen Fall keine Schutzmaßnahmen getroffen 
werden. Eine neue Berechnung und Simulation der Hochwassergefahren, in der die geplante bauliche Ent-
wicklung berücksichtigt wird, ist erst möglich, wenn die zukünftige Geländehöhe im Plangebiet sowie die De-
tails zur entstehenden Bebauung bekannt sind. Diese Informationen werden erst bei der Aufstellung eines 
Bebauungsplanes erarbeitet, sodass für die Flächennutzungsplanänderung eine Neuberechnung der Hoch-
wassersituation nicht möglich ist. 
 
Darüber hinaus wurden Bedenken aufgrund möglicher negativer Auswirkungen auf die klimatische Situation, 
den Eingriff in Natur- und Landschaft sowie zum Artenschutz vorgebracht. Die Flächennutzungsplanänderung 
bereitet eine spätere bauliche Nutzung der Fläche vor. Durch die Flächeninanspruchnahme werden klimati-
sche Funktionen, wie die Kaltluft- und Frischluftentstehung, dauerhaft beeinträchtigt. Der Umweltbericht ent-
hält Vorschläge zur Vermeidung und Minderung von erheblichen Veränderungen des lokalen Klimas. Es wird 
vorgeschlagen bereits bestehende Gehölzstrukturen zu erhalten, offene Bereiche zwischen der Bebauung zu 
begrünen, Dach- oder Fassadenbegrünung zu berücksichtigen und Strauch-Baumhecken aus heimischen Ar-
ten in den Randbereichen zu entwickeln. Bei der späteren Aufstellung eines Bebauungsplanes sind die vor-
geschlagenen Maßnahmen zu berücksichtigen. Ziel dabei sollte sein, die klimatischen Beeinträchtigungen so 
gering wie möglich zu halten. 
 
Die für eine Entwicklung erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen sollen, sofern möglich, innerhalb des Plange-
biets erbracht werden. Ob dies tatsächlich möglich ist oder ob weitere externe Ausgleichsflächen notwendig 
sind, wird die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung, welche bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes erarbeitet 
wird, zeigen. Die aktuelle ökologische Wertigkeit der vorhandenen Biotoptypen wurde im Zuge der Umwelt-
prüfung ermittelt. Dort wurde auch die in zahlreichen Stellungnahmen benannte Streuobstwiese berücksichtigt. 
 
Die artenschutzrechtliche Situation im Plangebiet wurde im Rahmen einer Artenschutzprüfung der Stufe I un-
tersucht. Da im Änderungsbereich Vorkommen europäisch geschützter Arten zu erwarten sind, ist während 
des nachgelagerten Bebauungsplanverfahrens (sofern Gehölzrodungen vorgesehen sind) eine vertiefende 
Art-für-Art-Analyse im Rahmen einer Artenschutzprüfung der Stufe II erforderlich. 
 
Bei der öffentlichen Auslegung der Planunterlagen wurden keine Bedenken, Anregungen oder Hinweis aus 
der Öffentlichkeit vorgebracht. 

Berücksichtigung der Behördenbeteiligung 

Die Mingas-Power GmbH betreibt auf dem Gelände des ehemaligen Bergwerkes Lohberg 1/2 eine Anlage zur 
Gewinnung und Verwertung von Grubengas. Die Anlage ist ca. 650 m vom Plangebiet entfernt. Seitens des 
Betreibers wurde im Rahmen der Beteiligung gefordert, dass die Anlage im erarbeiteten Schallgutachten be-
rücksichtigt wird. Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 303.04 (Bereich Zeche Lohberg – Zentral-, 
Gewerbecluster und Lohberg Corso; rechtskräftig seit dem 14.01.2013) wurden die Emissionen der Gruben-
gasanlage in Bezug auf die nächstgelegene Wohnbebauung geprüft. Die Grubengasanlage muss die Schutz-
ansprüche der Wohnnutzungen in den Gebäuden Hünxer Straße 360, 362 und 364 mit dem Schutzanspruch 
eines Mischgebietes beachten. Die Entfernung zwischen der Anlage und den o.g. Wohnnutzungen beträgt 
etwa 175 m (Luftlinie). Aus diesem Grund ist davon auszugehen, dass von der Grubengasanlage keine Schal-
lemissionen auf den ca. 650 m (Luftlinie) entfernten Planbereich dieser Flächennutzungsplanänderung einwir-
ken. Im erarbeiteten Schallgutachten wurden daher nur die Schallemissionen der angrenzenden Hauptver-
kehrsstraßen berücksichtigt. Der Stellungnahme wurde nicht gefolgt. 
 
Die RAG Aktiengesellschaft / RAG Montan Immobilien GmbH betreibt am Rande des Plangebietes Pump-
werke, Einleitungsstellen sowie Entwässerungs- und Energieleitungen. Der Grundwasserstand im Gebiet wird 
durch die Grundwasserhaltung Fischerbusch gesenkt. Das zugehörige Leitungssystem verläuft am Rand des 
Plangebietes. Zudem liegen zwei Brunnen an der östl. Gebietsgrenze. Im Planungsgebiet ist potentiell mit 
hohen Grundwasserständen zu rechnen. Dies ist bei der Gestaltung zu berücksichtigen. Die bestehenden 
Leitungen am Rande des Planbereiches sind bei der nachgelagerten Aufstellung eines Bebauungsplanes zu 
berücksichtigen. Die RAG Aktiengesellschaft sowie die RAG Montan Immobilien GmbH werden im Aufstel-
lungsverfahren beteiligt. Ein Hinweis auf die Grundwasserhaltung sowie die damit einhergehenden potenziell 
hohen Grundwasserstände wurde in die Planurkunde aufgenommen. Der Stellungnahme wurde gefolgt. 
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